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Blindenbildung und Blindenfürsorge 

Eine befriedigende Definition d~r Blindheit gibt es nicht. Wenn auch kein 
Zweifel darüber besteht, daß ein Mensch, der amaurotisch ist, d. h. der 
keinen Lichtschein wahrnimmt, im wissenschaftlichen Sinne blind ist, so ge
nügt diese Feststellung im allgemeinen nicht den Anforderungen des tägli
chen Lebens. Die meisten von den etwa 5 Millionen Menschen, die in mehr 
oder weniger genaueren Statistiken ols blind bezeichnet werden und von de
nen etwa 45 000 in Deutsch~and leben, sind ke:neswegs blind im wissenschaft
lichen Sinne, sondern hochgradig sehschwach oder "praktisch blind". Die 
Frage, die im Hinblick der besonderen Bedeutung des blinden Menschen •an 
den Arzt gestellt wird, lautet daher me:ist: Ist die Sehschwäche so erheb
lich, daß der Betreffende als praktisch blind zu bezeichnen ist. Und hier be
ginnt die Schwierigkeit der Definition der Blindheit im sozialen Sinne. Im 
Schwerbeschädigtengesetz § 1 Abs. 2 bzw. Ziffer 5 zu § 35 der Verwaltungs
vorschriften zur Durchführung des Gesetzes über die Versorgung der Opfer 
des Krieges vom l. März 1951 wird die praktische Blindheit davon abhän
gig gemacht, daß die Sehkr·aft des Betreffenden so gering ist, daß er sich 
in einer ihm nicht vertrauten Umgebung ohne fremde Hilfe nicht zurechtfin
den kann. Der Begriff der hochgradigen Sehschwäche ist in Ziffer 6 zu § 35 
der obigen Verwaltungsvorschriften verankert. Abweichend davon hat der 
Sozialminister von Nordrhein-Westfalen in seinem Erlaß vom 25. März 1954 
das B. V. G. in dem Sinne eingeengt, daß der Sehschwache sich zwar noch 
selbständig optisch orientieren, aber seinen Sehrest nicht mehr wirtschaft
lich verwerten könne. Diese Bestimmung führt in vielen Fällen leider dazu, 
daß die hochgradige Sehschwäche vom Gutachter verneint wird, weil der 
Betreffende noch grobe Arbei'ten verrichten kann. Die angeführte Begriffs
bestimmung der Blindheit und hochgradigen Sehschwäche, die zum Zwecke 
der Gewährung eines Pflegegeldes an Zivilblinde gegeben wird, hat zwei
fellos den Wert, daß eine zahlenmäßige Bezifferung der Herabsetzung des 
Sehvermögens vermfeden wird. Doch bleibt aus diesem Grunde auch der 
willkürlichen Bewertung des Gutachters ein zu weiter Raum. Bremen hat 
daher bei gleicher Definition noch hinzugefügt, daß man sich in der Regel 
in fremder Umgebung nicht zurechtfinden könne, wenn das zentrale Seh
vermögen geringer als 1/ 50 sei. Frühere Begriffsbestimmungen sind in der 
Tat immer mit der zentralen Sehschärfe verknüpft gewesen, und zwar nahm 
man praktische Blindheit bei einer Herabsetzung des zentralen Sehvermö
gens an, die zwischen 1/o0 und 1/ 24 schwankte. Axenfeld forderte, daß derje
nige als b lind angesehen werden solle, der optisch nicht erwerbsfähig sei. 
Dies wird nach dem zitierten Ministerialerlaß für den hochgradig Sehschwa
chen angenommen. 

Es ist bei früheren Definitionen häufig versäumt worden, außer auf die Her
absetzung der zentralen Sehschärfe auf eine Einschränkung des Gesichts
feldes größenmäßig hinzuweisen. Bekannterweise kann bei annähernd nor-

-1-



malem zentralen Sehvermögen praktische Blindheit bzw. Orientierungsun 
möglichkeit vorliegen, wenn das Gesichtsfeld eingeschränkt ist. 
Ich habe früher mit Behrens einen Rententarif ausgearbeitet, welche r sow ohl 
das Gesichtsfeld als auch die zentrale Sehschärfe berücksichtigt. Be i de r 
Benutzung dieses Tarifes kann man im allgemeinen sagen, daß eine pra k
tische Blindheit vor liegt, wenn die Erwerbsminderung 100 % beträgt (Tabelle 
1 und 2). 

Tabelle 1 

K1 90" !so• 17o• 160 • 150• 14o• ~1 25• 12o• 115• 110•1 5_:_ I o•_ 

5;5 I 10 9 9 I 8 : 7 I 6 5 ~ 5 : 4 I 2 1 I 0 I 0 

5!1 0 9 9 8 ! 8 I 7 I 6 5 I 5 1 4 I 2 1 I 0 0 

2~ 9 __ 8 __ 8_,_ 7_ ,_ 7_ ,_ 6 _ _ 5_1_4_
1

_ 3 __ 1 _ _ 1 _ _ o _ _ o_ 

:::-+--i -+l+i++,- : ,1+'+-~- --~ - -+ ~ 
5/35 6 6 6 

1 

5 _ 5 

1 

4 - 4 -~- 2 1 _ o_ l o _ o_ 

~;: ++ --: 1-1 +~- ; -~ 1- ~-+-++I-~ ~-+ r---------~--~~-I _L_ ----1--- --~-
~--0_1_~ ___()__ _ 9 _ _ o ___ o_ -~ _ o_j _ o _ _ o _ ___()__ L~- -~ 

0 I 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 I 0 0 0 0 I 0 I 0 I 0 

Tabelle 2 

10 9 i 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 1 I 0 

10 0 0 I 5 I 10 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 25 25 
- 9- -o I 10 I 1o- l 15 ; 20 I 25 I 30 I 30 I 35 I 35- 35 

~8~ 5- f 10- l 2o I 2o I 25 I 3o 1351 -4o l 4Ül40 I 45 

7 10 I 15 I 20 I 30 T 35 I 35 I 40 ~ 45-- 50 1 50 __ 55 

6 15 I ~ l 25 ' ~ I 40 I ~ I 50 I 50 I ~ ~ 60 

5 - ___20 _i_ 25 T3Cll -3s~ 45 ~- 5o I ~5-~ ~ l:Q__l 65 7o 

4 ~ ~ 30 ~ ~ 1 40 50~ 60 ~ , m m ~ 
- 3- 25 I 30 ' 40 I 45 50 I bO i 65 I 70 ,-75 - 80 85 

- 2 - 25 -1-35 140]-50 I 55 1 60 I 70 I 7S - 8o 1 85 1 90 

- 1 25 I 35 I 40 i_5Q I 55 I 65- 17o l 8o I 85 I 90 l- 95 

__ o_ 25_ 1 35 f45 ! 55 1 60 1 7o ; 75 1 85 -r 90 1 95 J10o 

% Erwerbsminderung 

- 2-



Mit dem Tarif arbeitet man folgendermaßen: 

S sei die (natürlich korrigierte) zentrale Sehschärfe eines Auges und G, aus
gedrückt in Graden, das Gesichsfeld dieses Auges. Dann suche man in der 
Tabelle 1 diejenige zwischen 0 und 10 liegende Zahl, die Sund G entspricht. 
Wenn z. B. S = 5/ 25 und G = 40 Grad ist, so ist die Zahl aus Tabelle 1 gleich 
5. Das Analoge mache man für das andere Auge. Wenn dessen zentrale 
Sehschärfe 5

/ 35 und das Gesichsfeld auf 70 Grad eingeengt ist, so liefert 
Tabelle 1 die Zahl 6. Mit diesen beiden Zahlen (im Beispiel also 5 und 6) gehe 
man in die Tabelle 2 und findet die Erwerbsminderung ausgedrückt in Pro
zenten. (Im Beispiel: Schnittpunkt von 5 und 6 ergibt 45 Ofo). 

Die wichtigste Aufgabe der Betreuung der Blinden ist heute, den Blinden 
durch Erziehung und Unterricht zur Berufsfähigkeit zu führen. ln der Erfüllung 
seines Berufes findet der Blinde die Befriedigung, die ihn auch sein Schicksal 
leichter ertragen läßt. Man mUiß dabei jedoch grundsätzlich zwischen der 
Betreuung des blinden Kindes und der des späterblindeten Erwachsenen 
unterscheiden. ln der blindengemäßen Ausbildung werden im allgemeinen 
die besten Erfolge bei dem noch schulungsfähigen Früherblindeten erreicht. 
ln diesen Fällen steht die Beschulung ganz im Vordergrunde. Beim Später
blindeten spielen leider häufig nur fürsorgerische Maßnahmen die Haupt
rolle, und zwar um so mehr, je höher das Lebensalter ist, in welchem der 
Betreffende erblindet. 

Die moderne Blindenbetreuung ist der 
geistigen Haltung der französischen 
Revolution bzw. der ihr vorausgegan
genen Aufklärung entsprungen. V .:>n 
Diderot wurde zum ersten Male im 
Jahre 17 49 die Bildungsfähigkeit der 
Blinden in seiner Schrift: "Lettres sur 
les aveugles a l'usage de ceux qui 
voient" betont. Kurze Zeit später wur
de von Valentine Hauy die erste Blin
denanstall' errichtet, welche im Ge
gensatz zu den früheren karitativen 
Blindenasylen nicht die materielle Ver
sorgung, sondern die Ausbildung der 
Blinden erstrebte. Einem Schüler Hauy'.s 
Louis Braille gelang es, 1825 die erste 
brauchbare Blindenschrift zu entwik
keln, welche sich mit geringen Ab
änderungen bis heute erhalten hat und 
international gebraucht wird. Braille 
entwickelte eine besondere aus 6 
Punkten zusammengesetzte Schrift, 
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die sich gegenüber der früheren aus erhabenen Lettern gebild<!ten Schrift 
als sehr überlegen erwies. Braille ging bei seinen Versuchen auf die Anre 
gung eines Artilleriehauptmannes Charles Barbier zurück, der eine Schrift aus 
12 Punkten entwickelt hatte, um in der Dunkelheit tastbare Meldungen zu 
übermitteln. Die geniale Idee Braille's bestand darin, diese 12 Punkte auf 
6 Punkte zu reduzieren, so daß der einzelne Buchtsabe simultan (und nicht 
im Gegensatz zum Beispiel ,zum Morsealphabet successive) erfaßt wird . 
Von Frankreich breitete sich die moderne Blindenanstalt als Blindenbildungs
institut über Preußen (Zeune), England und Osterreich (Klein) durch ganz Eu
r·opo aus. Seit 1911 besiteht eine Schulpflicht für das blinde Kind. Sie wird 
in den früher provinziell, jetzt landesmäßig gegliederten Blindenbildungsan
stalten, die im wesentlichen Blindenschulen sind, vermittelt. Das blinde Kind 
durchläuft in diesen Blindenschulen eine acht- oder neunjährige Grundschule, 
an die sich im allgemeinen eine Berufsausbildung anschließt. Der Unterricht 
in den Blindenbildungsanstalten wird durch den Tastsinn vermittelt, in neue 
rer Zeit in verstärktem Maße außerdem durch das Gehör (Radio, Tonband). 

Es gehört nicht nur die Erlernung der Punktschrift zu den Selbstverständlich
keiten einer Beschulung, sondern es muß darüber hinaus den Kindern mit 
Hilfe des Tastsinnes das Weltbild des Sehenden vermittelt werden. 
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Die Besonderheit des Blinden ma,cht es erforderlich, daß im Unterricht alle 
Begriffe erst durch das Begreifen und Ertasten, alle Vorstellungen erst durch 
das wirkliche Vor-sich-Hinstellen erarbeitet werden müssen. Der Unterricht 
in der Blindenschule muß den Unterrichtsstoff der allgemeinen Volksschule 
der Eigenart und den Bedürfnissen des blinden Kindes ·anpassen. Vie lseiti
ges Beschäftigungs- und Basteimaterial dienen der ersten Entwicklung des 
Tastsinnes und der Raumvorstellung. Sandkasten, fertige oder selbsterarbei
tete Modelle, Zeichengeräte für Blinde und Lehrmittel aller Art bieten die 
Möglichkeit, auch das blinde Kind immer weiter in die Weit der räumlichen 
Dinge einzuführen. Dann können endlich auch die vielen Dinge der Umwelt 
auf Führungen und Lehrgängen dem Begreifen zugänglich gemacht werden: 
die heimatliche Umgebung mit Höfen, Gärten und Parks, Verkehrs- und 
Hafenanlagen, die Schätze der Museen und Sammlungen und endlich die 
Einrichtungen in den Stätten der Arbeit. Relieflandkarten, Blindengloben und 
Arbeitsmittel für die eigene Herstellung von Landkarten sind schließlich die 
Hilfen, das blinde Kind mit der weiteren Umgebung, mit der Weit, vertraut 
zu machen. 

Wichtige Erziehungsaufgaben gehen mit diesem Unterricht Hand in Hand. 
Ihnen dient auch die Körperschule für Blinde, also sportliche Betätigung aller 
Art, Schwimmen und Turnen, Tanz und Bewegungsspiele. Oft liegt die Not
wendigkeit vor, durch diese Leibeserziehung auch die durch das Blindsein be
wirkten Haltungsanomalien weitgehend auszugleichen. Darüber hinaus wird 
die körperliche Geschicklichkeit für die Verrichtungen des täglichen Lebens 
nicht zuletzt durch den Sport gesteigert und die typischen Blindenbewegun
gen, in welchen sich die gehemmte Motorik des Blinden zum Teil entlädt 
(Grimassieren, Bewegungen des Oberkörpers, Augenbohren das sog. "digi
tooculäre Phänomen" der modernen Autoren) abgewöhnt. 

Auch die musische Erziehung und der Werkunterricht haben bei Blinden eine 
besondere Aufgabe zu erfüllen und nehmen einen breiteren Raum ein. 

Was hier über die Beschulung des blinden Kindes gesagt wurde, muß sinn
gemäß beim Späterblindeten durch den Begriff der Umschulung ersetzt 
werden. Die Umschulung soll in vielen Fällen in möglichst kurzer Zeit zur 
Beherrschung der Punktschrift führen: Vollschrift, Kurzschrift, Blindensteno
graphie, Zahlen- und Rechenzeichen, Musikschrift (Noten), Mathematikzei
chen, Physik- und Chemieschrift, Fremdsprachen, das alles läßt sich mit den 
sechs Punkten der Braille-Schrift darstellen. Alles, was geschrieben und ge
druckt wird, läßt sich mitihr ausdrücken. Oftmals wird zur Umschulung auch 
eine neue Berufsausbildung erforderlich. Es ist von größter Wichtigkeit, daß 
die Umschulung möglichst frühzeitig begonnen wird. ln diesem Zusammen
hange ist es notwendig, sich die Frage vorzulegen, wie sich der Arzt einem 
unheilbar Erblindeten oder einem Menschen gegenüber, dem mit Sicherheit 
baldige Erblindung droht, zu verhalten hat. Da eine unabwendbare Erblin
dung ein schweres seelisches Trauma für den Kranken bedeutet, auf wel-
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ches er in der Regel mit einer exogenen Drepression reagiert, fällt dem Arzt 
die Mitteilung der unheilbaren oder drohenden Blindheit nicht leicht. Beson
ders bei Kranken, deren Erblindung noch nicht eingetreten ist, könnte man 
den Standpunkt vertret·en, die grausame Eröffnung des Schicksals so lange 
wie möglich hinauszuschieben. Zu dieser Frage hat der bekannte französi
sche Ophi'halmologe Emile Javol, der im höheren Lebensalter selbst an 
Glaukom erblindete, in seinem Buch "Entre aveugles" Stellung genommen. 
Kein Sehender wird die Komp.e·tenz Javals bestreiten. Javal vertritt mit 
Nachdruck die Forderung, daß in solchen Fällen die drohende oder die nicht 
mehr zu behebende Erblindung dem Kranken mitzuteilen ist. Selbst wenn 
noch ein Sehrest bestände, so müsse der Betreffende wahrheitsgemäß un
terrichtet werden, damit er sich psychisch und materiell auf sein späteres 
Leben als Blinder vorbereiten könne. Man erlebt in der Praxis immer wieder, 
daß diese Aufklärung unterlassen wurde und der unglückliche Patient von 
Arzt zu Arzt ging, ohne sich jemals mit seinem Schicksal abzufinden und 
sich der neuen Situation anzupassen. Die besondere Tragik des Blinden liegt 
nicht in erster Linie in der Unfähigkeit, die Dinge der Weit optisch zu erfas
sen, sondern viel mehr quält ihn das Gefühl, von fremder Hilfe abhängig zu 
sein. Bei Veschweigen seines Schicksals wird die Fähigkeit, sich selbst zu 
helfen, unentwickelt bleiben, wodurch der Weg zu einer befriedigenden Aus
übung eines Berufes versperrt wird. Welches sind nun die Berufe, in welchen 
Blinde tätig sein können. Bekannt sind aus früheren Zeiten die sogenannten 
typischen Blinden- meist Handwerksberufe, die Bürsten- und Besenmacher, 
Korb-, Matten- und Stuhlsitzflechter, Seiler, Stricker, Weber oder ähnliche . 
Die fortschreitende lndustriea!isierung hat es mit sich gebracht, daß die hand 
werklichen Berufe auch für Blinde immer weniger lohnend werden. ln st e i
gendem Maße sind daher Blinde als Industriearbeiter tätig. Die Technisierung 
der Industrie erlaubt dabei dem Blinden eine sehr vielseitige Tätigkeit. Er 
kann Stanz-, Preß- und Bohrmaschinen bedienen, Sortierarbeiten, Prüfungen, 
Zähl- und akustische Kontrollen verrichten. Aber es handelt sich meist um 
eine mechanische Tätigkeit, deren Vermittlung schon viel techni sches Wis
sen und Einfühlungsvermögen in den Blinden voraussetzt. Der häufig anzu 
treffende Widerstand der Unternehmer gegen die Einstellung eines Blinden 
bewirkt, daß der Blinde meist nur als Hilfsarbeiter tätig ist, abgesehen von 
den besonders Begabten, die sich zu nicht entbehrbaren Spezialisten ent
wickeln. Im allgemeinen ist zu sagen, daß weder der blinde Handwerker 
noch der blinde Industriearbeiter von seiner Tätigkeit wirklich befriedigt wird . 
Dies ist um so bedauerlicher als für ihn im Gegensatz zum Sehenden der 
Beruf viel mehr bedeutet. Immenhin geht der blinde Industriearbeiter eine r 
kri senfesteren und lohnenderen Arbeit nach als der blinde Handwerker. 

Daß sich der Blinde für den Masseurberuf besonders eignet, dürfte kekannt 
sein. Auch sind die Leistungen blinder Musiker weiten Kreisen ein Begriff. 
Leider ist jedoch weder an Masseuren ein genügender Bedarf vorhanden, um 
eine größere Zahl Blinder zu beschäftigen, noch besteht bei Blinden eine 
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wesentlich größere echte Begabung für Musik als bei Sehenden. Der blinde 
Klavierstimmer gehört der Vergangenheit an. ln steigendem Maße werden 
Blinde als Büroangestellte oder in ähnlichen Berufen beschäftigt. Es dürfte 
einem Blinden das Maschinenschreiben aus dem Diktaphon oder einem an
deren Magnet-Tongerät ebenso wenig Schwierigkeiten bereiten wie dem 
Sehenden. Auch die Aufnahme von Stenogrammen in Blindenschrift auf 
einer Stenomaschine ist eine Selbstverständlichkeit. Sehr häufig ist der Blin
de als Telephonist oder 'im Abhördienst beim Rundfunk tätig. Vermitt
lungen in großen Telephonzentrden werden vom Blinden manchmal besser 
besorgt als vom Sehenden. Auch der Beruf eines Auskunftsgebers z . B. an 
der Bahn oder in Verkehrsvereinen hat sich bew.ährt. Der steigende Anteil 
des Blinden an den kaufmännischen Berufen hat zur Ausbildung in besonde
ren Handelsschulen geführt (Geheimrat Silex-Handelsschule in Berlin - gegr. 
1914 -, Kaufmännische Berufsschule für Blinde und Sehschwache der Han
sestadt Hamburg, Blindenstudienanstalt in Marburg). 

Das starke Anwachsen der Zdhl der Blinden durch die Verwundeten des 
ersten Weltkrieges führte dazu, daß ihre berechtigte Forderung nach einer 
gehobenen Berufsausbildung verwirklicht wurde. Seit dem Jahre 1916 besteht 
die Blindenstudienanstalt in Marburg. Sie ermöglicht die Ausbildung bis zur 
Reifeprüfung und gibt dem Blinden damit die Möglichkeit zum Universitäts
studium an allen Hochschulen. Die Studenten können ober auch weiterhin 
durch die Blindenstudienanstalt betreut werden, sowie deren reichhaltige 
Bibliothek in Blindenschrift benutzen. Der Blinde eignet sich besonders für 

einen theoretischen Beruf. Sehr viele 
Blinde, die in der Studienanstalt Mar
burg vorgebildet sind, sind in gebtigen 
Berufen tätig, z. B. als Hochschullehrer, 
Theologen, Nationalökonomen, als 
Philologen (Studienräte, Blindenober
lehrer), Juristen (Justiz- und Verwal
tungsbeamte, Anwälte) usw. Es muß 
darauf hingewiesen werden, daß der 
Blinde durch die Ausübung seines Be
rufes nervlich besonders in Anspruch 
genommen wird und daß er daher weit 

mehr der Ausspannung bedarf als der 
Sehende. Aus diesem Grunde ist die 
Erholungsfürsorge für Blinde eine zwin
gende Notwendigkeit. Zu diesem 
Zweck haben sich die Blinden in ihren 
Landesvereinen ca. 20 Erholungsheime 
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geschaffen, in welchen sie in 3 bis 4 wöchigen Kuren Erholung und 
Entspannung finden. So wertvoll die Beschulung und die Berufsausbildung für 
den Blinden sind, so können sie doch nur die Voraussetzungen dafür geben, 
daß sich der Blinde ein ihn befriedigendes Leben selbst schafft. Die stark 
ausgeprägte Individualität des Blinden sowie das Bewußtsein der normalen 
Leistungsfähigkeit fordern, da,ß er auch sein Privatleben unter denselben 
Bedingungen führt wie der Sehende. Es wäre ein Rückfall in vergangene 
Zeiten, ihm lediglich durch fürsorgerische Maßnahmen oder durch karitative 
Einrichtungen das Leben zu erleichtern. Es dürfte für keinen Blinden das er
strebenswerte Ziel sein, in Blindenanstalten oder Heimen seinem Beruf nach
zugehen. Es ist in den meisten Fällen sein Wunsch, eine Familie zu gründen 
und sich ihr und seinem Beruf genou so zu widmen wr'e der Sehende . Die 
Verwirklichung dieses Zieles kann nicht durch staatliche oder karitative 
Maßnahmen erreicht werden. Der Blinde greift zur Selbsthilfe wie die zahl
reichen Blindenorganisationen zeigen. Die größten sollen hier kurz aufge
führt werden. Die sogenannten "Zivilblinden" sind in dem Deutschen Blinden
verband e . V., Bad Godesberg, Schwannstr. 18, zusammengeschlossen. Es 
bestehen außerdem der Verein der blinden Geistesarbeiter, der Vere in blin
der Frauen, der Verein zur Förderung der Blindenbildung. Die blind :=n Hand
werker wiederum sind in der Deutschen Blindenarbeit organis iert. Di := Kriegs
blinden haben sich in ihrem eigenen Bund (Bund der Kriegsblinden Deutsch 
lands e. V., Bonn, Schumannstr. 35) zusammengeschlossen. Von diesen Or
ganisationen werden in Deutschland 5 Zeitschriften in Schwarzdruck und 
etwa 16 in Brailleschrift herausgegeben. Es gibt etwa 10 Blindenbüche rei en. 
Die größten davon sind Hamburg, Marburg, Leipzig und Münster. Interna
tionale Beziehungen bestehen durch den Weltrat für Blindenwohlfahrt. Es 
würde zu weit führen, sich im einzelnen übe.r die Organisationen und - ihre 
Ziele auszusprechen. Schon die Vielzahl zeigt, welch eine besondere Welt 
der Blinde sich aufgebaut hat. Er schuf diese allerdings nicht, um sich zu iso
lieren, sondern um den Kontakt mit der sehenden Umwelt aufrechtzue:haiten. 
Diese Haltung des Blinden muß aber auch den Sehenden verpflichten, in dem 
nichtsehenden Mitmenschen keineswegs etwas Besonderes oder Hilfsbedürf
tiges zu sehen. Gewiß, der Blinde ist in gewisser Hinsicht hilfsbedürftig, 
aber nur in dem Maße, wie es durch den Verlust seines Sehvermögens be
dingt ist. Sonst unterscheidet er sich nicht von seinem sehenden Mitmenschen 
und will auch gleich diesem behandelt werden. Wie schon oben angedeutet, 
bedeutet der Verlust des Sehvermögens eine gewisse Abhängigkeit vorn 
Sehenden, besonders in der räumlichen Orientierung. Es ist daher häufig der 
Versuch gemacht worden, diese Abhängigkeit so gering w ie möglich zu ge
stalten. Eine der bekanntesten Hilfen ist die Anschaffung eines Führhundes. 
Führhunde für Blinde in größerer Zahl wurden in Deutschland zuerst wä hrend 
des ersten Weltkrieges in Oldenburg unter Förderung von Geheimrat Stal
ling ausgebildet. Auch während und nach dem 2. Weltkrieg ist der Bedarf 
an Führhunden stark gestiegen. Es gibt jetzt wieder Führhundschulen in ve r
schiedenen Städten Deutschlands . Die Ausbildung des Hundes ist schwierig 
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und zeitraubend. Sie beruht wie jede Dressur auf dem Einprägen von beding
ten Reflexen, wobei beim Blindenhund der künstliche Mensch eine große Rol
le spielt. Dies ist ein auf Rädern aufgerichtetes Drohtgestell, das den Hund 
dazu abrichtet, nur solche Wege zu gehen, auf denen das etwa menschen
große Drahtgestell nicht anstoßen kann. Wie der Führhund arbeitet, dürfte 
bekannt sein. Immerhin ist die Führung durch einen Hund noch nicht die 
ideale Hilfe. Es lag daher nahe, die Orientierung des Blinden im Raum durch 
Vorrichtungen zu ermöglichen, die andere Sinnesorgane beanspruchen. Un
ter normalen Verhältnissen erlaubt der sogenannte 6. Sinn des Blinden, die 
Tangorezeptoren der Stirnhaut, nur eine unsichere Orientierung. Der Schall 
gibt schon eine bessere Fernwahrnehmung. Die Versuche, den Schall durch 
besondere Apparate dem Blinden zur Orientierung nutzbar zu machen, ha
ben bisher keinen Erfolg gehabt. Auch die Versuche, den Raum mit Hilfe 
einer Photozelle und der Umwertung des Lichtes in Schallsignale zu erfassen, 
sind fehlgeschlagen. Angeblich sollen die in Amerika angestellten Versuche, 
mit Ultraschall und Radargeräten dem Blinden eine gewisse Fernwahrneh
mung zu vermitteln, vorläufig gute Erfolge gebracht haben. Zusammenfas
send muß man leider sagen, daß die Raumorientierung des Blinden mit Hilfe 
von Apparaten bis heute technisch noch nicht vollkommen gelöst ist. Auch 
scheinen die sogenannten Lesegeräte, die die Umwandlung des Schriftbildes 
eines Buches mit Hilfe einer Photozelle in ein Tonbild ändern, technisch noch 
nicht zu genügen. Auf den Wert des Magnetophonbandes wurde schon hinge
wiesen (Hörbibliotheken). 

Eine staatliche soziale Beeinflussung der Blindenbetreuung ist heute unent
behrlich. Man kann hier nicht auf alle einschlägigen Fragen eingehen, die 
in vielen sozialen Gesetzen verankert sind. Es soll hier nur al.)f das Pflege
geld für Zivilblinde hingewiesen werden. Das Pflegegeld ist keine Rente, 
sondern es soll den erhöhten Aufwand ausgleichen, den der Blinde hat. 
Während die Kriegsblinden immer schon ein Pflegegeld bezogen, ist dieses 
erst in letzter Zeit für die Zivilblinden gewährt worden. Leider kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß bei der Definition der Blindheit im 
Gesetz zu enge Grenzen gezogen wurden. So kommt es vor, daß Persone.n, 
die die Blindenanstalt besucht haben, nur die Punktschrift kennen und einen 
typischen Blindenhandwerksberuf ausüben, nun plötzlich nicht mehr 11 blind" ' 
im Sinne der Bestimmungen zur Gewährung des Pflegegeldes sind. Wenn ich zu 
meinen notgedrungen sehr fragmentarischen Ausführungen über die Blin
denbetreuung abschließend Stellung nehmen soll, so muß gesagt werden, 
daß wir trotz aller Bemühungen von einer befriedigenden Eingliederung des 
Blinden in die Weit des Sehenden noch weit entfernt sind. Immerhin zeigt 
die Geschichte der modernen Blindenbetreuung, daß in den letzten hundert 
Jahren Erfolge erzielt wurden, so daß man weitere Fortschritte durch soziale 
Maßnahmen und technische Neuerungen erhoffen kann. 

Von Fachleuten hört man immer wieder, daß in Amerika und England der . 
Blinde als selbstverständlicher Mitarbeiter inmitten der Sehenden in Betrie-
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ben tätig ist und daß man ihm dort auch bei geringer Arbeitsleistung seinen 
vollen Arbeitslohn auszahlt. Es würde keinem seiner Kollegen einfallen auf 
geringere Leistung hinzuweisen und in der vollen Entlohnung eine Ungerech
tigkeit zu entdecken. Für die Einstellung Blinder verlangt dort kein Betrieb 
wie in Deutschland vom Staat eine Entschädigung. Ich glaube, daß diese 
Einstellung sozialer ist als die Handhabung in unserem Wohlfahrtsstaat. 

Doz. Dr. Werner Friemann, Chefarzt der Städt. Augenklinik Bremen 

"Vom Innenleben blinder Menschen" 
Buchanzeige 

Prof. Dr. Wilhelm Steinberg, 11 Vom Innenleben blinder Menschen". Ernst Rein
hardt Verlag München/Basel 1955. 79 Seiten, kartoniert DM 4,40 (Sonder
preis für Mitglieder von Blindenvereinen und für Blindenlehrer DM 3)5). 

Die Schrift handelt von den seelischen Grundlagen des Lebens b linder Men
schen, das der Verfasser von Jugend auf selbst gelebt hat. Er möchte seinen 
Schicksa lsgefährten bei ihren inneren und äußeren Kämpfen durch den w is
senschaftlichen Nachweis helfen, daß sie trotz ihrem Gebrechen vollwertige 
Menschen sein können. Den jungen Blindenlehrern will er das Verständni s für 
die ihnen anvertrauten Menschen erleichtern, ohne das sie nicht ihre wahren 
Erzieher und danach ihre fürsorgenden Freunde sein können. HierübEr hin ::ws 
wendet sich die Schrift mit der Kennzeichnung der besonderen Aufgaben, 
die Sehenden das rechte Zusammenleben mit Blinden stellt, an deren Ange
hörige und an alle die, welche beruflich mit ihnen zu tun haben. Wei l sie 
trotz ihrer Allgemeinverständlichkeit wissenschaftlichen Charak ter hat, ist 
sie auch für Psychologen und Augenärzte von Wert. 

Nach einem einführenden Kapitel zur Geschichte der Blindenpsychologie 
zeigt der Verfasser, wie trotz der ausschlaggebenden Bedeutung der sicht
baren Welt für das menschliche Dosein auch Blinde geistig vollwertige Men
schen sein können. Ihre besondere Einstellung auf die Wahrnehmungen der 
ihnen verbliebenen Sinne erhöht zwar nicht die Leistungen der Sinne selbst, 
wohl aber die Auswertbarkeit ihrer Eindrücke, so daß diese ihnen mehr 
von den Dingen und Vorgängen der Außenwelt sagen. Obgleich das durch
aus kein voller Ersatz ist, führt das Fehlen der Gesichtswahrnehmungen auch 
bei Früherblindeten nicht unabwendbar zu einer wesentlichen Vera rmung des 
Denkens, Fühlens und Strebens; denn das se lbsttätige Seelenleben entwik
kelt sich wohl später als das passive und rein reaktive, nicht aber aus diesem. 

Das Getost gewinnt nicht die überragende Bedeutung für Blinde, die norma
lerweise das Auge hat, weil seine Leistungen allzu sehr hinter denen des Ge
sichtsinns zurückbleiben. An erster Stelle unter ihren Sinnen steht das Ge
hör. Der trotzdem wesentlich erhöhte Einfluß des Getasts auf ihr Innenle
ben beruht darauf, daß allein der Tastsinn ihnen erschöpfende Eindrücke 
von der Form und stofflichen Beschaffenheit der Dinge vermittelt. Deshalb 
wird die eigenartige Gestaltung ihres Tastens und ihrer Tostwahrnehmungen 
eingehend behandelt. 
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Besondern Wert legt die Schrift auf die Herausarbeitung der bei aller Ober
einstimmung unterschiedlichen Lage Früh- und Späterblindeter. Garneinsam 
ist beiden Gruppen, daß mehr noch als der Wegfall der Gesichtseindrücke 
selber die große äußere Abhängigkeit, zu der er führt, das Innenleben be
stimmt. Sie empfinden die Blinden so schmerzlich, daß in ihr der eigentli
che Schwerpunkt des Leidens an ihrem Gebrechen liegt. Der Gegensatz 
zwischen ihrer geistigen Vollwertigkeit und ihrer äußeren Behinderung be
wirkt einen seelischen Zwiespalt in ihnen. Er ist so tief, daß er den Aus
gangspunkt für die Prägung ihrer Wesensart bildet, soweit sie sich unter 
dem Einfluß ihres Gebrechens vollzieht. Entscheidend für ihre innere Aus
geglichenheit ist, daß es ihnen gelingt, einen sie befriedigenden Beruf aus
zuüben. 

Früh- und Späterblindete haben von jeher als ihr eigentliches Ziel das volle 
Zusammenleben mit Sehenden angestrebt. Es ist ihre ureigene Aufgabe, 
ihr Dasein so zu gestalten, daß sie mit Sehenden und für Sehende leben 
können. So schwer es für Späterblindete anfänglich ist, sich in ihre ganz 
neue Lage einzuleben: haben sie das erst einmdl erreicht, dann vermögen 
sie jener Aufgabe leichter gerecht zu werden, als Früherblindete. Dank ihrer 
Vergangenheit ist ihnen eben die Lebensweise der Sehenden vertrauter und 
haben sie einen Schatz von Erfahrungen, die sich jene, soweit sie ihnen zu
gänglich sind, mühsam erarbeiten müssen. Weil die Blindheit das Zusammen
leben mit Sehenden, und zwar auf beiden Seiten erheblich erschwert, sucht 
die Schrift zu zeigen, wie sich die besonderen Aufgaben meistern lassen, 
die es stellt . 

Die Westfälische Blindenbücherei in Münster 

ln der Offentlichkeit wächst die Erkenntnis von der großen kulturellen Be
deutung der Volksbüchereien. Sie spenden Freude und stiften Gutes für die 
Menschen, die im mühevollen Tagewerk stehen. Auf diese Vorteile der 
hellen Weit brauchen die Blinden nicht mehr zu verzichten, seitdem die ge
niale Erfindung des Franzosen Louis Braille den Buchdruck in Blindenschrift 
ermöglichte. Jetzt kann auch der Blinde Romane lesen, jetzt kann er sich 
durch Reisebeschreibungen selbst in ferne Länder versetzen, jetzt kann er vor 
allem aber auch alle Gebiete des Wissens studieren. 

Die allerschlimmsten Nöte der Nachkriegszeit sind auch für die Blinden vor
über. Jetzt müssen die geistigen Forderungen zu ihrem Recht kommen. Und 
nicht nur die Sehenden, sondern auch die Blinden haben das Recht, ihre Bil
dung zu erweitern und ihre beruflichen Möglichkeiten mit Hilfe des Buches 
zu vergrößern. Staat und Gemeinde errichten zu diesem Zweck überall vor
bildliche Büchereien. Ihre Aufgabe ist es, den geistigen Wohlstand der Bür
ger zu festigen und zu fördern. Und in anderen Ländern haben die Blinden'
organisationen auch für die Blinden Vorbildliches geschaffen, in den USA, in 
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England, in der Schweiz, .selbst in unserem Landesteil Nordrhein gibt es 
drei gute Blindenbüchereien in Essen, Köln und Sonn. 

Warum aber nicht in Westfalen? Auch in Niedersachsen haben wir Harn 
burg und Hannover, in Hessen haben wir Frankfurt und die großartige Ein
richtung in Marburg. ln Westfalen aber haben w'ir erst seit drei Jahren die 
von Bibliotheksrat Dr. Hans Thiekötter gegründete "Westfälische Blinden
bücherei". Zwar ist sie ein entwicklungsfähiger Beginn, der jetzt 2000 Bände 
umfaßt und der alle Blinden in Westfalen mit Büchern versorgt. 

Leseecke ln der Blindenbücherei Münster 

Aber ihre Grundlage ist viel zu klein, urn nun nach drei Jahren des Be- · 
ginns die Aufgabe voll zu erfüllen, die das westfälische Blindenwesen von 

-12 -



ihr erwartet. Und die 5000 Blinden in Westfalen haben denselben Wunsch 
nach Bildung und guter Unterhaltung wie die Schicksalsgefährten in den an
deren Ländern. Sie wissen längst, daß ihre 11Westfälische Blindenbücherei" 
in Münster eine gute Auswahl bietet und schnelle, zuverlässige Arbeit lei
stet. Aber die Auswahl ist noch zu klein. Denn diese Bücherei muß den gros
sen Raum versorgen, der zwischen Hamburg, Hannover, Marburg, Essen, 
Köln, Sonn bisher ganz ohne Blindenbücherei war. Das ist der große Raum 
Westfalen. 

Die Westfälische Blindenbücherei reicht heute schon weit über die Grenzen 
Westfalens hinaus. Ihre weitesten Versandorte sind: Lübeck, Berlin, Görlitz, 
Jena, Kassel, Kempten (AIIgäu), Heidelberg, Mannheim, Honnef, Trois
dorf, Köln, Solingen, Duisburg, Kleve, Leyden. Die Dichte des Versandnet
zes in WesHaien zeigt, daß der Wunsch der Blinden in Westfalen nach Ver
größerung ihrer Bücherei berechtigt ist. Berechtigt ist ihr Wunsch, sich eine 
Blindenkultur zu schaffen, die in keiner Weise den hohen Werken der Sehen
den nachsteht. Dazu gehört heute sehr wesentlich das Buch. 

Es wird erneut darauf hingewiesen, daß bei der Westfälischen Blindenbü
cherei in Münster gedruckte Schw:arz-Weißkataloge kostenlos zur Ver
fügung stehen und in beschränkter Anzahl zum Verleih auch Blindenschrift
kataloge. Die Ausleihe ist kostenlos, der Versand der Bücherpakete kostet 
nur 4 Pfennig. Mit einer einfachen Postkarte (auch in Blindenschrift) kann 
man sich in Münster, Alter Steinweg 7, anmelden. Es ist im Interesse der 
Gemeinschaft und des Einzelnen nur zu wünschen, daß noch viel mehr 
Blinde als bisher von der neuen Einrichtung Gebrauch machen. Denn was 
die Bücher den Sehenden bedeuten, das macht sie den Blinden erst recht 
wichtig: sie erneuern die geistigen Kräfte, indem sie Freude und Erbauung 
bringen, sie helfen im Leben, indem sie das Wissen vermehren. 

H o II w e d e I, Landesoberverwaltungsrat 

Fehlt zum geplanten Werke dir die Kraft, 

Entreiße dich des Zweifels langer Haft; 

Der Wille ist es, der die Tat verschafft, 

ln ihm birgt sich, was dir noch fehlt: die Kraft. 

Goethe 
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Olympiade der Blinden 
vom 1. - 3. 7. 1955 in Wuppertal 

240 Kriegs- und Zivilblinde aus Belgien, Holland der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands aus Berlin und Westdeutschland maßen vom l.- 3. 7. 1955 
in Wuppertal ihre Kräfte in mehreren Disziplinen. 

Besonders hervorzuheben 1st die Leistung des tSJinden Hans Schapka aus der 
Blindenschule Soest, qer die 75-Meterstrecke in 10,2 Sekunden lief. Pe ter 
Rasmussen, ebenfalls Blindenschule Soest, erzielte im Hochsprung 1,60 m. 

Die Gelsenkirchener Keglergruppe unter Führung von Willi Lüdtke erzielte 
im Kegeln den 3. Preis. 

Am Sonntag, dem 3. 7. 1955, fand in den Wuppertaler Zoogaststätten di e 
Siegerehrung statt. 

Der Vorsitzende der "Arbeitsgemeinschaft deutscher Versehrtensport" Gerd 
Brinkmann, unterstrich die Bedeutung der Leibesübungen für die Bl inden mit 
den Worten: 

"Arbeit und Sport sind die besten Mittel gegen mangelndes Selbstgefühl, 
gegen Hemmungen und körperliche Anfälligkeit." 

Blinde Wassersportler auf der Werse bei Münster. 
Der fortw ährend ansteigende Berufseinsatz Nichtsehender in allen Zweigen 
der Wirtschaft und Verwaltung ließ seit Jahren den Ruf nach intensiven 
Erholungsmaßnahmen in Kreisen der Blindenorganisationen immer lauter 
werden. Auf Tagungen und Versammlungen kam daher das Thema "Er
holungsfürsorge" wiederholt zur Sprache. Sicherlich ist auf diesem Gebiet 
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allgemein schon viel geschehen. Neben der Durchführung v,on ausgespro
chenen Erholungskuren in Meschede hat die Bezirksgruppe Münster jedoch 
noch einen neuartigen Weg beschritten. 

Durch das Bootshaus an der Werse ist sämtlichen Angehörigen der Bezirks
gruppe Münster zu gleichen Teilen je nach ihrem ,eigenen Interesse eine 
ständige Erholungsstätte für die Sommerzeit geschaffen worden, und man 
mu'ß sagen, daß von dieser Einrichtung rege Gebrauch gemacht wird. 

Blinde an der Katleetafel Im Bootshaus 

Ober das Bootshaus selbst ist in den "Nachrichten" bereits berichtet wor
den. Ich darf mich deshalb darauf beschränken, den besonderen Charakter 
unserer Heimstätte an der Werse kurz zu beleuchten. Auch sollen die beson
deren Gedanken, die sich mit dem 'B,ootshaus verbinden, herausgestellt 
werden. 

Es wurde schon angedeutet, daß der differenzierte Berufseinsatz der Blin
den außergewöhnliche Gesundheitsmaßnahmen fordert. Hierbei gehen wir 
von dem Grundsatz aus: Vorbeugen ist besser als heilen! Wir glauben, daß 
die wirksamste körperliche Entspannung und ein echter Ausgleich zur täg
lichen meist sitzenden Beschäftigung des Blinden in der Ausübung bestimm
ter Arten von Leibesübungen besteht. Leider müssen uns viele Sportarten 
gänzlich verschlossen bleiben, andere können nur bedingt von Blinden be
trieben werden. Durch die im November 1954 erfolgte Gründung des "West
fälischen Blindenwassersports e. V." mit dem Sitz in Münster haben wir 
:ms dem feuchten Element zugewandt. Wir sind der Meinung, daß die Be-
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tätigung im Wassersport als Ruderer, Paddler oder Schwimm~r dem Nicht
sehenden kaum Schranken auferlegt_ Die Bildung eines selbständigen Ver 
eins war notwendig, weil wir nur in dieser Form unsere sportlichen Belange 
vertreten und die mit der Verwaltung des Bootshauses anfallenden Auf
gaben wahrnehmen können. Selbstverständlich geht der Westfälische Blin
denwassersport e. V. Hand in Hand mit dem Westfälischen Blindenverein 
e. V., was rein äußerlich dadurch erkennbar w ird, daß ein Vorstandsmit
glied des W:BV in der neuen Vereinigung den Vorsitz inne hat und auch der 
1. Vorsitzende des WBV, Herr Blindenoberlehrer Gerling, sowie Herr Ge
schäftsführer Direktor Meurer ihr als Mitglieder beigetreten sind . Im übri
gen steht der Westfälische Blindenwasse rsport e. V. in engster Fühlung
nahme mit allen einschlägigen Sportorganisationen und Verwaltungsdienst
stellen. Um den notwendigen Kontald zum Sport der Sehenden zu pf.lege n, 
ist er seit Jahresbeginn dem Deutschen Kanuverband angeschlossen, des
gleichen gehört er dem hiesigen Stadtverband für Leibesübungen an. Auch 
der Herr Oberstadtdirektor von Münste r hat sein In teresse du rch die Zu
sage bekundet, nach demnächstiger Eröffnung des im Kriege zerstö rten 
und zur Zeit im Wiederaufbau befindlichen münsterischen Hallenschwimm
bades wöchentlich einen Schwimmabend für Blinde einzurichten . 

Im Vordergrund unserer Bemühungen s teht jedoch der Dienst an den allein
stehenden blinden Mitgliedern. Für sie ist nunmehr eine Regelung getroffen 
worden, daß sie an jedem Sonnabend, der in den Blindenbetrieben bekannt
lich arbeitsfrei ist, kostenlos mit dem Kraftwagen an die Werse gefahren 
werden. 

Im übrigen schreiten die Verbesserungen am Werse-Bootshaus rüstig voran. 
So ist zum Beispiel durch die Anschaffung einiger Rettungsringe für die nö
tige Sicherheit auf dem Wasser und auch durch die Anbringung eines Apo
thekerschränkchens fur erste Hilfe bei Unfällen Sorge getragen worden. 
Daß jedes Mitglied gegen Sportunfall und Haftpflicht versichert ist, ver
steht sich am Rande. 

Sehr wichtig ist in einem Wasse rsportverein stets der Bootsbestand. Durch 
eine liebenswürdige Stiftung des dem westfälischen Blindenw esen nahe
stehenden Fotokc.ufmanns, Herrn Heinrich Koch, Witten, · konnte die 
Anzahl der Boote inzwischen erweitert werden. Das hinzugekommene Ru
derboot führt die Bezeichnung "Heiko" nach dem Namen des Spenders. 

Hervorgehoben werden muß auch die Tats-ache, daß die geschaffene 
Möglichkeit, Wassersport zu betreiben, mehrere Kameraden derart ange
regt hat, daß sie beschlossen, trotz zum Teil höheren Alter sstufen das 
Schwimmen zu erlernen. Vergongenen Winter wurde auf Grund privater 
Initiative daher ein Schwimmlehrgang zusammengestellt, der in dem Hallen
bad einer Universitätsklinik stattfand und dessen Teilnehmer von Herrn 
Studienrat Lüpke freundlicherweise unentgeltlich unterrichtet wurden. 
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Für Juli 1955 ist nun das erste Sportfest des Vereins vorgesehen. Sicher
lich werden von dort keine Rekorde gemeldet werden. Aber da.s kann auch 
nicht unser Ziel sein. Wichtig ist allein die körperliche Ertüchtigung und Pfle
ge sportlicher Kameradschaft . 

Da sich unser Vereinsgebiet auf ganz Westfalen erstreckt und wir hoffen, 
daß die auswärtigen Kameraden wertvolle Anregungen mit nach Hause 
nehmen können, steht das Werse-Bootshaus mit seinen Anlagen sämtlichen 
Mitgliedern des WBV mit je einer Begleitung nach vorheriger Anmeldung 
besuchsweise zur Verfügung. Mehrere Bezirksgruppen waren bereits ge
schlossen hier und weitere Besucher - auch einzelne Blinde mit ihren Be
gleitungen - haben sich angesagt. Auskünfte erteilt gern der Vereinsvor
sitzende, Heinz Jonas, Münster/Westf., Wermelingstr. 6, oder der unter
zeichnete Schriftführer. 

Heinz S p .r e n g e r Münster/Westf., Georgskommende 25 

Wer gab mir als Taubblindem 
0-1--( 1~ t-s-

die Unabhängigkeit und Freiheit wieder~ 

Wenn ich heute diesen Bericht über 
die Er!angung meiner ·Selbständigkeit 
niederschreibe, so soll er zugleich ein 
Dankesbericht sein, der die Mühe und 
Arbeit eines Abrichters, aber auch die 
Leistung eines Führhu!1des klar zum. 
Ausdruck bringt. 

Ich weiß, daß derartige Niede rschrif· 
ten viel veröffentlicht werden, aber 
hier handelt es sich um einen Fall, der 
ganz einzig dasteht, der nicht als all
täg:ich angesehen werden kann, der 
die Leistung eines Führhundes, aber 
auch die Mühen eines Ausbilders, näm
lich des Führhundbetreuers des Lan

desfürsorgeverbandes und des West
fälischen Blindenvereins e. V., Herrn 
Franz Wittmann', Unna hervorhebt, der 
je nach Beruf, Stand, Lage und auch 
der schweren Körperbehinderung ei· 
nes B:inden, die Ausbildung eines Führ
hundes vornimmt. 
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Im Jahre 1947 erblindete ich plötzlich, wurde taub und linksseitig gelähmt. 
Aus meinem Beruf gerissen, den ich über alles liebte, die seelische Qual, 
on das Haus gefesselt zu sein, das waren die Schmerzen, die mich stets 
neben den oben -aufgeführten Gebrechen begleiteten. Dazu kam das ung:
wisse weitere Schicksal. Mich selbst und den Sorgen meiner Angehörigen 
überlassen, verging Jahr um Jahr in bitterster Qual und Enttäuschung. 

Die Verständigung mit meinen Ange
hörigen war sehr schwierig. Ich kannte 
kein Tost-Alphabet. Dann lernte ich 
das Tasten und so kam nach gewisser 
Zeit durch Aufschreiben der Normal
schrift auf der Handoberfläche eine 
verhältnismäßig gute Verständigung 
zustande. Der Gedanke aber, daß 
keine Hilfe kommen sollte, die mich 
wieder zurück ins mensch liche Leben, 
die mich zur Selbständigkeit führt, ja, 
die meinen Angehörigen auch die Sor
ge um mich abnimmt, ließ mich nicht 
zur Ruhe kommen. Trotz meines blü
henden Mannesalter von 46 Jahren 
kam ich mir von der Weit und ihrem 
Geschehen abgeschnitten vor, wie 
ein Mensch ohne Lebensinhalt und Le
bensideal. Der Verzweiflung nahe, 
wurde eines Tages meiner Frau durch 
einen Unbekannten die Anschrift des 
Westfäl. Blindenvereins e. V. über
geben. Es wurde geschrieben, nach 
kurzer Zeit pochte es an der Tür und 

Herr Wlttmann mit dem taubblinden Abels eine Begegnung mit einem erfahrenen 
und dessen Führhund Blinden wurde uns zuteil. 

Anweisungen wurden gegeben, befolgt und a.usgeführt. Die Blindenschrift 
wurde erlernt, aber die seelische Qual des zu Hause Sitzens und de.s Ab
hängigseins von Menschen blieb, bis auch dieses Problem eines Tages ge
löst wurde. 

Herr Wittmann, der Betreuer der Führhunde des Landesfürsorgeverbandes 
und des Westfälischen Blindenvereins e. V. kam als wirklicher Betreuer und 
prüfte, ob ich mit einem Führhund gehen könne. Seine Antwort fiel positiv 
aus. Er sagte zu, alles Weitere sof·ort in die Wege zu leiten. Der. Hund wur
de ausgebildet. Man war sich klar, welche Leistung der für mich bestimmte 
Führhund vollbringen mußte. Selbständigkeit und sich von ni~hts beeinflus
sen lassen, das waren die Grundbedingungen. Im Jahre 1952 erhielt ich die 
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von Herrn Wittmann entsprechend meiner dreifachen Gebrechen ausgebil
dete Rottweilerhündin "Mondo". Jetzt hieß es aber auch meinerseits, mit 
zuzufassen und das Leben wieder lebenswert zu machen. 

Am nächsten Tag war me1n erster 
Ausgang. Mein Herz pochte, doch die 
Rottweilerführhündin blieb dank der 
gründlichen Ausbildung ruhig, obwohl 
ich ihr ab und zu auf die Pfoten trat. 
Meine Frau, stets in Sorge in einem 
gewissen Abstand hinter mir, denkend, 
was wird das noch geben. Ich hielt 
mich stets strikte an die gelernten Be
fehlsworte und Anweisungen des Ab
richters, die ich der "Mondo" deut
lich und laut hörbar gab. Den Hund als 
Beispiel der Entschlossenheit und Zu
versicht hinter dem Dunkel meiner Au
gen traf ich dort ein, wohin ich wollte, 
bei einem Schicksalskameraden, einem 
Kriegsblinden . Bei dem Schicksalska
meraden angekommen, war es gesche
hen. Tränen rollten vor Freude aus 
meinen toten Augen, Tränen, deren ich 
mich nicht zu schämen brauchte. An 
den ersten Weg ohne Hilfe von Men
schenhand und wieder selbständig ge-

,Mondo' zeigt mir den Briefkasten worden nach so langer dunkler Zeit, 
daran hatte ich nicht mehr geglaubt. Jeden Tag wurde es nun besser. Ich 
lernte, mich immer mehr an den Hund gewöhnen. Die beste Orientierung 
kann nichts nützen, wenn die Fühlung zum Hunde fehlt. Der Hund ist abge
richtet zum Führen; darum soll der zu Führende, also der Blinde kein Bes
serwisser sein und dem Hund die Verantwortung überlassen. Dazu muß sich 
Liebe, Achtsamkeit, aber ganz besonders auch Kameradschaft zum Hunde 
gesellen, damit der Hund sich auch als Begleiter und Führer fühlt, der einem 
Menschen die Unabhängigkeit und die Freiheit wiedergegeben hat. Heute, 
nach längerer Zeit muß ich sagen, sind wir unzertrennliche Freunde gewor
den. Ich fühle mit Hilfe des Bügels an der oberen Schulter', da meine Hand 
gelähmt und gefühllos ist, oll das, was der Hund ohne Sprache sagen wili. 

Er weiß, sein Herrchen kann nicht sehen und nicht hören, ich muß ihm den 
Weg zeigen, dem er zwanglos folgt, ich muß ihm seine Gebrechen ertragen 
und überbrücken helfen, was ich durch Anhänglichkeit und Treue ausdrücke. 
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Das tut auch die Rottweilerführhündin "Mondo". Sie zeigt jedes Hinderni s 
an, sucht Bänke, Treppen, Türen, schattige Plätze, gute Gehwege, w eicht 
jeder Pfütze aus, ja sie ist absolut verkehrs sicher. Wo sie einmal gewese n 
ist, findet sie immer wieder hin, ich brauche nur den Namen zu nennen, w o
hin ich will und sie führt rnich sicher zum Ziel. Beim Zeigen eines Briefes 
führt sie zum Postamt, zum Briefkasten. Zu Hause ist sie ein wachsames 
sauberes Tier. Sie erlaubt keinen Zulaß, wenn ich mich allein im Hause be
finde, weil sie vermutet, ihrem Herrchen könnte etwas zustoßen oder ihm 
im Zimmer etwas gestohlen werden. 

Als Taubblinder meide ich allerdings auch sehr starken Verkehr, ni cht de s 
Hundes wegen, auch nicht aus Angst, sondern des rücksichtslosen Fahrens 
wegen, besonders do, wo sich keine Bürgersteige befinden. Es ist de s öfte
ren zur Sprache gekommen, ob ein Führhund einen Taubblinden führen kann . 
Ich muß sagen: "Ja, er kann es! " Es gehört Mut dazu. Allzu starken Ver
kehr soll man meiden. Man soll sich nicht in Gefahr begeben, die durch 
andere Verkehsteilnehmer verursacht werden kann. 

Diese Zeilen sollen ollen Ausbildern, besonders aber Herrn Wittmann den 
Dank zeigen für die große Hilfe, die er mir durch "Mondo" zuteil werden 
ließ und die mich aus der Vereinsamung gerissen hat. Mein Dank soll sic h 
stets ausdrücken in der Wahrung der Interessen des Westfäli schen Blinden
vereins e. V. und in der Fürsorge für die mir al s Bezirksgruppenleiter onver
trauten Blinden . 

So zieht nun ein Taubblinder und linksseitig Gelähmter, durch di e Hil fe des 
Führhundbetreuers Franz Wittmann w ieder e ingereiht in d ie menschl iche 
Gesellschaft, in Freude und Unabhängigkeit mit seiner treuen Rot tweile r
führhündin an der äußersten Grenze Westfalens seine Wege. 

Josef Ab e I s , Scherfede Krs. Warburg 

Westfalens Führhundbetreuer, Franz Wittmann, 
flog nach Kanada 

Endlich, am 16. Juni 1955, war es nach langen sorgfältigen Vorbereitungen 
so weit. Franz Wittmann, Unna, Führhundbetreuer des Landes fü rsorgeve r
bandes und des Westfälischen Blindenvereins e . V. flog zusa mmen mi t sei
nem Führhund Astor von Düsseldorf aus nach Kanada . 92 Jah re ist jetz t 
Franz Wittmann alt und hat in seinem Leben fast 3000 Führhunde· für Bli n
de ausgebildet bzw. betreut. ln Kanada will er beim Aufbau e ine r Führ
hundschule helfen. "Für Männer mit einer Aufgabe, w ie mei ne r, gib t es 
keinen sogenannten beschaulichen Lebensabend - wir werden gebraucht" , 
so sagte Franz Wittmann vor zwei Jahren an seinen 90. Geburtstag. 

Wir wünschen Herrn Wittmann viel Erfolg bei seiner Arbe it in Kanada . 
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Zuaammenarbelt mlt dem Westf. BUndenverein e. V. I. Vors. Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Berufsbetreuung und Arbeitsvermittlung Blinder 

Telefonisten, Maschinenschreiber, Stenotypisten, lndustriearbei ter, 

Masseure, Musiker, Klavierstimmer und Geistesarbeiter. 

Förderung durch Ausbildung und Umschulung 

Die Westfälische Blindenarbeit e. V. ehrt ihre Jubilare 

landosdlrektor Dr. Köchllng nahm die Ehrung vor 

Anläßlich der 25-Jahrfeier der !Zweigstelle Minden und des ·30-jährigen 
Jubiläums der Bezirksgruppe Minden fand im Kaiserhof (Porto) die Ehrung 
von 13 Männern und Frauen statt, die seit 25 Jahren im Dienste der West
fälischen Blindenarbeit e. V. stehen. 
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Eine ganz besondere Ehre wurde den Jubilaren dadurch zuteil, daß ihnen 
das Jubiläumsgeschenk mit der Urkunde vom 1. Vorsitzenden der West

. fälischen Blindenarbeit e. V., Herrn Landesdirektor Dr. Köchling, persönlich 
überreicht wurde. 

Landesdirektor Dr. Köchling betonte in seinen Begrüßungsworten, daß die 
Blinden ihr Schicksal selbst gemeistert hätten und stellte mit Stolz fes t , 
daß es heute 14 Blindenwerkstätten in Westfalen gäbe, in denen rd. 200 
blinde Handwerker beschäftigt seien. Er wies darauf hin, daß die Haupt
aufgabe der Westfälischen Blindenarbeit e . V. in einer Nachwuchsschulung 
bestehe, die den Blinden die Fähigkeit und die Kroft gebe, sich im Lebens
kampf zu behaupten und daß die Blinden in Westfalen durch ihre Selbst
hilfeorgonisation ein einzigartiges Beispiel der Kameradschaft geliefert 
haben. 

Dann vollzog der Landesdirektor die Auszeichnung der 13 Jubilare aus der 
ganzen Provinz Westfalen, wobei er auf die Verdienste der einzelnen Ju . 
bilare einging. 

Die Namen der Jubilare 

BI in de 

Auguste Lach, Wattenscheid, 54 Jahre alt, Stuhlflechterin und Bürsten
macherin 

Wilhelm Lux, Meschede, 60 Jahre alt, Leiter der Außenwerkstatt Meschede 
der Zweigstelle Siegen 

Gustav Hagen, Hagen, 63 Jahr,e alt, Bürstenmacher 

Friedrich Schnier, Minden, 60 Jahre alt, Bürstenmacher 

Heinrich Kappe, Meschede, 53 Jahre alt, Bürstenmacher 

Paul Becher, Siegen, 53 Jahre alt, Korb- und Stuhlflechter 

Friedrich Nistall, Gelsenkirchen, 52 Jahre alt, Bürstenmacher 

Alexander Gehmeyer, Gels.enkirchen, 52 Jahre alt, Bürstenmacher 

Gerhard Pastoors, Wattenscheid, 49 Jahre alt, Bürstenmacher 

Bruno Woznikowski, Gelsenkirchen, 48 Jahre alt, Bürstenmacher 

Walter Hanz, Siegen, 45 Jahre alt, Korbmacher 

Sehende 

Fritz Diekmann, Bielefeld, 55 Jahre alt, Vertreter der Verkaufsstelle 
Bielefeld 

Karl Eubel, Minden, 50 Jahre alt, Vertreter der Zweigstelle Minden 
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25 Jahre Zweigstelle Minden 

Die Blindenwerkstatt Minden ist eine der 14 Zweigstellen der Westfäli
schen Blindenarbeit e. V., in denen 200 blinde Handwerker ihren Beruf aus
üben und darin einen befriedigenden Lebensinhalt gefunden haben. Außer 
den in der Zweigstelle Minden tätigan 17 Blinden warden von hier aus auch 
die 6 in der Nebenwerkstatt Sielefeld Beschäftigten und drei Heimarbeiter 
in den Kreisen Lübbecke und Herford betreut. 

Tatkräftige Bemühungen, das Schicksal der Blinden zu lindern, gehen weit 
zurück in die Zeit vor der Errichtung der Mindener Werkstatt. Eine Reihe be
kannter Mindener Namen ist mit diesen Bemühungen verbunden, von de
nen vor allen Dingen der langjährige 1. Vorsitzende und Mitbegründer der 
Bezirksgruppe Minden des Westfälischen Blindenvereins e. V. Fr. Schnier 
zu berichten weiß. Schon 5 Jahre nach der Gründung der Bezirksgruppe 
Minden konnte eine Werkstatt eingerichtet werden, die zunächst an der 
Kampstraße bestand, später i(l das evangelische Vereinshaus verlegt wurde 
und seit 1942 in dem eigenen Haus, Königsstraße 41, untergebracht ist. 
Im Jahre 1934 wurde der Werkstatt ein Obergangsheim zur Ausbi ldung junger 
blinder Handwerker in Petershagen angeschlossen, das aber 1939 wieder 
geschlossen und mit der Werkstatt vereinigt wurde. 

Die Mindener Werkstatt ist heute auf drei Dinge besonders spezialisiert: 
Die Kokos-Velour-Matten, Teppichklopfer und Kokos-Gittermatten. Die in 
Minden hergestellten Matten und Klopfer finden nicht nur in Westfalen, 
sondern weit darüber hinaus bis nach Süddeutschland Absatz . 

Zwelg5tellenlelter Vollmer verliest Grußworte 
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Am 23. 6. 1955 beging die Zweigstelle zusammen mit der Bezirksgruppe, 
die ihr 30-jähriges Bestehen feierte, ihr 25-jähriges Jubiläum im festlichen 
Rahmen im Kaiserhof (Porto) in Anwesenheit des 1. Vorsitzenden der WBA. 
Herrn Landesdirektor Dr. Köchling und seines ständigen Bevollmächtigten, 
Herrn Landesrat Alstede, Leiter der Hauptfürsorgestelle, de s gesamten 
Vorstandes und zahlreicher Gäste aus Stadt und Kreis Minden . 

Herr Landesrot Alstede, über dessen kurzen Ausführungen das Motto stand : 
"Gebt den Blinden Arbeit - und ihr gebt ihnen Licht." wies auf die beson
deren Verdienste der Zweigste lle hin, die stets Mittel und Wege gefunden 
habe und ständig bemüht s:e·i, n:eue W,ege der Blindenbeschäftigung zu 
gehen und mit geringem Personalaufwand gute Umsätze erziele. Hierfür 
sagte er dem Zweigstellenleiter, Heinrich Volmer, den aufrichtigsten Dank, 
dem sich die Blinden durch herzlichen Beifall anschlossen . 

Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Herr Landesdi· 
rektor Dr. Köchling, überbra·chte der Zweigstelle die Glückwünsche des 
Landschaftsverbandes und schloß mit den Worten: "Da wo Sie un se re 
Hilfe brauchen, sehen Sie uns an Ihrer Seite!" 

~S Jahresversammlung 
der Fachschaft blinder Büroangestellter in Hamm 

Am 12. 6. 1955 fand in Hamm die Jahresvers·ammlung der Fachschaft blinder 
Büroangestellter statt. 50 Mitglieder aus allen Teilen des Vereinsgebietes 
der Westfälischen Blindenarbeit e. V. nahmen mit ihren Begleitern daran 
teil. 

Der Fachschaftsleiter, Herr Trippe, Unna, begrüßte die Erschienenen, ins
besonder den 1. Vorsitzenden des Westfälischen Blindenvereins e. V., Herrn 
Blindenoberlehrer Gerling und den 2. Vorsitzenden der Westfä lischen Blin
denarbeit e . V., Herrn Lüdtke, sowie die Schwestern der Blindenschule Pa 
derborn Pia und Leonide und die Herren Forsmonn und Bach von der Stadt
verwaltung Hamm. Mit ehrenden Worten gedachte er der Verstorbenen des 
letzten Jahres, insbesondere des sehenden Helfers der Bezirksgruppe Hamm, 
Herrn Tewes, in dem die Fachschaft einen verständnisvollen und stets 
hilfsbereiten Freund verloren hat. 

Nach seinem kurzen Tätigkeitsbericht ging Herr Trippe sodann zum wich· 
tigsten Teil der Tagesordnung "Organisatorische Fragen" über. 

Die § 3 und 4 der Satzung der Westfälischen Blindenarbeit e. V. waren seit 
längerem Gegenstand von Beratungen und Diskussionen der Fachschaft ge
wesen. Durch einen kleineren Arbeitskreis waren Änderungsvorschläge aus
gearbeitet worden, die der Versammlung vorgelegt wurden. Durch sie soll 
eine klarere Herausstel lung des tatsächlichen Cha rakters der WBA. als der 
Vertreterin der berufstätigen und arbeitswilligen Blinden sowie eine stör-
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kere und verantwortungsbewußtere Einschaltung aller Berufsarten erreicht 
werden. In erfreulicher Einmütigkeit wurden diese Änderungen von der Ver
sammlung einstimmig zur Weiterleitung an den Vorstand angenommen. Auch 
Herr Gerling und Herr Lüdtke nahmen in bejahender Weise Stellung zu diesen 
Vorschlägen. 

Längere Zeit beanspruchte die Neuwahl des Fachschaftsleiters und des 
Fachschaftsausschusses. Um nicht durch Uberlastung seine Tätigkeit im gan
zen beeinträchtigen zu müssen, weil er gleichzeitig stellvertretender Ge
schäftsführer beim WBV. ist und dazu die Bezirksgruppe Unna zu betreuen 
hat, stellte Herr Trippe sein Am t als Fachschaftsleiter zur Verfügung. Die 
Versammlung billigte seine Begründung. Zum Nachfolger wurde Herr Go
linski, Telefonist bei der Amtsverwaltung Pelkum, gewählt. Dem gewählten 
Ausschuß gehören an die Herren Leopold, Trippe, Josefiak, Jenas, Blume 
(Oipe) und Dörken. Unter starkem Beifall sprach Herr Josefiak Herrn Trippe 
den Dank der Fachschaft für die bisher geleistete Arbeit aus . Herr Gerling 
sprach über das Magnetofon und stellte seinen besonderen Wert für den 
blinden Stenotypisten heraus. Seine weiteren Ausführungen galten dem Pfle
gegeld ohne Einkommensgrenze und dem Schwerbeschädigtenausweis C, 
den beiden Problemen, die noch bisher ungelöst sind. 

Abschließend lud Herr Golinski zu einer Studienfahrt nach Marburg ein, 
die für die Osterferien des nächsten Jahres in Aussicht genommen ist. 

Kennzeichnend auch für dieses Beisammensein waren wiederum gute Kame
radschaft und echter Gemeinschaftsgeist. Dank der finanziellen Unterstüt
zung durch die WBÄ. wurde vielen Fachschaftsmitgliedern die Teilnahme 
an der Versammlung ermöglicht bzw. erleichtert. Ein paar Stunden freund
schaftlichen Gedankenaustausches und geselligen Beisammenseins bildeten 
den Ausklang. 

D ö r k e n , Witten 

Arbeitende Blinde, Blindenberufe und Arbeitseinsan 
in Westfalen 

1954 waren 5 700 Blinde amtlich erfaßt. Ihnen wurde nach dem Runderlaß 
des Sozialministers ein Schwerbeschädigten-Ausweis ausgestellt. Der Kreis 
der Blinden, die das Pflegegeld oder den Mehrbedarf nach § 11 f R. Gr. 
erhalten, ist etwas kleiner, da die Bedingungen über das noch vorhandene 
Restsehvermögen schärfer umrisse n sind. Man kann aber bestimmt in West
falen-Lippe mit 5 000 anerkannten Blinden rechnen. Zur Feststellung, wie
viel Blinde davon wirklich arbeitsfähig bzw. beschäftigt sind, liegen keine 
genauen Angaben vor. 

Aus der Belegung der Blindensch·ulen mit Schülern und Umschülern läßt 
sich die Zahl ungefähr errechnen. Wenn jährlich zwölf Schüler- aus beiden 
Schulen zusammen - mit dem 18. Lebensjahr entlassen werden, so sind 
dies bis zum 65. Lebensjahr = 47 X 12', also 564 Blinde. Beide Schulen bil
den im Jahr zusammen etwa 15 Späterblindete aus. Rechnet man für die 
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Ausbildung nach dem 18'. l.iebensjahr zwei Jahre ab, so ergibt sich die 
Zahl 45 X 15 = , 675.' Hinzu kommen die Blinden, die keine, Umschulung 
wünschen, w eil s ie beim Arbeitgeber bis zur Invalidität bleiben können . 
Nehmen wir hierfür die Zahl 200 an. Zusammen ergibt das 1379 Zivilblinde. 
Die Zahl der arbeitsfähigen Kriegsblinden wird auf etwa 500 bis 600 ge · 
schätzt. 

Voraussetzung für den Arbeitseinsatz ist die vorherige Erziehung und Er
werbsbefähigung für einen angemessenen Beruf. Blinde Kinder erhalten die 
Erziehung durch den Volksschulunterricht in den Blindenschulen, Jugendliche 
die Erwerbsbefähigung durch den Unterricht in den Aufbauklassen, Han
del sschulklassen und Spezialkursen . Die Ausbildung zum Blindenhandwerker 
geschieht in den Werkstätten der Blindenschulen. Umschüler (Späterblinde
te) haben ausnahmslos die Volks schule besucht. Sie müssen sich in der Blin
denschule in besonderen Kursen für einen Blindenberuf ausbilden lassen. 
Ausschlaggebend für die Wahl des Berufes sind Begabung, Fertigkeit und 
TostgefühL Die öffentliche Fürsorge trägt die Ausbildungs- und Umschu
lungskosten, soweit der Blinde oder die Unterhaltspflichtigen dazu ganz 
oder teilwei se nicht in der Lage sind. 

Im Laufe der Jahrzehnte hdben sich einige Berufe herausgebildet, die für 
Blinde besonders geeignet sind. Es sind dies 

a ) der Blindenhandwerker, 

b) der Industriearbeiter, 

c) der Telefonist und Stenotypist. 

Wenn der Blinde seine Ausbildung erfolgreich beendet ha•t, setzen sofort 
die Bemühungen um die Vermittlung eines Arbeitsplatzes ein. 

Dank der Selbsthilfe der Blindenorganisationen können Blindenhandwerker 
in den Werkstätten der Organisation, die fast in allen größeren Städten be
bestehen, Beschäftigung finden . Die Vermittlung des Arbeitsplatzes ist al so 
verhältnismäßig leicht. Schwerer ist der Absatz der Fertigwaren und die 
Versorgung einzelner Handwerker, die nicht am Werkstatt-Ort seßhaft 
sind, mit Heimarbeit. Bisher haben die Blindenorganisationen diese wichtige 
Aufgabe gut gelöst. 

Schwieriger ist die Vermittll.lng der Industriearbeiter, der Telefonisten und 
Stenotypisten. Hier muß der Arbeitsvermittler des Arbeitsamtes manchen 
Weg vergeblich machen, manche Besprechung wiederholen, immer wieder 
fürsprechen und überzeugen. Auch die Blindenschulen, Blindenorganisationen 
und Fürsorgebehörden helfen manchmal mit, das Eis zu brechen. Oft über
zeugt erst eine vom Blinden gezeigte unverbindliche Probeleistung. Woran 
liegt das? Jeder Arbeitgeber ist natürlich bestrebt, die Arbeitsplätze sei 
nes Betriebes mit den leistungsfähigsten und gesundesten Arbe itnehmern 
zu besetzen. Rein menschlich gesehen, möchte er dem Blinden helfen . Er 
fürchtet aber für seinen Betrieb, glaubt, die angebliche Unfallgefahr nicht 
auf sich nehmen zu können. Er tna~;t aber auch dem Blinden eine normale 
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Leistung nicht zu. Er vergißt, daß sich der Blinde in den wenigen Berufen, 
die ihm offenste'hen, spezialisiert hat und dadurch mindestens so leistungs
fähig ist, wie ein Sehender. 

Wie wichtig eine gute Schulausbildung, eine sorgfältige und gründliche Be
rufsausbildung, eine vorbildliche Arbeitsvermittlung sein kann, möchte ich 
am Beispiel der Unterbringung Blinder in der Stadt Münster zeigen. 

Es sind dort nach ziemlich genauen Ermittlungen beschäftigt: 
21 Telefonisten 
12 Stenotypisten 

1 Regierungsinspektor 
1 Sozialgerichtsrat 
1 Assessor 
1 Referendarin 

~Blinde, 17 davon sind Kriegsblinde. 

Diese 37 Kriegs- und Zivilblinden mittlerer und höherer Berufe sind bei 
folgenden öffentlichen Dienststellen oder privaten Unternehmen tätig: 

Landesversorgungsamt Münster 2 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 4 
Oberpostdirektion 2 
Oberfinanzdirektion 1 
Regierung 1 
Bundesbahndirektion 2 
Landesversicherungsanstalt 3 
Oberverwaltungsgericht 1 
Industrie- und Handelskammer 1 
Landwirtschaftskammer 1 
Prov. Lebensversicherung 1 
Prov. Feuersozietät 1 
Landesbank 1 
Sozialgericht 2 
Amtsgericht 2 
Finanzamt Münster-Stadt 1 
Finanzamt Münster-Land 1 
Landeskulturamt Münster 
Stadtverwaltung Münster 
Ländliche Zentralkasse 
Giro-Verband 
Arbeitsamt 
Verwaltungsgericht 
Kreissparkasse 
lduna-Lebensversicherung A. G. 
Fa. Schürmann & Brüggemann 
Fa. Winkhaus 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Es dürfte sehr schwer sein, Behörden und Dienststellen in Münster zu finden, 
die keinen Blinden beschäftigen. Besonders gut vertreten sind die Telefoni
sten, deren Arbeitsplätze spinnennetzartig auf die Stadt verteilt sind. 

Münster mit 150 000 Einwohnern beschäftigt also 37 Blinde der mittleren und 
höheren Berufe . Die Städte Bielefeld, Bochum, Bottrop, Dortmund, Gelsen
kirchen, Hagen, Herne und Recklinghausen haben zusammen rd. zwei Milli
onen Einwohner. Im Vergleich zu Münster müßten in diesen acht Städten 
~llein 493 Blinde in den gleichen Berufen untergebracht sein. Bei fast sieben 
Millionen Einwohnern in Westfalen müßten insgesamt mindestens Tausend 
Blinde in solchen Stellen untergebracht werden können. 

Zugegeben: Münster ist eine Behördenstadt. Aber konnte man von der 
Wirtschaft und Industrie nicht das gleiche Verständnis für unsere blinden 
Mitmenschen erwarten? Der Arbeitgeber braucht ja kein Opfer zu bringen, 
denn volle Lei stungsfähigkeit ist vorhanden. Außerdem erfolgt auf Antrag 
die Anrechnung auf zwei Pflichtplätze. 

Die besonderen Verdienste der für die Arbeitsve rmittlung in Münster ver
antwortlichen Personen sollten hier nicht hervorgehoben werden. Es lag mir 
nur daran, aufzuzeigen, daß es Möglichkeiten geben muß, weitere blinde 
Telefonisten und Stenotypisten unterzubringen. Allerdings muß ich zum 
Schluß doch ein Lob aussprechen, das die blinden Telefonisten in Münster 
für sich in Anspruch nehmen können. ln vielen Fällen haben sie die Behör
den und auch das Arbeits•amt auf freiwerdende T elefonistenstellen, auf 
T elefonanlagen, die zur Besetzung du·rch e inen Blinden besonders geeignet 
sind, aufmerksam gemacht. Wenn auch nicht in jedem Falle das Ziel erreicht 
wurde, so konnte doch auf diese Weise manchem blinden Mitmenschen ge
holfen werden. 

Bö t t c h e r, Landesoberinspektor 

Ein blinder Stenotypist 
feiert sein 30-jähriges Berufsjubiläum 

Am 16. 6. 1955 konnte der Blinde Heinz Jonas, Münster (Westf.) auf eine 30-
jährige ununterbrochene Tätigkeit als Stenotypist bei der Landesbank für 
Westfalen, Münster, zurückblicken. Dieses Ereignis ist für die Blindenweit 
von großer Wichtigkeit, zeigt es doch, daß es auch den Blinden durch eind 
lange Reihe von Jahren möglich is.t, in angespannter geistiger Tätigkeit 
zu wirken und zu schaffen. 

Als in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg die Blindenorganisationen die 
Losung "Fort von den bisherigen Blindenberufen" ausgaben, da war Heinz 
Jonas der Erste in Münster, der sich trotz aller Schwierigkeiten bei der 
Landesbank in Münster um eine Anstellung als Stenotypist bewarb und es 
in kurzer Zeit verstand, das anfängliche Mißtrauen seiner sehenden Um
welt zu besiegen. Mit ungeheurem Fleiß brachte er es fertig, in seiner Ar
beitsleistung mit den sehenden Kollegen und Kolleginnen Schritt zu• halten . 
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Im Laufe der Zeit war bei unserem Ju
bilar nicht etwa ein Abfall in der Ar
beitsleistung zu verzeichnen; in unent
wegter Arbeitsfreude schafft der Blin
de auch heute noch das ihm aufer
legte Pensum, ohne jemals die ihm da
mals prophezeite Ermüdung zu zeigen. 
Gewiß, so ganz von ungefähr kommt 
die Stetigkeit der Leistungen nicht zu
stande. Tagtäglich wird die Freizeit 
bewußt in den Dienst der Erholung 
gestellt. ln weiten, stundenlangen Spa
ziergängen wird für Entspannung und 
Ausgleich gesorgt, Bootshaus, Schwim
men und Rudern geben weiteren Er
holungsausgleich und nicht zuletzt gibl 
auch die Sorge und die ehrenamtliche 
Arbeit zum Wohle der blinden Schick
salsgefährten soviel außerdienstliche 

Abwechselung, daß für den nächsten Arbeitstag die notwendige Spann
kraft wieder gesammelt ist. Herr Jonas ist neben seiner dienstlichen Tätig
keit noch als Bezirksgruppenleiter des Westfälischen Blindenvereins und al s 
Obmann des Blindenheimes Münster tätig. Die Sorge für seine Schicksals
gefährten hat ihn getrieben, die Bezirksgruppe Münster und Umgebung im
mer weiter auszubauen und die sozialen Belange der Mitglieder durch per
sönlichen Kontakt zu allen in Frage kommenden Behörden zu bessern. Durch 
unermüdlichen Einsatz hat es Herr Jonas im Jahre 1954 fertiggebracht, für 
seine Schicksalsgefährten ein eigenes Bootshaus an der Werse bei Nobiskrug 
zu schaffen, wo sich heute die Blinden tummeln und Erholung und Kraft für 
die tägliche Arbeit finden. Die Schaffung dieses Heimes ist allein der Tat
kraft unseres Jubilars zu danken, der selbst trotz seiner Behinderung in sei
nem eigenen Bootshaus manche Stunde verbringt und eifrig den Ruder- und 
Schwimmsport pflegt. Die sportbegeisterten Blinden haben inzwischen einen 
eigenen "Westfälischen Blinden-Wassersport e. V." gegründet und sind heu
te dem Deutschen Kanuverband und dem Stadtverband für Leibesübungen 
Münster angeschlossen. 

Zu den Erfolgen, die der Jubilar im Dienst des Blindenwesens durch seine 
Zielstrebigkeit und durch seinen ·Unermüdlichen Schaffensdrang errungen 
hat, gratuliert der Westfälische B.lindenverein auf das Herzlichste :und 
wünscht ihm noch viele Jahre in Gesundheit und Arbeitskraft zum Segen 
der Blinden, denen er durch sein Beispiel geholfen hat, an dem sozialen 
Aufstieg teilzunehmen. 

H. I s f o r t, Münster 
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Arbeits- und Sozialminister bei der Zweigstelle Hagen 

"Auch die Werkstätten der Wesl fälischen Blindenarbeit e . V. in Hagen, 
Schillerstraße 27, wurden 'von Minister Platte auf seiner Inspektionsrei se 
am 6. 7. 1955 besucht. Dieser würdigte dadurch die über 30 Jahre alte Blin· 
denfürsorgearbeit, die al s Hilfsorganisation des Landesfürsorgeverbandes 
anerkannt ist. Insbesondere interessierte der Minister sich für die verschiede
nen Ausbildungsmöglichkeiten der Blinden. Auch die Handweberei w urde in 
Augenschein genommen, deren vorbildliche Einrichtung mit über 40 Webstüh
len besonders ansprach . 

Betriebsobmann Hagen begrüßt Minister Platte Der Minister la&t sld! die Weberei 
- hier Spulmaschine - erklaren 

"Wir sind Kollegen ", begrüßt der Minister den Betriebsobmann Hagen, und 
es ergab sich Gelegenheit zu einer Aussprache über das Blindenpflegege1d. 
Der Minister überzeugte sich dann von der guten Unterbringung und Betreu
ung der Blinden. in seiner Begleitung befand sich Oberregierungsra t Dr. Loy. 
Anschließend stellte der Minister fe st, daß in der Zwe igstelle Hagen der 
Westfälischen Blindenarbeit e . V. alles für die Blinden getan und ihnen a uch 
die innere Gewißheit gegeben werde, daß sie wertvolle und gleichberech
tigte Schaffende unter Schaffenden sind." 

Aus "Westfalenpost" 
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Die Weidenkultur im Hertener Wald 

Seitdem das Hauptanbaugebiet für Weiden in den schlesischen Landen seit 
Kriegsende keine Weiden mehr lieferte, trat die Notwendigkei't an uns her
an zu versuchen, eigene Weidenkulturen zu schaffen. Nach dem Leitsatz von 
Forstmeister Dr. Loesch von der Versuchsstelle für Korbweidenbau der Bun
desanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Reinbeck: "Ein rentabler Korbwei
denanbau ist eine hochintensive Plantagenwirtschaft. Sie hat den Vorteil, 
auch auf Standorten durchgeführt werden zu können, die sich für andere 
intensive Bodenbewirtschaftung nicht eignen", wurde gehandelt. Da ich selbst 
Korbmacher bin, interessierte ich mich für die Sache. ln Verbindung mit 
Herrn Dr. Schneider aus Breslau, Fachmann für Weidenkulturen, besichtigte 
ich 1947 mehrere brachliegende Ländereien. U. a . auch den früheren, zuge
schütteten Ententeich, ca 3 1/ 2 Morgen, vor der Berghalde der Zeche Reck
linghausen 1/11 (Märkische Steinkohlengesellschaft) im Hertener Wald. Nach
dem die Bodenuntersuchungen durch die Landwirtschaftsschule in Reckling
hausen erfolgversprechend ausfielen, pachtete ich im Auftrage der Westf. 
Blindenarbeit e. V. das Gelände. 

Die Bearbeitung des Bodens. machte große Schwierigkeiten. Hunderte von 
alten Baumstümpfen mußten gerodet werden. Dieses besorgten Strafge
fangene aus dem Recklinghauser Gefängnis. Einige, sehr große Stucken im 
0 von 100 bis 150 cm, mußten s,ogar gesprengt werden, wozu sich ein be
freundeter Feuerwerker zur Verfügung stellte. Nachdem das Gelände dann 
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vom Landwirt Schmauck gepflügt und zurecht gemacht war, konnte mit der 
ersten Anpflanzung begonnen werden. 2 Ztr. Weidenstecklinge von der Ver
suchsstelle für Korbweidenbau in Reinbeck, wurden unter Schwie rigkeiten 
beschafft. Sie wurden in langen Reihen in 10 cm Abtstand nebeneinander ge
pflanzt. Der Furchenabstand beträgt 50 cm. in den ersten Jahren machte 
die Unkrautbekämpfung und die Wildkaninchenplage, die die jungen Pflänz
linge anfraßen, viel Kummer und Arbeit, aber nach und nach konnte von 
den herangezogenen Weiden die Pflanzung erweitert werden. 1953 w urde 
die erste Ernte erzielt, sodaß wir heute schon etli che Zentner Weiden aus 
eigener Weidenkultur in unserer Werkstatt verarbeiten können. 

Gate n b r ö c k er, Wanne-Eickel 

Um- und Neugestaltung des Blindenhandwerks 
im Bundesgebiet. 

ßasatzl. Zeichen !Or Blindenwaran 

Mit dem Austritt der Kriegsblinden-Handwerkerfürsorge aus de r Deutschen 
Blindenarbeit e . V. am 1. Juli 1954 wurde eine organisatorische Neugesta ~ 

tung des bisherigen Blindenhandwerks notwendig. Die Deutsche Blindenar
beit e. V., die im Juli 1949 gegründet war, hatte in den verflossenen Jahren 
ihre übernommenen Aufgaben nach Verkündung des Blindenw arenve rtriebs
gesetzes im wesentlichen erfü llt. Ein Teil ihrer Aufgaben wurde durch das Ge
setz den Landesbehörden übertragen . Andererseits hatte sich aber gezeigt, 
daß eine bundesweite, gemeinsame Vertretung des Blindenhandwe rks f ür 
übergeordnete, gemeinsame Aufgaben erforderlich ist. Aus diesen Gründen 
entwickelte sich im letzten Jahre nach mehrfachen Verhandlungen mit den 
Spitzenverbänden der Blindenorganisationen eine Um- und Neugesta ltung 
aus der sich grundsätzlich seit 1949 bewährten Dreigliederung des Blinden
handwerks und zwar : 

Die Deutsche Kriegsblinden-Handwerkerfürsorge G. m. b. H., Sitz Bonn 

Der Verband für das Blindenhandwerk e . V., Sitz Bonn 

Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Blindenbildungsanstalten, 
Hannover-Kirchrode. 
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Diese 3 selbständigen und voneinander unabhängigen Sparten schlossen 
sich im Januar 1955 in einer neugegründeten Dachorganisation, der Deut
schen Blindenarbeit e. V., Arbeitsgemeinschaft für das Blindenhandwerk, 
Sitz Bonn zusammen. Hierzu war es erforderlich, daß die bisherige Deut
sche Blindenarbeit e. V., aus der die Werkstätten Abtlg. der Blindenanstalten 
und -Schulen ausschieden und die somit ihre Mitgliedschaft nur noch auf die 
zivilblinden Werkstätten und Genossenschaften u. a. ausdehnte, ihren Na
men in Verband für das Blindenhandwerk e. V. änderte. Bemerkt sei hierzu 
jedoch, daß eine Auflösung der bisherigen Deutschen Blindenarbeit e. V. 
nicht stattfand und auch vereinsrechtlich nicht notwendig war. 

Die neue Spitzenorganisation, die Deutsche Blindenarbeit e. V. - Arbeitsge
meinschaft für das Blindenhandwerk - besteht aus einem 3 gliedrigen Vor
stand und 6 .Mitgliedern, die paritätisch von den 3 Sparten be- und abbe
rufen werden. Die Aufgaben dieser losen Arbeitsgemeinschaft sind im § 2 
ihrer Satzung im einzelnen festgelegt. Hierbei ist die Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit jeder der 3 Sparten voll gewahrt. Auf der anderen Seite 
ist durch die Satzung dafür gesorgt, daß alle gemeinsamen und bundes
weiten Belange des Blindenhandwerks gemeinsam beraten und vertreten 
werden. 

Die Satzung des Verbandes für das Blindenhandwerk e. V., die von der 
Satzung der Spitzengliederung der Deutschen Blindenarbeit e . V., Arbeits
gemeinschaft grundsätzlich im Aufbau und Inhalt abweicht, sieht einen 
5 gliedrigen Vorstand vor, dem 2 selbständige Handwerker angehören müs
sen . Die Satzung des Verbandes für das Blindenhandwerk e. V. (Zivilblindan 
Sektor) wird im Herbst 1955 auf einer einzuberufenden Ländervertreterver
sammlung in Königswinter/Rhein endgültig beraten und beschlossen werden . 
Nun wird man gegen diese organisatorische Neugestaltung des Blindenhand
werks einwerfen, daß sie zu kompliziert ist. Dies scheint für die mit :der 
Materie Uneingeweihten richtig zu sein. Wer sich aber mit der internen Or
ganisation und der Materie eingehend befaßt und hierbei erkannt und ein
gesehen hat, wie ausschlaggebend wichtig die Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit der 3 Sparten ist, weil diese 3 Sparten sehr unterschiedliche, in
terne Aufgaben zu erfüllen haben, wird der Neugestaltung zustimmen. Die 
Bewährung oder Nichtbewährung dieser Spitzengliederung sollte mit T ole
ranz und mit Verständnis für diese Probleme abgewartet werden. 

Ri. 
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Zusammenarbeit mit der Westf . Blindenarbeit e. V. 

Mitglied des Deutschen Blindenverbandes e. V. 

1. Vorsitzender : Blindenoberlehrer Gerling 

Amtlich anerkannter Wohlfahrtsverbond 

Das Pflegegeld für Zivilblinde 

Bittere Enttäuschung unter den Zivilblinden 

Das Haushaltsjahr 1954 sollte endlich die gewünschte Gewährung des Pfle
gegeldes für Zivilblinde in Höhe von DM 90,- ohne Einkommensgrenze, wie 
es in Ba,yern und Berlin gewährt wird, bringen. So hatten zumindest alle 
Blinden des Landes Nordrhein-Westfalen gehofft und dazu hatten sie nach 
den intensiven Vorarbeiten des Westfälischen Blindenvereins e . V. und des 
Blindenverbandes Nordrhein e. V. allen Grund. in dieser Hoffnung wurden 
die Blinden aber erst recht bestärkt, als sich der Landtag während der 2. 
Lesung des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner 16. 
Sitzung am 30. März 1955 so eindeutig für die beantragte Gewährung eines 
Pflegegeldes von DM 90,- und den Fortfall der bisherigen Einkommens
grenze von nur DM 175,- einsetzte. 

Beschluß des Sozialausschusses ohne Wirkung 

Nachdem in der Sitzung des Landtages am 29. März der Berichterstatter des 
Sozialausschusses dem Landtag mitgeteilt hatte, daß der Sozialausschuß 
beschlossen habe (mit 15 gegen 1 Stimme), die Etatposition für das Pflege
geld zu erhöhen unter der Voraussetzung, daß der Erlaß über das Pflege
geld dahingehend abgeändert wird, daß in Zukunft ein Pflegegeld in Höhe 
von DM 90,- monatlich gezahlt wird und die Einkommensgrenze in Weg
fall kommt, führte in der Sitzung am 30. März 1955 Herr Rein k ö s t er 
als Sprecher seiner Fraktion folgendes aus: 

"Gestern habe ich berichtet, daß der Ausschuß fa'st einstimmig den 
Beschluß gefaßt hat, das Blindenpflegegeld auf DM 90,- monatlich zu 
erhöhen und von einer Einkommen~bearenzung Apstand zu nehmen. Auf 
der anderen Seite habe 1 eh im Finanzausschuß von Herrn Erkens ge
hört, daß die CDU nach einem anderen Weg sucht, der wahrschein 
lich darin bestehen wird, daß sie eine Einkommensgrenze von entweder 

DM 500,- oder DM 750,- vorschlagen wird, nach deren Erreichung 
keine Zuwendungen an Zivi :blinde mehr gemacht werden. Ich we:ß, 
daß es dem einzelnen Blinden nicht allzu viel ausmacht, wenn wir ihm 
sagen, daß eine Einkommensgrenze von DM 500,- oder DM 750,- be-
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steht, über die hinaus er seine DM 90,- noch bekommt, oder ob wir ihm 
sagen, daß überhaupt keine Einkommensgrenze besteht. Für die finan
ziellen Aufwendungen des Landes macht das so gut wie gar nichts aus; 
denn die Zahl der Blinden in unserem Lande, die trotz ihrer Blindheit 
mehr als DM 750,- monatlich verdienen, ist so gering, daß sich das 
im Etat nicht auswirken kann. 

Aber seit Jahren predigen wir Verwaltungsver_einfachung und Ver
waltungsreform. Wie wäre es, wenn wir in dem ganzen Verfahren zur 
Gewährung des Bl indenpflegegeldes die Einkommensgrenze überhaupt 
wegließen? Gerade eine Einkommensgrenze würde die einzelnen Stel
len in den Gemeindeverwaltungen zwingen, alle möglichen Erhebunf:ien 
anzustellen, Fragebogen herauszugeben, Prüfer hinauszuschicken, die 
nachprüfen müssen, ob nicht der Vater, Großvater, Sohn oder Enkel 
imstande sind, dem Blinden das zu geben, was wir ihm geben wollen. 
Darum hoffe ich sehr, daß die CDU diesen Beschluß des Sozialaus
schusses nicht nachträglich zu Fall zu bringen versuchen wird, sondern 
sich der gesunden Argumentation des Sozialausschusses anschließt und 
das Blindenpflegegeld für Zivi lblinde ohne Einkommensbegrenzung fest
setzt." 

Herr Abgeordneter D ö r n haus führte in dieser gleichen Sitzung aus: 

" ln den letzten Jahren hat das Zivilblindengeld den Sozialausschuß 
mehrfach beschäftigt, und dazu ist schon so viel gesagt worden, daß 
es sich eigentlich erübrigt, noch etwas auszuführen. Die Zivi lblinden 
liegen mir aber zu sehr am Herzen, so daß ich dieses Thema behandeln 
muß. Ich tue das mit besonderer Freude. Als wir 1951 das Zivilblinden
geld einführten und einen Satz von 75,- DM festlegten, waren wir 
außerordentlich stolz und haben uns gefreut, diese soziale Tat zu Ende 
führen zu können. Inzwischen sind vier Jahre ins Land gegangen, die 
Verhältnisse haben sich geändert und die Zivilblinden haben den Wunsch 
ausgesprochen, daß der SatZ' von DM 75,- auf DM 90,- erhöht 
würde . Das ist immerhin noch etwas weniger als das, was die Kriegs
blinden an Unterstützung vom Bund bekommen. Dem Sozialausschuß 
erschien eine solche Erhöhung angemessen. Daran wurde die Bitte ge
knüpft, die Einkommensgrenze zu beseitigen, die bisher bei 250,- DM, 
einem sicher sehr bescheidenen Einkommen, lag. Wir haben uns dem 
dringenden Wunsch der Blindenvereine und der Blindenverbände nicht 
verschlossen, zumindest ich persönlich nicht. Wenn wir wirklich Blinde 
hätten, die Millionäre wären, so müßten sie immerhin erst einen An
trag auf UnterstütZ\Ung stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein 
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Millionär einen solchen Antrag überhaupt stellt, und bin dafür, die 

Einkommensgrenze ganz beiseite zu lassen und den paar Blinden, die 

wirklich ein Einkommen über die übliche Höhe haben, die 90,- DM zu 

bewilligen, wenn sie einen Antrag stellen sollten. 

Dieses gute Werk wird sich immer lohnen, denn es gibt keinen dank

bareren Menschen als den Blinden, der ja nicht wegen seinen körper

lichen Gebrechen unterstützt werden will, sondern deshalb, weil er 

eine Unmenge zusätzlicher Unkosten hat. Ich denke dabei nur an Be

gleitpersonen oder an den Haushalt. Ich habe noch niemand im Lande 

getroffen, der über das Blindenpflegegeld auch nur ein Wort verloren 

hätte. Jeder hat vielmehr als richtig anerkannt, daß wir etwas für die 

Blinden tun. 

Ich bitte daher, daß der jetzige Landtag genau so freudig die Mittel 

bewilligt, wie es der frühere Landtag getan hat. Damals wurde der Be

schluß einstimmig gefaßt. 

Bitte, Landtag, es liegt bei dir : Bewillige den Blinden ohne Einkommens

grenze DM 90,- pro Monat!" 

Zum Schluß sprach dann noch der Abgeordnete Herr Minister a. D. Dr. 
Weber zu diesem Thema und sagte: 

.,Ein Wort zum Blindenpflegegeld! Wir treten da.für ein, daß das Pfle

gegeld auf DM 90,- erhöht werden so ll . Wir sind auch für die völlige 

Aufhebung der Einkommensgrenze, damit endlich die Beschwerden auf

hören und diese ewige Quelle von Streitigkeiten bei Ermittlungen und 

Untersuchungen über das Einkommen beseitigt wird. Wir werden die

sen Antrag also unterstützen, betrachten das aber auch nur al s einen 

Schritt weiter bis zur Gleichstellung mit den Kriegsblinden, die immer 

noch besser gestellt sind. Ich vermag keinen Unterschied in der Behand

lung zwischen Zivilblinden und Kriegsblinden einzusehen. 

ln diesem Zusammenhang ist der Hinweis darauf qemacht worden, daß 

wir, wenn wir so weiter wirtschaften, zu einem Wohlfahrtsstaat Wür

den, dem die Lasten über den Kopf wachsen könnten. Meine Damen 

und Herren, wie w eit sind wir noch davon entfernt, ein Wohlfahrtsstaat 

zu sein! Die Ansprüche, die wir zu erfüllen haben, kommen doch aus 

drei Richtungen. 

Es sind entweder Rentenansprüche, d. h. auf Grund von Beiträgen erwor

bene Rechtsansprüche der Rentenempfänger usw. Der Staat trägt dazu 

keine Wohlfahrtsleistungen, sondern die Empfänger haben das selbst 

verdient, was sie zurückbekommen. Nur wenn die Renten zu niedrig 
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sind, kann die Frage auftauchen, ob evtl. Wohlfahrtshilfe notwendig ist. 
Die zweite Gruppe sind die Ansprüche, die sich aus den Kriegsfolgen 
ergeben. Darunter fallen in erster Linie die Schwerkriegsbeschädigten 
und die Vertriebenen. Den größten Teil dieser Lasten trägt der Bund; 
das Land ist im allgemeinen nur mit 15% beteiligt. Aber selbst wenn 
die Belastung dafür höher wäre, müßten wir bedenken, daß wir diese 
Forderungen der Kriegsfolgengeschädigten als Ehrenansprüche aner
kennen und ihre Erfüllung ols Ehrenpflicht betrachten müssen. 

Die dritte Gruppe sind die echten Wohlfahrtsunterstützungsempfänger, 
die wirklich Hilfsbedürftigen. Wenn Sie die Zahl dieser Hilfsbedürfti
gen, für die noch ein großer Teil der Leistungen von den Bezirksfürsor
geverbänden und nicht vom Land getragen wird, zusammenrechnen, 
dann werden Sie erkennen, daß die Gesamtsumme dessen, was das 
Land an echten Wohlfahrtslasten auf sich nimmt, gemessen an unserem 
großen Etat, außerordentlich gering ist. Echte Wohlfahrtslasten werden 
für uns erst dann entstehen, wenn wir einmal in eine wirtschaftliche 
Krise hineinkommen sollten. Davor möge uns das Schicksal bewahren!' : 

Keine Fraktion, auch kein Kabinettsmitglied sprach sich in der 2. Lesung 
gegen den Beschluß des Sozialausschusses aus. Auch zu den Ausführungen 
der Sprecher der drei Fraktionen wurde nicht Stellung genommen, so daß 
nach den demokratischen Spielregeln die Blinden allen Grund hatten, fest 
zu hoffen, daß ihrem Anliegen nunmehr endlich Rechnung getragen würde. 
ln dieser Auffassung wurden sie auch noch in persönlichen Besprechungen 
mit Abgeordneten und dem Herrn Arbeits- und Sozialminister absolut be
stärkt. 

Der Westfälische Blindentag faßt Entschließung 

Es war selbstverständlich, daß sich der nach der 2. Lesung des Haushalts
planes des Landes Nordrhein-Westfalen vom Westfälischen Blindenverein 
e. V. am 23. 4. 1955 in Dortmund veranstaltete Westfälische Blindentag 
mit dem Pflegegeld beschäftigte. Die vorstehenden Ausführungen der Land
tagsabgeordneten wurden wörtlich verlesen und mit großen Beifallskund
gebungen dankbar begrüßt. Der Westfälische Blindentag beauftragte den 
Vorstand, den Abgeordneten den Dank für ihren tatkräftigen Einsatz aus
zusprechen. 

Im Hinblick ·auf die bevorstehende 3. Lesung des Haushaltsplanes und damit 
die endgültige Verabschiedung des Landesetats und auf Grund der Tatsache, 
daß sich eine Fraktion zu dem Pflegegeldproblem überhaupt nicht geäus
sert hatte, faßte der Westfälische Blindentag folgende einstimmig ange
nommene Entschließung, die dem Herrn Ministerpräsidenten, mehreren Mi
nistern, allen Fraktionen und Landtagsabgeordneten zugestellt wurde: 
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EntschliefJung 
des 

Westfälischen Blindentages 1955 
Die berufenen Vertreter der Westfälischen Blinden haben heute auf 
dem Westfälischen Blindentag 1955 in Dortmund mit Befriedigung 
und Anerkennung durch den Bericht des Vorstandes des Westfäli
schen Blindenvereins e. V. Kenntnis davon genommen, daß der So
zialausschuß des Landtages von Nordrhein-Westfalen mit überwie
gender Mehrheit beschlossen hat, das Blindengeld auf DM 90,- zu 
erhöhen und die Einkommensgrenze zu streichen. Ihr ganz beson
derer Dank gilt auch den Fraktionen des Landtages dafür, daß sie 
sich in der 2. Lesung des Haushaltsplanes am 30. 3. 1955 nochmals 
nachdrückliehst für die berechtigten Wünsche der Blinden des Lan
des Nordrhein-Westfalen auf Gewährung eines Blindengeldes von 
DM 90,- ohne Einkommensgrenze eingesetzt haben. 
Im Hinblick auf die kurz bevorstehende 3. Lesung des Haushalts
planes und in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, den blind
heitsbedingten Mehr bedarf, den alle Blinden ohne Rücksicht auf die 
Höhe ihres , Einkommens haben, angemessen auszugleichen, richtet 
der Westfälische Blindentag zugleich im Namen der Blinden des Lan
des Nordrhein-Westfalen an alle Fraktionen und Abgeordneten die 
dringende und herzliche Bitte, sich mit allen Mitteln für die end
liche Erfüllung der jahrelangen Forderung der Blinden des Landes 
einzusetzen, damit ab 1. 4.1955 das Blindengeld in Höhe von DM 90,
ohne Einkommensgrenze wie in Bayern und Berlin gewährt wird. 
Gleichzeitig richtet der Westfälische Blindentag an die Regierung, 
insbesondere den Herrn Arbeits- und Sozialminister und den Herrn 
Finanzminister die Bitte, dem Beschluß des Sozialausschusses und 
dem Willen des Parlaments entsprechend, möglichst bald nach der 
3. Lesung des Haushaltsplanes die Auszahlung des Pflegegeldes von 
DM 90,- ohne Einkommensgrenze zu regeln. 
in der 3. Lesung des Haushaltplanes des Landes Nordrhein-Westfalen am 
4. und 5. Mai 1955 wurde das Pflegegeld mit keinem Wort mehr erwähnt, 
so daß es nicht nur für die Zivilblinden, sondern auch für den Herrn Arbeits
und Sozialminister und die Herren Landtagsabgeordneten außer Zweifel 
sein mußte, daß der Erhöhung des Pflegegeldes auf DM 90,- unter gleich
zeitigem Fortfall der Einkommensgrenze nichts mehr im Wege stand. 

Enttäuschung und Verbitterung 

Wie uns bekannt ist, hat der Herr Arbeits- und Sozialminister entsprechend 
dem Beschluß des Sozialausschusses und der Einstellung des Parlaments 
den Entwurf eines Erlasses über die Gewährung eines Pflegegeldes von 
DM 90,- und den Wegfall der Einkommensgrenze dem Herrn Finanzminister 
zur Mitzeichnung weitergeleitet. Der Herr Arbeits- und Sozialminister hatte 
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jedenfalls die Vertreter der Blindenv·erbände des Landes am 10. 6. 1955 zu 
sich geladen, um diesen Entwurf im einzelnen mit ihnen durchzusprechen. 
De r Herr Finanzminister hat aber die Mitzeichnung abgelehnt mit der Be
gründung, daß der Finanzausschuß den vom Sozialausschuß vorgesehenen 
Finanzbedarf wieder gekürzt habe und die neue Etatposition nicht ausrei
che, um ein Pflegegeld von DM 90,- ohne Einkommensgrenze zu gewähren. 
Daraufhin ist nun das Pflegegeld mit Erlaß des Herrn Arbeits- und Sozial
ministers - IV A 1 - 9.60- vom 23. 6. 1955 (siehe nachstehend) dahinge
hend neu geregelt worden, doß ab 1. 4. 1955 ein Pflegegeld von DM 90,
gewährt wird, die Einkommensgrenze aber nicht in Fortfall kommt, sondern 
lediglich von DM 175,- um DM 15,- auf DM 190,- erhöht wird. 

ln keiner Weise ist mit dieser Neuregelung den Bedürfnissen der Blinden 
Rechnung getragen worden, ganz abgesehen dovon, daß diese Regelung 
gegen den Beschluß des Sozialausschusses und auch gegen den Willen der 
überwiegenden Mehrheit des Landtages verstößt. Die örtlichen Blindenver
eine und auch einzelne Blinde haben in Protestschreiben ihre Empörung über 
eine derartig befremdende Behandlung ihres so lebenswichtigen Anliegens 
kund getan und fordern unverzüglich Schritte beim Landtag und bei der 
Regierung, da sie für deren Verhalten kein Verständnis aufbringen können. 
Die Vorstände der beiden Landesblindenvereine werden sich in allernächster 
Zeit mit den weiterhin zu unternehmenden Schritten beschäftigen, da die 
Forderung eines Pflegegeldes von DM 90,- und des Wegfalls der Einkom
mensgrenze ein grundsätzliches Anliegen der Blinden des Landes Nord
rhein-Westfalen ist und so lange bleibt, bis das Land wie in Bayern und Ber
lin den Wünschen der Zivilblinden entsprochen hat. 

Dennoch sei auch an dieser Stelle den Mitstreitern im Landtag, den Herren 
Landtagsabgeordneten Reinköster, Dörnhaus und Minister a . D. Dr. Weber, 
dem Sozia lausschuß und auch dem Herrn Arbeits- und Sozialminister Platte 
der Dank aller Blinden des Landes gesagt in der Hoffnung, daß sie auch 
bei den künftigen Kämpfen um eine gerechte und befriedigende Lösung 
des Pflegegeldproblems, die nicht die Arbeitsmoral untergräbt, sondern 
fördert, die den blindheitsbedingten Mehraufwand aller Blinden ausgleicht 
und d ie die in keinem Verhältnis zum Pflegegeldfinanzbedarf entstehende 
Verwaltungsmehrarbeit durch Ausfüllung von Fragebogen, Feststellung von 
Einkommensverhältnissen, Berechnungen und dergl. im Zuge der Verwaltungs
vereinfachung beseitigt. 

Der Arbeits- und Sozialminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

IVA 1 - 9.60 
Düsseldorf, den 23. Juni 1955 

H. 
Betr.: Gewährung von Pflegegeld an Zivilblinde. 
Bezug : RdErl. vom 25. 3. 1954 (MBI. NW. S. 571). 
Unter Aufhebung des Runderlasses vom 25. 3. 1954 (MBI. NW. S. 571) ordne 
ich zur Regelung der Gewährung von Pflegegeld an Zivilblinde aus Landes-
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mitteln ab 1. 4. 1955 im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister fol
gendes an : 

Berechtigter Personenkreis und Höhe des Pflegegeldes. 

1.1 An Zivilblinde, denen nach den Vorschriften der Reich sversicherungs
ordnung oder nach fürsorgerechtliehen Vorschriften eine Pflegezulage 
nicht zusteht, wird auf Antrag nach Maßgabe dieser Vorschriften 
aus Landesmitteln ein Pflegegeld gezahlt. 

1.2 Das Pflegegeld beträgt für Personen, die blind sind oder deren Seh
kraft so gering ist, daß sie sich in einer ih:1en nicht vertraute n Umwelt 
allein und ohne fremde Hilfe nicht zurechtfinde n können (Vollblinde), 
90,- DM monatlich und für Personen, die hochgradig in ihrer Sehkraft 
beeinträchtigt sind und sich zwar in einer ihnen nicht vertrauten Umge
bung noch ohne Führung und ohne besondere Hilfe ausreichend bewe
gen können, deren Sehvermögen aber wirtschaftlich nicht verwertbar 
ist (hochgradig Sehschwache), 60,- DM monatlich . 

1.3 An Zivilblinde, denen nach den Vorschriften der Reichsversicherungs-
. ordnung oder nach fürsorgerechtliehen Vorschriften al s Pflegezul a ge 
ein geringerer als der ihnen nach Nr. 1.2 zu gewährende Betrag des 
Pflegegeldes zusteht, wird aus Landesmitteln ein Pflegegeld in Höhe des 
Unterschiedsbetrages gezahlt. 

Erfordernis der vo:Jendeten Schul- oder blindentechnischen Berufsausbildung. 
2.1 Zivi lblinde müssen die vollendete Schul- oder ordnungsmäßige bl inden

. technische Berufsausbildung in einer Blindenanstalt nachweisen, um das 
Pflegegeld erhalten zu können. Bei über 45 Jahre alten Personen ist von 
diesem Erfordernis abzusehen. 

2.2 An Zivi lblinde, die durch ein amtsärztliches Zeugnis nachweisen, daß 
sie infolge eines körperlichen Gebrechens ausbildungsunfähig sind, kann 
das Pflegegeld nach vollendetem 14. Lebenjahr gezahlt werden. Fäl lt 
Blindheit mit Schwachsinn oder einer anderen erheblichen geistigen 
Erkrankung oder Regelwidrigkeit zusammen und ist wegen der geistigen 
Verfassung des Betreffenden eine Schul- oder blindentechni sche Be rufs
ausbildung nicht möglich oder nicht möglich gewesen, so darf das 
Pflegegeld nicht bewilligt werden. 

2.3 Bei b linden Ehefrauen, insbesondere solchen mit minderjährigen Kin
dern und bei B:inden, die in einem festen Arbeitsverhältni s stehe n, kann 
von dem Erfordernis voraufgegangener blindentechni scher Berufsaus
bildung abgesehen werden . 

Erforde~nis des Wohnsitzes in Nordrhein-Westfalen. 

3.1 Das Pflegegeld wird nicht gewährt an Personen, die a m Tage der An
tragstellung nicht 3 Jahre ·ohne Unterbrechung im Lande Nordrh ein
Westfc;;len ihren Wohnsitz haben. 
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3.2 Nr. 3.1 gilt nicht 
a) für Personen, die aus einem anderen Lande der Bundesrepublik zu

ziehen, in welchem sie durch drei Jahre ein Pflegegeld aus Landes
mitteln erhalten haben, 

b) für Personen, die auf Grund des Notaufnahmegesetzes vom 22. Au
gust 1950 {BGBI. I S. 367) oder der Verordnung der Bundesregierung 
über die Verteilung der in das Bundesgebiet aufgenommenen deut
schen Vertriebenen vom 28. März 1952 {BGBI.I S. 236) dem Land 
Nordrhein-Westfalen zugewiesen werden, 

c) für Personen, die im Wege der Umsiedlung auf Grund des Ge
setzes vom 22. Miai 1951 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Sep
tember 1952 {BGBI.I S. 647), der Verordnung zur Umsiedlung von 
Vertriebenen vom 13. Februar 1953 {BGBI. I S. 26) oder auf Grund 
einer Umsiedlung nach den Bestimmungen des Bundesvertriebenen· 
gesetzes vom 19. Mai 1953 {BGBI. I S. 201) den Wohnsitz nach Nord · 
rhein-Westfalen verlegen und 

d) für Personen, die auf Grund des Bundesevakuiertengesetzes vom 
14. Juli 1953 {BGBI. I S. 586) rückgeführt werden. 

Zweck und Auszahlung des Blindenpflegegeldes. 

4.1 Das Pflegegeld dient zur Abgeltung von Aufwendungen, die den in Nr. 
1.2 genannten Personen durch die Tatsache des Blindseins oder der 
hochgradigen Sehschwäche entstehen. 

4.2 Das Pflegegeld ist keine Leistung der öffentlichen Fürsorge; daher kön
nen die unterhaltsverpflichteten Angehörigen nicht nach den §§ 21 a , 
23 und 25 a der Verordnung über die Fürsorgepflicht in der Fassung des 
Fürsorgeänderungsgesetzes zur Erstattung herangezogen werden 

4.3 Das Pflegegeld wird mit Beginn des auf die Antragstellung folgenden 
Monats gezahlt. Falls die Voraussetzungen bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt vorliegen, kann das Pflegegeld vom 1. des darauffolgenden 
Monats, frühestens jedoch ab 1. 4. 1955 gewährt werden. Die Zivil
blinden, welche bisher aus Landesmitteln ein Pflegegeld bezogen ha· 
ben, erhalten das Pflegegeld ab 1. 4. 1955 ohne erneute Antragstellung, 
soweit sie die Voraussetzungen dieses Erlasses erfüllen. 

Einkommenshöchstgrenzen. 
5.1 {1) Der Höchstbetrag des Pflegegeldes {vgl. Nr. 1.2 wird nur gewährt, 

wenn das monatliche Nettoeinkommen des zivilen Vollblinden 190,
DM, des hochgradig Sehschwachen 175,- DM nicht übersteigt. 
{2) Obersteigt das monatliche Nettoeinkommen diese Beträge, so wird 
das Pflegegeld um den übersteigenden Betrag gekürzt derart, daß bei 
Vollblinden mit einem monatlichen Nettoeinkommen von mehr als 280,
DM und bei hochgradig Sehschwachen mit einem monatlichen Netto
einkommen von mehr als 235,- DM Pflegegeld nicht mehr gewährt 
wird. 
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5.2 Die in Nr. 5.1 genannten Höchstbeträge des monatlich~n Nettoeinkom
mens erhöhen sich bei erwerbstätigen Zivilblinden um 60,- DM mo
natlich . 

5.3 Das monatliche Nettoeinkommen (Bruttoeinkommen abzüglich Aufwen
dungen für Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung, privaten Versiche
rungen oder ähnlichen Einrichtungen in angemessenem Umfang, sowie 
die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Aus
gaben) im Sinne der Nr. 5.1 umfaßt alle Einkünfte in Geld und Geldes
wert ohne Rücksicht auf ihre Quelle (also sowdhl Erwerbs-, Kapital
und Mieteinkünfte wie auch Renten, Fürsorgeunterstützungen u. a. Be
züge) einschl. der Unterhaltsleistungen, die von unterhaltspflichtigen 
Verwandten in gerader Linie (§ 1601 ff. BGB) gewährt werden. Kinder
zuschläge, die der Zivilblinde oder seine Ehefrau aus einem Beschäfti
gungsverhältnis bezieht, Kinder- und Waisenrente sowie bei Fürsorge
unterstützungen der tatsächlich gezahlte Unterstützungssatz für Kin
der und bei gesetzlichen Unterhaltsleistungen der für das Kind bestimm
te Betrag bleiben außer Ans•atz. Das gleiche gilt für Zuwendungen, die 
der Blinde ohne gesetzliche Verpflichtung von Dritten erhält. 

5.4 Bei Zivilblinden, die mit einem (einer) Sehenden verheiratet sind und mit 
ihm (ihr) einen gemeinsamen Haushalt führen, ist für die Berechnung der 
in Nr. 5.1 bezeichneten Einkomr7'!enshöchstbeträge das Einkommen der 
Eheleute zusammenzurechnen. Dabei bleiben, außer dem Betrage von 
60,- DM monatlich bei den Erwerbseinkünften des blinden Ehegatten, 
noch 200,- DM monatlich bei den Erwerbseinkünften des sehenden 
Ehegatten außer Ansatz, wenn das Nettoeinkommen der Ehegatten bei 
Vollblinden 540,- DM und bei hochgradig Sehschwachen 495,- DM 
monatlich nicht übersteigt. 
Sind beide Ehegatten blind, so sind bei der Ermittlung ihres Nettoein
kommens ihre Einkommensverhältnisse unter Anwendung der Regelung 
in Nr. 5.2 gesondert zu behandeln. 

Krankenhaus- und Heimpfleglinge. 

6.1 Soweit Krankenhaus- oder Heimpflegekosten voll aus eigenen Mitteln 
des Zivilblinden bestritten und Leistungen der öffentlichen Fürsorge 
nicht gewährt werden, erhält der Zivilblinde Pflegegeld nach vorstehen
den Bestimmungen. 

6.2 (1) Soweit die Krankenhaus- oder Heimpflegekosten teilweise aus eige
nen Mitteln des nach Fürsorgerecht hilfsbedürftigen Zivilblinden bestrit
ten werden, erhält dieser Pflegegeld na:h vorstehenden Bestimmungen 
unter der Voraussetzung, daß zunächst die ihm zustehenden Leistungen 
der öffentlichen Fürsorge einschließlich Taschengeld gemäß § 11 f Abs. 
2 RGr. gewährt werden . 

(2) Das Pflegegeld aus Landesmitteln wird um den aus der öffent
lichen Fürsorge einschließlich Taschengeld zu gewährenden Betrag ge
kürzt. Danach kann ein Zivilblinder, der teilweise auf eigene Kosten in 
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Krankenhaus- oder Heimpflege untergebracht ist, ein Pflegegeld nach 
diesem Erlaß erhalten, wenn die Aufwendungen der öffentlichen Für
sorge für den Vollblinden weniger als 90,- DM und für den hochgra
dig Sehschwachen weniger als 60,- DM monatlich betragen. Der je
weilige Differenzbetrag zwischen 90,- DM bzw. 60,- DM und den 
monatlichen Fursorgeleistungen ist als Pflegegeld zu gewähren. 

Verfahren. 

7.1 Ober den Antrag auf Gewährung des Pflegegeld entscheidet mit schrift
lichem Bescheid die Verwaltung des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz hat. Diese 
zahlt auch das Pflegegeld aus. 

7.2 Gegen die Entscheidung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt ist 
der Einspruch an die entscheidende Verwaltung, gegen deren Einspruchs
entscheidung die Dienstaufsichtsbeschwerde an den Regierungspräsi· 
denten gegeben, der abschließend entscheidet. 

Gegen die Einspruchsentscheidung ist unter Voraussetzung des § 23 
Abs. 3 MRVO 165 auch die Klage vor dem zuständigen Verwaltungs
gericht zulässig. 

gez. PI a t t e 

Erweiterung des Blindenerholungsheimes Meschede 

Das Blinden-Erholungsheim in Meschede hat nunmehr den schon seit lan
gem erwünschten Speisesaal erhalten, der im Nord-Ost-Flügel eingerichtet 
wurde. ln der bisherigen Heimleiterwohnung wurden die Zwischenwände 
entfernt, die tragende Zwischenwand mit einem 38er Eisenträger-der pro 
lfd. Meter 4 Tonnen (oberes Stockwerk) zu tragen hat - untermauert, so 
daß ein großer, übersichtlicher Raum von 9 X 6 m entstand. Bis zur Fen
sterbankhöhe ist eine in hellgrauem Ton gehaltene Holzvertäfelung ange
bracht. Die übrigen Wandflächen sind hell tapeziert. Dem Raum engepaßte 
Fensterbehänge, zwei Messingkronen und moderne Bilder verschönern den 
Raum. Die Tische, die aus dem früheren Tages- und Speiseraum übernommen 
wurden, sind zu drei langen Tafeln zusammengestellt worden, so daß 50 
Gäste bequem und ohne gegenseitige Behinderung Platz haben. 

Der bisherige Tages- und Speiseraum erhielt ebenfalls ein neues Gepräge. 
Hübsche, mit stahlblauem Acella bezogene Polstersessel, die um rechteckige 
und runde Tische zwangslos gestellt sind, verleihen diesem Raum, von dem 
ous man den Blick in das Ruhrta.l und zu den Bergen hat, ein geschmack
volles Aussehen. Die Fensterdekoration ~nterbricht in harmonischem Ein-
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Unser Speisesaal 

klang die Holzbekleidung. Gemütliche Eckbänke laden zum Verweilen ein , 
und werden von den Gästen besonders gern zu frohen Runden aufgesucht. 
Von den Erholungsgästen ist es freudig und dankbar begrüßt worden, daß, 

wie a.uch jetzt wieder durch die Schaffung der beiden schönen, geschmack
vollen Räume, der Westfälische Blindenverein immer wieder bemüht ist, 
den Erholungssuchenden den Kuraufenthalt in Meschede besonders gemüt
lich und angenehm zu gestalten. 

H i r s c hoch s, Heimleiter 

Hauswirtschaftskurse für blinde Frauen 

Als sich vor einiger Zeit der Vorstand des Westf. Blindenvereins entschloß, 
Hauswirtschaftskurse für blinde Frauen zunächst versuchsweise d urchfi.:hren 
zu lassen, standen gewiß viele diesem Vorhaben skeptisch gegenüber. Daß 
sich Menschen ohne Augenlicht in zahlreichen Berufen bew ähren und zum 
Teil beachtliches leisten, weiß man seit langem. Daß es aber auch möglich 
ist, daß blinde Frauen Kochen, Nähen und manches andere, was in einem 
Haushalt erforderlich ist, erlernen und nachher auch praktisch anwenden 
können, hat sich in fünf Hauswirtschaftskursen von je vier Wochen Dauer 
gezeigt, so daß von einem Experiment nicht mehr die Rede sein kann . 
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Drei Kurse fanden bereits im vergangenen Winter in Meschede statt, zwei 
weitere in diesem Jahre im Blindenheim in Münster. An dem letzten Lehr
gang habe auch ich teilgenommen und werde mich stets gern daran erin
nern. Mit Freude und Optimismus gingen wir an die uns größtenteils völlig 
neue Tätigkeit heran. Alle waren von dem Wunsch beseelt, durch eine 
gründliche Unterweisung i·n hauswirtschaftliehen Dingen möglichst weit
gehend unabhängig zu werden von der Hilfe der Sehenden. Vormittags wur
de gekocht, gebacken, ab und zu auch gewaschen und gebügelt, während 
wir in den Nachmittagsstunden Unterricht in Handarbeit erhielten. Es wurde 
mit der Hand und mit der Maschine genäht, gestopft, gestrickt und ge
häkelt. 

Dank gebuhrt dem Vorstand des Westf. Blindenvereins, der die Notwen
digkeit zur Einrichtung von Hauswirtschaftskursen erkannte. Hoffentlich wird 
es möglich sein, weitere Lehrgänge durchzuführen, damit noch mehr blinde 
Frauen mit den praktischen Dingen des Alltags vertraut gemacht werden und 
die Schwierigkeiten überwinden lernen, die sich in dieser Hinsicht für uns 
ergeben. 

Dank sagen möchten wir aber vor allem den beiden Lehrerinnen, Frau Ker
sting und Fräulein Dahlmann, die sich der Sache .in vorbildlicher Weise 
angenommen haben. Die Lehrkräfte gingen in diesen Kursen nicht davon 
aus, daß wir weniger leistungsfähig seien als andere Menschen, sondern 
hier wurde uns wirklich etw'as zugetraut. Dadurch erfuhr das Selbstver
t rauen in uns eine erhebliche Stärkung. Was das gerade für Nichtsehende 
bedeutet, dürften wohl viele von uns schon an sich erfahren haben. 

Wir fuhren alle froh wieder nach Hause, im Herzen ein tiefes Gefühl der 
Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die es mit als ihre Aufgabe be
trachten, uns lebenstüchtiger und damit glücklicher zu machen . 

Anne Mohr 

Wer sich bewußt ist, 

daß er fähig ist, eme Arbeit zu leisten, 

überwindet die Hindernisse, 

die ihm seine Gebrechen bereiten. 

E. B. 
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Aus der Organisation 
-Zeittafel-

Schwester Hedwig Brauns begeht ihren 80. Geburtstag. 

ln selten körperlicher und geistiger Frische beging Schwester Hedw1g Brauns, 
Bielefeld, am 10. Mai ihren 80. Geburtstag. Ober 140 Glückwünsche aus der 
näheren und weiteren Umgebung gedachten in ehrenden Worten der Ver
dienste der greisen Jubilarin, die ja viele Jahrzehnte hindurch einen wesent
lichen Anteil an der praktischen Blindenbetreuung unserer Schicksa lsge
fährten in Westfalen, mitunter auch darüber hinaus und insbesonde re in 
Bielefeld hatte. Als langjährige He imleiterin in Meschede erwarb sie durch 
ihre hingebende und aufopfernde Fürsorge die Anerkennung und Liebe vi eler 
Mitglieder unseres Vereins. Es war daher kein Wunder, daß sich an ihrem 
Ehrentage im Martha-Stapenhorst-Stift eine große Zahl von G ratulanten 
einstellte. Außer dem Vorstand des Sielefelder Blindenvereins unter Führung 
der Herrn Hanke, Austmeyer ·und Nottebrock erschienen vom Zentralvor
stand der Vorsitzende des WBV Blindenoberlehrer Gerling und der Ge
schäftsführer Direktor Meurer. Der Dortmunder Blindenverein ließ durch 
Herrn Lühmann persönlich die Glückwünsche und eine Ehrengabe überre i
chen. Unter den ältesten Mitgliedern des Vereins waren die Damen Frl. 
Niehaus, Frl. Klein, Frl. Zerhau und Frl. Waldeyer. Die beiden letztge nann
ten Damen erfreuten die Jubilarin durch Schuberts Lied "An die Musik" und 
"Du bist die Ruh", (Frl. Zerh 1u) und durch die Deklamation von Goethes 
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"Gesang der Geister über den Wassern" (Frl. Waldeyer). Herr Hanke sprach 
für den Bielefelder Verein mit warmen und herzlichen Worten Schwester 
Hedwig die Glückwünsche und den Dank für die jahrzehntelange Betreu· 
ungsarbeit aus und wünschte weiterhin Gesundheit und einen friedlichen 
Lebensabend. 

Der 1. Vorsitzende des WBV, Blindenoberlehrer Gerling, würdigte das Le
ben Schwester Hedwigs in dem Zeitraum von 1912 bis heute. Schon als 15-
jähr. Mädchen las sie einem erblindeten Professor Schütz des Gymnasiums 
engli sche und französi sche Lektüre vor. Als dann später Schwester Hedwig 
bei e inem Aufenthalt in Paris durch eine Pilzvergiftung erblindete und nach 
Monaten wieder sehend wurde, widmete sie ihr Leben ganz den Blinden. 
SiP. arbeitete zuerst in der Pariser und dann in der Genfer Blindenfürsorge. 
1912 gründete sie in Bielefeld den ersten Blindenverein. Der Aufgabenkrei s 
wei tete sich von Jahr zu Japr, wurden doch nach und nach die Blinden aus 
ganz Minden-Ravensberg und Lippe organisatorisch erfaßt. Dem Unter
zeichneten wurde Schwester Hedwig selbst eine glückliche Begegnung. Sie 
gab ihm einen neuen seelischen Auftrieb und ebnete seinen jetzigen Lebens
beruf. Trotz ihres hohen AHers besucht Schwester Hedwig noch heute 
ihre Getreuen und hilft, wo sie noch helfen kann. 

Herr Gerling überbrachte die Glückwünsche des WBV und überreichte ihr 
das gemeinsame Geschenk der Bezirksgruppe Bielefeld und des WBV. Mit 
einem herzlichen Wunsch auf eine weitere und glückliche Zukunft schloß 
die offizielle Feier. Bei Kaffee und Kuchen verweilten die Gratulanten noch 
e inige Zeit und tauschten mit der Jubilarin alte Erinnerungen aus. 

Fr. Ger I in g, Blindenoberlehrer 

Bezirksgruppe Hamm 

Am 14. 2. 1955 feierten das Mitglied Wilhelm Hüsken und Frau, Wischer
höfen, Westerfelder Straße 41, das Fest der "Goldenen Hochzeit". 

Bezirksgruppe Unna 

Das Fest der "Goldenen Hochzeit" feierten am 20. Februar 1955 das Mit
gl ied Karl Nielaczny und ·seine Frau aus Fröndenberg Krs. Unna, Over
bergstraße 20. 

Bezirksgruppe Witten 

Das Fest der "Goldenen Hochzeit" feierten am 18. Mai 1955 das Mitglied 
Maria Rosenkranz und inr Ehemann aus Witten-Annen, In der Mark 188. 

Bezirksgruppe Mari-Hüls 

Das Fest der "Goldenen Hochzeit" feierten am 15. Januar 1955 die Eheleute 
Rudolf Lichtenberg. Die Jubila.rin ist 1953 erblindet und ist seit dieser Zeit 
Mitglied der Bezirksgruppe Mari-Hüls. 
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Trotz des hohen Alters ihres Ehegatten ist dieser immer wieder bemüht, 
in ihr dunkles Leben Licht und Sonne hinein zu bringen. 

Wir gratulieren und wünschen den Jubelpaaren noch vi e le g lückliche Jah r·e . 

30 Jahre Bezirksgruppe Minden 
Landesdirektor Dr. Köchling bei den Blinden 

Aus ganz Westfalen waren Vertreter der örtlichen Blindenorganisationen im 
Kaiserhof (Porto) am 23. 6. 1955 mit den 53 Mitgliedern der Bezirksgruppe 
Minden versammelt, als der Mädchenchor der Real schu le Minden die 3D
Jahrfeier der Bezirksgruppe Minden einleitete. Die Blinde Buseher sprach 
einen Prolog, der von dem Streben der Blinden kündete, aus eigener Kraft 
ganze Menschen zu werden, die freudig Ja sagen zu ihrem Leben . De r 
gleiche Gedanke klang aus den Begrüßungsworten des Vorsi tzenden der 
Bezirksgruppe, Fr. Schnier, der neben den Gästen aus Münste r, Landesdi 
rektor Dr. Köchling und Landesrat Alstede, den l. Vorsitzende n des West
fälischen Blindenvereins e . V., Blindenoberlehrer F. Gerling, den Geschäfts
führer des WBV., Direktor Meurer, den Vizepräsidenten des BZA Minden, 
Dr. Gehrs, den Leiter des Arbeitsamtes Dr. Homölle, die Vertreter von Kreis 
und Stadt Minden herzlich willkommen hieß. ln großen Zügen erinnerte er 
an die Geschichte der Blindenbewegung in Minden . 

Landesdirektor Dr. Köchling überbrachte die herzlichsten Grüße und Gl ück
wünsche der Landschaft Westfalen-Lippe und gab der engen Verbundenheit 
mit den Blinden Ausdruck. 
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bez. Gr.-Vorsr&ender Fr. Sdlnler beyrußt die uäste 

Blindenoberlehrer Gerling sprach über das Schicksal der Blindheit und wies 
darauf hin, daß die Schatten der Blindheit den ganzen Menschen wie in 
Fesseln legen. Allein das Gehör werde zum Mittler der Umwelt und die 
tastenden Hände bildeten Brücken zu Menschen und Dingen. Er dankte allen 
sehenden Freunden und sehenden Helfern mit dem Mozart-Lied "Brüder 
reicht die Hand zum Bunde". 

Krei sverwaltungs rat Klaffei überbrachte in Vertretung des verhinderten 
Oberkrei sdirektors zugleich auch im Namen der Stadt Minden Grüße und 
Glückwünsche und wies auf die stets gute Zusammenarbeit hin. 

An der gemeinsamen Kaffeetafel verlebte man abschließend noch ein paar 
Stunden in kameradschaftlicher Verbundenheit. 

Bezirksgruppe Warendorf auf Fahrt 
Die Bezirksgruppe Warendorf des WBV. unternahm am 15. Juni den dritten 
Ausflug während ihres vierjährigen Bestehens. Bereits im vergangenen Jahr 
bestand die Absicht, eine Fahrt in die Baumberge des Münsterlandes zu ma
chen. Der regnerische Sommer schlug uns jedoch ein Schnippchen. 

Des Morgens um 8.30 Uhr fuhr ein vollbesetzter Omnibus von Warendorf 
aus in die frühsommerliche Natur hinaus. Der Weg führte über Münster 
zum ersten Ausfl ugsziel, Haus Rüschhaus bei Münster. Dieses im Stil eines 
westfälischen Bauernhauses von dem Baumeister Konrad Schlaun in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Hous diente einige Jahre unserer 
größten deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff als Wohnsitz. Es 
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ist in seiner ursprünglichen Form erhalten. Auch an der Inneneinrichtung ist 
fast nichts verändert worden, so daß der Besucher sich um 150 Jahre zu
rückversetzt fühlt . Der Fremdenführer schilderte den aufmerksam Ia Jschen
den Blinden den Werdegang des Hauses und wußte einig'es Interessantes 
aus dem Leben der Dichterin zu berichten. Die Blinden konnten sich ein leben
diges Bild machen, zumal es ihnen auch möglich war, manche Dinge wie 
Zinnkrüge, alte "westfälische Bullenköppe", die als Bierkrüge dienten, Herd
feuer und alte Möbelstücke obzu.tasten. Besonderes Interesse fand ein~ 

etwa 150 Jahre alte Kutsche, die die Dichterin für ihre Reisen benutzt hat. 
Der Arbeitsraum der Droste-Hüshoff enthält noch sämtliche Möbelstücke 
der damaligen Zeit, u. o. ein Schreibpult, Ledersofa .und Spinnett. An
schließend führte man uns in das sogen. Empfangszimmer, von dem eine 
Freitreppe in den Garten führt. ln einer Wandnische befindet sich ein Haus
altar, der durch das Offnen einer Klappe sichtbar wird. Unter der Decke 
hängt ein schwerer venetianischer Glaslüster. 

Na.ch etwa einstündigem Aufenthalt brachte der Omnibus die fröhliche 
Schar nach Biilerbeck, wo dem dortigen Dom mit der Sterbekapelle des 
hl. Ludgerus ein kurzer Besuch abgestattet wurde . 

Nachdem nun für Herz und Seele genügend gesorgt war, sollte auch der 
Magen zu seinem Recht kommen. Bekanntlich ist die Güte der Verpflegung 
während eines Ausfluges mit ausschlaggebend für den Stand des Stimmungs
barometers. Im Gasthof Elfers im Stevertal bei Nottuln wurde das Mittag
essen eingenommen, das für den geforderten Preis alle Erwartungen über
traf. Als Zugabe servierte uns der Wirt einige Proben seines urwüchsigen 
Humors, die viel Heiterkeit ouslösten . 

Leider konnte der Aufenthalt im schönen Stevertal nicht länger ausgedehnt 
werden, denn zum Nachmittag hatte ein prominenter Gast sein Erscheinen 
zugesagt. Etwas gegen 15 Uhr ließen wir uns in Handort häuslich nieder 
(Gaststätte Nobiskrug). Der "Münster'sche Kiepenkerl", Wilhelm Böckenholt, 
der den meisten durch sein Mitwirken in plattdeutschen Hörspielen kein 
Unbekannter sein dürfte, hatte sich unentgeltlich zur Verfügung gestellt, um 
die Blinden durch seinen deftigen, aber auch manchmal feinsinnigen Humor 
zu erfreuen. 

ln seiner westfälischen Art konnte er sich nicht voll entfalten, da er be
rücksichtigen mußte, daß sich unter seinen Zuhörern eine Anzahl Ostvertrie
bener befand, denen das Plattdeutsche wie eine Fremdsprache klingt. 

Einige Mitglieder des Vorstandes der Bezirksgruppe Münster sowie Herr 
Trippe waren nach Handort hinausgekommen, um mit ihren Schicksalsge
fährten aus dem Kreise Warendorf bei Kaffee und Kuchen einige fröhliche 
Stunden zu verbringen. Im Laufe des Nachmittags wurde das Bootshaus der 
Bezirksgruppe Münster in Augenschein genommen, das mit ' seiner schönen 
Lage an der Werse eine wirkliche Erholungsstätte für die blinden Münste -
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raner bedeutet. Trotz des zwar nicht kalten, aber auch nicht ganz regen
freien Tages nahmen einige jüngere Kamaraden die Gelegenheit wahr, 
ein Stück die Werse hinabzurudern. Die Münsteraner kann man schon um 
dieses Bootshaus beneiden. Da kann man nur sagen: Zur Nachahmung 
empfohlen. Herr Böckenholt trug sich vor seiner Abfahrt noch in das im 
Bootshaus ausl iegende Gästebuch ein. 

Etwa um 19.30 Uhr hieß es dann für uns Abschied nehmen von Handorf 
und dem schönen Tag. Für v iele Blinde bedeutet solch ein Au6flug ein blei
bendes Erlebnis, wovon sie lange zehren. Gerade für die in aoge legenen 
Orten des Kreises wohnenden Mitg:ieder ist ein Au sflug der Bezirksgruppe 
fast die einzige Möglichkeit im Jahr, einmal über die Grenzen ih re r engerer. 
Heimat hinauszukommen . 

Josef I< ö n i g, Warendorf 

68 Blinde weilten in Vlotho 

Die Sonne blinzelte auf das Wesertal hernieder und verteilte in immer neuen 
Reflexen Licht und Schotten über das anmutige Tal. Ein zauberhohes Bild 
bot sich den Besuchern längs der Burgmauer: Vlotho präsentierte sich dem 
Blick im anmutigen Gew-and der Blüten und des jungen Grüns. Plötzlich 
wurde dem Sehenden die ganze Tragik dieses Augenblicks bewußt, denn es 
waren zumeist Blinde, die sich an einem der schönsten Ausflugspunkte un
serer Heimat versammelt hatten. Und dennoch wurden für alle Teilnehmer 
dieser auf Fröhlichkeit abgestimmten Fahrt in den erwachenden Frühling 
die in Vlotho verbrachten Stunden zu einem eindruckstarken Erlebnis. 

Im Landkreis Herford gibt es 108 Kriegs- und Zivilblinde. 68 von ihnen nah
men mit ihrer Begleitung dankbar die Einladung des Landrats Griese zu 
diesem Ausflug an. Auch einige Amtsbürgermeister und Amtsdirektoren 
hatten sich angeschlossen. Bürgermeister Kölling hieß die Gäste in Vlotho 
herzlich willkommen. Als verdienter .Mann war auch Blindenoberle'hrer 
Fritz Gerling, l. Vorsitzender des Westfäli schen Blindenvereins, erschienen. 
Sein Gesicht leuchtete auf, als er von der "Freien Presse" erfuhr. "Vor 
kurzem nahm Ihre Zeitung in Sielefeld einen jungen, blinden Angestellten 
als Stenografen auf" , sagte er. Dafür bin ich besonders dankbar." 

Vorbildliche Betreuung. 

Herr Gerling betonte weiterhin, daß dieses Beispiel, wie es Landrat Griese 
bietet, im gesamten westfälischen Landschaftsverband Schule machen müs
se. Denn der Landkreis Herford war bisher der einzige, der alle Blinden 
zu einer gemeinschaftlichen Fahrt eingeladen hat. Vor gut einem Jahr war 
Bad Senkelteich in Valdorf Zie lpunkt einer ähnlichen "Fahrt ins Blaue". Aber 
auch in einem weiteren Sinne wird den Blinden im hiesigen Landkreis nach 
besten Kräften geholfen . 
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Das ging aus der Ansprache des Landrates hervor. Bis jetzt wurden für 
sie 65 Wohnungen gebaut. Diese Leistung soll in Zukunft noch erhöht werden. 
- Besonderes Lob gebührt den vielen Helfern aus dem Landkreis, die un
entgeltlich ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellten. 

Tan:z und Humor 

"Ein Blinder lebt wie in einem Tunnel und fühlt sich isoliert. " So formulierte 
Blindenoberlehrer Gerling die besondere Tragik jener Menschen, die ihres 
Augenlichtes beraubt sind. Und wie empfinden die blinden Teilnehmer die
ser Fahrt dieses denkwürdige Ereignis? Um den Gesamteindruck festzu
halten, braucht man nur einige begeisterte Ausrufe wiederzugeben: Wie 
schön ist dieser Frühlingstag . . . . So sagte eine noch junge Frau mit 
dunkler Hornbrille. Endlich kommt man mal wieder hera·us aus der Enge . . . 
ldh wünschte dieser Tag nähme kein Ende! 

Und wie herzlich wurde am Abend gelacht, als im neuen Saal des Hotels 
Lütke Anni Werner in gewohnter Weise heftig "auf die Tube des Humors 
drückte". Heinz Jungmann aus Bonneberg und das Drosselquartett pulverten 
die frohe Stimmung im originellen Sinne auf, eine Tanzkapelle gab ihr den 
notwendigen Schwung. Es war ein herrlicher Tag für alle, die diese Stunden 
audh ohne sichtbaren Anhaltspunkt erlebten. Aber das Herz war dabei! 

Aus "Freie Presse" 

Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, 

Flüsse und Städte darin denkt; 

aber hier und da jemand zu w1ssen, 

der mit uns übereinstimmt, 

mit dem wir auch stillschweigend fortleben, 

das macht uns dieses Erdenrund 

erst zu einem bewohnten Garten. 

Goethe 
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Unsere Toten 
in der Zeit vom 1. 12. 1954 bis zum 15. 6. 1955 

Herr Wladislaus Batkowski, Bochum, 
Herr Emil Becker, Dortmund, 
Herr Heinrich Beckmann, Bocholt, 
Frau Anna Benz, Herne, 
Frau Gertrud Biermann, Bochum, 
Herr HeinriCh Brenken, Hagen, 
Frau Caroline Brinkmann, Bielefeld, 
Herr Theodor Brinksdhulte, Neheim-Hüsten, 
Herr Josef Beierlein, Hamm, 
Herr Ernst Böttcher, lserlohn, 
Herr Franz Cordes, Bochum, 
Herr Hermann Coring, Herford, 
Herr Eduard Dewitz, Schwerte Krs. lserlohn, 
Herr Wilhelm Dölling, Lienen Krs. Tecklenburg, 
Herr Gustav-Ludwig Drews, Bielefeld, 
Herr Heinrich Franke, Hagen, 
Frau Luise Garthoff, Rheda, 
Frl. Sieghilde Göbel, Weidenau Krs. Siegen, 
Frl. Aloysia-Maria Hartz, Recklinghausen, 
Herr August Heibutzki, Bochum, 
Herr Heinrich Heidbreder, Paderborn, 
Frau Berta Heine, Soest, 
Frau Elise Hoffmann, Bielefeld, 
Herr Friedrich Harke, Wanne-Eickel, 
Herr August-Johann Klein, Dortmund, 
Herr Heinrich Knapp, Dortmund-Huckarde, 
Frau Elise Knote, Boc'hum, 
Frau Minna Köhler, Wanne-Eickel, 
Herr Wilhelm Korfkamp, Ahlen (Westf.), 
Herr Ernst Krappe, Dortmund, 
Herr Horst Kuschmierz, Wanne-Eickel, 
Frau Amalie Lapornik, Herne, 
Herr Lorenz Laskowski, Dortmund-Mengede, 
Herr Heinrich Lennertz, Münster, 
Herr Wilhelm Lenz, Castrop-Rauxel, 
Frau Elisabeth Lückgen, Gelsenkirchen, 
Herr Johann Miedeck, Eiserfeld Krs. Siegen, 
Herr Hermann Musall, Lüdinghausen, 
Herr Wi lhelm Nienhaus, Bocholt, 
Herr Franz Plöntzke, Oetinghausen l<rs. Herford, 
Herr Christion Prang, Meschede, 
Frau Elise Reinecke, Lüdenscheid, 
Frau Martha Röwekämper, Dortmund-Aplerbeck, 
Herr August Salzbrunn, Werne a. d. Lippe, 
Herr Heinrich-Adolf Schenk, Schwelm, 
Frau Auguste Sauer, Lünen, 
Frau Witwe Amalie Schmidt, Buschhütten, 
Herr Albert-Erich Schmidt, Werdohl Krs. Altena, 
Herr Richard Stahlschmidt, Ferndorf l<rs. Siegen, 
Herr Franz Thedik, Höxter, 
Herr l<ari-Friedrich T rill, Gütersloh, 
Frau Anna Türchau, Dortmund, 
Herr Friedrich-Wilhelm Yinke, Bielefeld, 
Herr Heinrich Vosshans, Dortmund, 
Frau Elisabeth Wagemann, Warendorf, 
Herr l<arl Wehner, Gelsenkirchen, 
Frau Johanne Wiehe, Bielefeld. 

Ehre Ihrem Andenken! 



t 
Das Vorstandsmitglied der Bezirksgruppe Ennepe-Ruhr, Herr Adolf Schenk, 

Schwelm, starb plötzlich und unerwartet am 23. 1. 1955. 

Herr Schenk war als Kaufmann in verantwortlicher Position bei der Firma 

Müller & Co. (Schwelmer Eisenwerk) tätig. Im Alter von etwa 50 Jahren 

verlor er sein Augenlicht. 

Durch seine Energie und seine sonnige Lebensauffassung ließ der Verstorbe

ne seinen Mut nicht sinken. 

Auch im Vorst:and war der Verstorbene sehr aktiv und zeigte großes In

teresse für alle Fragen des Blindenwesens. Durch seine Lebensauffassung 

und auf Grund seines reinen Humors war es ihm nicht nur möglich, seine11 

Schicksalsgefährten Mut und Trost zu geben. Ihm war es auch vergönnt, 

Sehende seelisch wieder aufzurichten. 

Wenn Adolf Schenk auch gestorben ist, in unserer Erinnerung lebt er weiter. 

t 
Am 16. Mai 1955 ist unser lieber Freund, sehender Helfer der Bezirksgruppe 

Hamm, Herr Heinrich Tewes, für immer von uns gegangen) 14 Jahre lang 

war er uns Blinden ein treuer, selbstloser Helfer. Sein segensreiches Wirken 

in unserem Kreis mildert die Härte des uns immer umfangenden Dunkels der 

Nacht. 

Voll Trauer, aber erfüllt mit tiefer Dankbarkeit, stehen wir an seiner Bahre. 

Den wir verloren, können wir nie vergessen. 

Wir geben ihn getrost 

ln Gottes Hand zurück -

So stand das Wort geschrieben 

Von emem, der geblieben, 

Und se1nem kurzen Erdenglück. 

- 54-



Der Westfälische Blindentag 
am 23. und 24. April 1955 in Dortmund 

Der Westfälische Blindenverein e. V. veranstaltete am 23. und 24. April 1955 
in Anwesenheit zahlreicher Gäste mit den Vertretern seiner 45 Bezirksgrup
pen in dem festlich geschmückten großen Saal der Reinoldi-Gaststätten 
in Dortmund den Westfälischen Blindentag 1955. 

Der Westfälische Blindentag wurde mit einem Konzert der blinden Künstler 
Sobol und Oeckinghaus eingeleitet. Der l. Vorsitzende des Vereins, Herr 
Blindenoberlehrer Fritz Gerling, begrüßte sodann die Vertreter der 45 Be
zirksgruppen und die sehenden Gäste mit folgenden Worten: 

Meine sehr verehrten Damen und meine sehr verehrten Herren, liebe Kame
radinnen und liebe Kameraden! 

Beethovens Musik ist geeignet gewesen, uns in die rechte Stimmung zu ver
setzen und den Boden vorzubereiten, um heute über wichtige Probleme des 
Blindenwesens in diesem Kreise zu sprechen. Der dunkle Lebensweg aller 
Blinden ist ja ein Mysterium und offenbar nur denen, die da wissend sind. 
Heute haben sich in diesem Saal Männer und Frauen zusammengefunden, 
die das Schicksal der Bl indheit entweder an sich selbst erfahren haben oder 
die sich seit Jahr und Tag mit ihm ab:geben und sich bemühen, nun dem 
Schicksal der Blindheit eine Wendung zum Erträglichen zu geben. ln dem 
Schicksal der Erblindung liegen ja alle Möglichkeiten. Entweder führt das 
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Schicksal der Erblindung zur Verzweiflung und zum Niedergang oder aber 
es werden Mittel und Wege gefunden, um einmal das Schicksal der Erblin
dung mit Würde zu tragen und wieder Lebensmut zu finden und ein erfüll 
tes Leben zu führen, welches dem Betroffenen Freude und Kraft gibt für die 
Zukunft. So oder so werden wir uns aber heute wieder mit dem Schicksal 
der Erblindung befassen und alle Möglichkeiten erwägen, beraten und be
schließen. Seit 1936 ist es uns heute das erste Mal wieder möglich, in West
folen eine Großkundgebung im Rahmen der Vertreterver~ammlung des 
Westfälischen Blindenvereins e. V. durchzuführen. Und mit uns sind eine gan
ze Reihe von lieben Gästen heute hier anwesend. Ich begrüße sie alle recht 
herzlich, weil ich weiß, doß slje schon seit Jahr und Tag mit uns an einem 
Strang ziehen, um all die Hemmungen und die Schwierigkeiten zu beseiti
gen und zu überwinden, damit unsere Kameradinnen und unsere Kamera
den in Westfalen wieder ein Iebenswertes Leben führen können. Wir wissen 
zwar sehr wohl, daß das Schicksal der Blindheit zunächst von dem Betrof
fenen selber überwunden und gemeistert werden muß, aber auf der anderen 
Seite wissen wir auch, daß das Schicksal der Erblindung Grenzen setzt, und 
diese Grenzen sind ela.stisch. Der eine vermag sie mehr zurückzudrängen als 
der andere. Es kommt ja auf die Energie an, die wir dahinter setzen, um 
diese elastischen Grenzen so weit wie möglich zurückzudrängen. 

Aber wohin sollten wir kommen, wenn wir Blinden allein ständen, und aus 
diesem Grunde sind w.ir froh, daß wir Sie an unserer Seite haben. Blind
heit an sich isoliert ja schon und drängt in die Einsamkeit, aber wenn wir 
sehende Freunde und Helfer unter uns wissen, dann brauchen wir niemals 
zu verzagen. Aus diesem Grunde ist es mir eine besondere Freude, heute 
hier so viele Behördenvertrete.r, so viele Helfer und sehende Freunde. aus 
den Bezirksgruppen begrüßen zu können. 

Ich begrüße die Herrn Vorsitzenden der 45 Bezirksgruppen des Westfäli
schen Blindenvereins e. V. mit ihren sehenden Helfern und Freunden. Darüber 
hinaus begrüße ich auch den 1. Vorsitzenden des Blindenverbandes Nord
rhein e. V. Herrn Gedden u.nd den 1. Vorsitzenden des Blindenverbandes 
Niedersachsen e. V. Marhauer. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und 
Freude, Ihnen zu sagen, daß der geschäftsführende Vorsitzende des Deut
schen Blindenverbandes e. V., Herr Dr. Gottwald, auch unter uns ist. Ich 
begrüße ihn aufs herzlichste. Einige Gäste, die wir unter uns haben, möchte 
ich besonders begrüßen. Zunächst unseren 92-jährigen Herrn Wittmann als 
Ehrenmitglied des Westfälischen Blindenvereins e. V. Ich darf Ihnen sagen, 
daß er Mitte Juni mit einem Führhund nach Kanada fliegt. Er hat viel Mut 
und wir hoffen, daß er auch glücklich zurückkommt. Unser Ehrenmitglied 
Schwester Hedwig Brauns, die im nächsten Monat ihren 80. Geburtstag 
feiert, konnte le,ider nicht erscheinen. Viele Freunde aus dem Landschafts
verband Westfalen-Lippe und den Ministerien, die leider verhindert sind, 
an der Tagung teilzunehmen, haben herzliche Grußworte übermittelt, so 
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u. a. Herr Landeshauptmann o. D. Dr. Salzmann und Herr Staatssekretär 
Hölscher. 
Herr Landesdirektor Dr. Köchling läßt sich heute aus dienstlichen Gründen 
entschuldigen. Er hat dafür Herrn Landesrat Alstede, den Leiter der Haupt
fürsorgestelle beauftragt, die Grüße und Wünsche des Landschaftsverban
des zu überbringen. Herr Landesrat Alstede ist heute unter uns, um auch gleich 
noch zu uns zu sprechen. 

Bild< in den Tagung&raum 

Vom Landschaftsverband Nordrhein darf ich noch begrüßen Herrn Landes
verwaltungsrat Müller und Herrn Landesoberverwaltungsrat Strohn, ferner 
Herrn Direktor Wissenbach als Vertreter der Stadt Dortmund, Herrn Sons 
vom Landesarbeitsamt Düsseldorf, Herrn Vikar Freudenberg von der Cari
tas, Dortmund, Frau Sattler von der Arbeiterwohlfahrt Dortmund, Herrn 
Bibliotheksrat Dr. Thiekötter, Leiter der Blindenbücherei in Münster, Herrn 
Landesverwaltungsrat Hollwedel und Herrn Landesoberinspektor Böttcher 
vom Landesfürsorgeverband und nicht zuletzt die Behördenvertreter der 
Städte Witten, Münster, Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, das Kreises Olpe, der 
Stadt Castrop-Rauxel und des Kreises Recklinghausen. Außerdem bagrüße 
ich die Behördenvertreter, die gleichzeitig sehende Helfer der Bezirksgrup
pen sind und die Presse. 
Nach dieser Begrüßung führte Herr Gerfing weiter aus : 

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren! 
Alle Aufgaben, die wir auf dem Gebiete des Bl indenwesens zu lösen ha
ben, werden uns gegeben vom Schicksal der Blindheit, und diese Aufgaben 
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finden wir heute auf unserer Tagesordnung . Als wir 1936 zum letzten West
fälischen Blindentag in Dortmund waren, haben wir einen Vortrag von Herrn 
Verwaltungsrat Dr. Pork gehört über öffentliche und private Fürsorge. Aber 
seit 1936 ist ein großer Wandel eingetreten. Gottlob zum Besseren. 1932 
waren wir hier in Dortmund zusammen, um zum .ersten Mal vor einem 
größeren Kreis Ober das Blindenpflegegeld zu sprechen. Damals waren auch 
verschiedene Reichstagsabgeordnete an·wasend, die un s viele Versprechun
gen machten. Aber leider kam es nach 1933 zu nichts mehr, so daß wir nach 
dem Zusammenbruch das Pfle~egeld erst wieder neu aufgreifen mußten . 
Zum Glück sind wir einen guten Schritt weitergekommen. Wir haben nicht 
die Absicht, heute ausführlich über dieses Anliegen zu sprechen, doch möch 
te ich schon soviel sagen, daß unsere Wünsche und Anträge in Düsseldorf 
so wei) vorangetrieben sind, daß demnächst ein neuer Erlaß herauskommen 
wird. Sie kennen alle unseren Antrag, dar darauf abzielt, das Pflegegeld 
von DM 75,- auf DM 90,- zu erhöhen, und zwar ohne Einkommensgrenze. 
Der Soz-ialausschuß hat diesem Antrag entsprechend mit 1 S gegen 1 Stimme 
beschlossen, dcß das Pflegege,ld von DM 75,- auf DM 90,- erhöht w:ird 
·und die Einkommensg~enze in Fortf-all kommt. Nun abe'r kommt es auf das 
Plenum an, und zwar auf die 3. Lesung . Wir haben die Absicht, hier in die
sem Kreise noch eine Reso iution (sieh ::l Seite 38) zu verlesen. Man kann ja 
niemals wissen, was alles passiert. Wir sind keine erfahrenen Parlamentarier 
und Politiker, aber die Erfahrung hat uns reif gemacht, vorsichtig zu sein. 
Wir können heute noch nicht jubeln über das, was ich eben sagte. Ehe die 
3. Lesung nicht beendet ist, wissen wir gar nichts. Aus diesern Grund, aus 
Gründen der Vorsicht und der Sicherheit werden wir die Resolution zur Ver
lesung bringen und hierüber noch abstimmen lassen. 

Im Anschluß an die Begrüßung und die Ausführungen des 1. Vorsitzenden 
ergriff Herr Direktor Meurer, Geschäftsführer des Westfälischen Blinden
vereins e . V. das Wort und sagte: 

Ich freue mich, daß Sie so zahlreich heute hierher gekommen sind. Herr 
Gerling hat bereits gesagt, daß ein wichtiger Punkt vorweg genommen 
werden soll, nämlich das Blindengeld. ln dieser Hinsicht können wir auf eine 
lange Entwicklung zurückblicken. Sie sind durch uns von der Geschäftszen
trale mit Rundschreiben laufend unterrichtet worden, so daß Sie alle über 
den Stand des Pflegegeldes orientiert sind. Aber wir möchten trotzdem von 
uns aus die ganze Angelegenheit bis zum letzten durcharbeiten und durch
kämpfen. Auch der Vorstand hat sich nach in seiner letzten Sitzung ein
gehend mit der Frage befaßt. Es besteht berechtigte Hoffnung, daß unsere 
Grundforderung, d. h. ein Pflegegeld von DM 90,- ohne Einkommensgrenze 
Wirklichkeit wird. Wenn wir das Blindengeld so bekommen, dann haben 
wir das erreicht, was in Bayern und Berlin bereits seit langem besteht. 

Ich glaube, es würde, wie Herr Gerling richtig sagte, die ganze Atmosphäre 
heute etwas beruhigen und vor allen Dingen glaube ich, würden Sie etwas 
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Zufriedenes mitnehmen können, wenn Sie hören, wie wir gearbeitet haben, 
wie der Stand heute ist und was wir noch für die nächsten 8 - 14 Tagen in 
die Wege leiten wollen. Deswegen möchte ich Sie bitten, daß Sie die Re
solution anerkennen, da es für uns wichtig ist zu wissen, daß wir in Ihrem 
Namen richtig gearbeitet haben. 

Die Resolution (siehe Seite 38) wurde verlesen und mit lang anhaltendem 
Beifall aufgenommen. 

Der 1. Vorsitzende, Herr Blindenoberlehrer Gerling, dankte den Anwesenden 
für die Zustimmung und sagte : 

Ich fasse den großen Beifall als Zustimmung auf. Wir werden diese Reso
lution nun weiterleiten nach Düsseldorf und ich hoffe, daß diese Resolution 
ihren Zweck nicht verfehlen wird. Eines aber wird uns heute so richtig zum 
Bewußtsein gebracht, daß blind sein kämpfen heißt und wie lange kämpfen 
wir jetzt schon, um das Pflegegeld zu erlangen. Wir hoffen di esmal zuver
sichtlich, endgültig zum Ziel zu kommen. 

Wir treten damit in die Tagesordnung ein. Zunächst spricht jetzt zu uns 
Herr Landesrat Alstede für den leider verhinderten Direktor des Land
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, Herrn Landesdirektor Dr. Köchling. 

Meine Damen und Herren! 

Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Herr Dr. Köchling, 
hat mich gebeten, Ihnen zu dem Westfälischen Blindentag 1955 seine herz
lichsten Grüße und Wünsche zu übermitteln. Ich habe diesen Auftrag gern 
entgegengenommen, denn seit mehr als 4 Jahren bin ich durch meine Tätig
keit im Rahmen des Landschaftsverbandes mit Ihnen verbunden, zuerst in 
meiner Eigenschaft als Leiter der Abteilung Blinden- und Taubstummenfür
sorge, und jetzt obliegt mir ja als Leiter der Hauptfürsorgestelle Westfalen
Lippe die Betreuung der Westfälischen Blindenarbeit als Ihrer Berufsorga
nisation. 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe nimmt an dem Schicksal der Blin
den besonderen Anteil. Als Träger des Landesfürsorgeverbandes hat er 
die gesetzliche Verpflichtung, die Anstalten zu errichten und zu erhalten, die 
der Erwerbsbefähigung, d. h., der Schulausbildung und der Berufsausbildung 
der Blinden überhaupt dienen. Es ist nicht erst das Schulpflichtgesetz von 
1911 gewesen, das uns diese Verpflichtung auferlegte, sondern un sere 
beiden Anstalten in Soest und Paderborn können schon auf eine mehr al s 
100-jährige Geschichte zurückblicken, und das beweist, wie eng die Ver
bundenheit zwischen Provinzialverwaltung früher, Landschaftsve rband jetzt 
und Ihnen ist. Und es ist mir im Auftrage meines Chefs ein Bedürfnis , Ihnen 
zu sagen, daß wir diese Aufgabe nicht etwa erfüllen, weil sie uns jetzt 
seit 40 Jahren gesetzlich übertragen ist, sondern weil wir der Auffassung 
sind, daß es unsere Aufgabe ist, den bedrängten Menschen in jeder Form 
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Landesrat Alstede bei der Begrüßung 

zur Seite zu stehen. Gerade solche Aufgaben sind echte Aufgaben der kom
'munolen Zweckverbände als der übergeordneten Verbände. So haben 
wir bisher unsere Aufgabe gesehan. Wir werden es in Zukunft in ganz be
sonderem Maße tun. Deshalb fre.ue ich mich, daß ·die Entwicklung in un 
seren Anstalten einen solchen Verlauf hat nehmen können. Auch wir stan 
den 1945 auf diesem Gebiet praktisch vor einem Nichts. Unsere Anstalten 
Soest und Paderborn waren zerstört. Wir haben inzwischen Paderborn wie 
der aufgebaut, den schulischen Betrieb der alten Anstalt Soest in Soest wie
der aufnehmen können und stehen jetzt kurz davor, auch den restlichen Be
trieb, die Berufsausbildung und die Umschulung von Späterblindeten wieder 
nach Soest zu verlegen. Wir 'hoffen, mit der neuen Anstalt Soest eine der 
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modernsten Anstalten nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch darüber 
hinaus geschaffen zu haben. Auch das mögen Sie als Zeio'hen dafür anse
hen, daß wir den Aufgaben, die uns gestellt werden, auch zeitnah und 
wirklichkeitsnah gerecht werden wollen. 

Der Landschaftsverband Westfalen- Lippe, und ich darf dasselbe auch 
für den Landschaftsverband Rheinland, mit dem wir zusammen ja das Land 
Nordrhein-Westfalen bilden, sagen, wir stehen verwaltungsseitig auf dem 
Standpunkt, daß wir diese gesamte Arbeit aber nur lösen können, wenn 
wir in enger Verbindung mit dem Personenkreis bleiben, den wir zu betreu
en haben. Deswegen meine Damen und Herren, sind wir heute hier und 
deswegen gilt Ihnen unser Gruß und ich wünsche Ihnen, daß die Tagung 
einen gu1en und erfreulichen Verlauf nimmt. Im Interesse unserer gemein
samen Zusammenarbeit ein herzliches Glückauf. 

Der l. Vorsitzende dankte Herrn Landesrat Alstede für seine warmen und 
packenden Worte und hob die gute Zusammenarbeit des Westfälischen 
Blindenvereins e. V. mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe hervor. 
Als Vertreter der Stadt Dortmund und in Vertretung des verhinderten Ober
stadtdirektors begrüßte Herr Direktor Wissenbach den Westfälischen Blin
dentag und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß dieser Tag gerade 
in Dortmund begangen wird. 

Nach den Begrüßungsworten referierte Herr Landesverwaltungsrat Holl

wedel über das Thema 

Allgemeine Fürsorge und Fürsorgerecht 

Meine sehr verehrten Anwesenden! 

Staat und Gesellschaft beruhen an sich auf der Eigenständigkeit und der 
Se!bstverantwortlichkeit des Menschen, d. h. es soll sich niemand auf die 
Hilfe anderer verlassen, sondern nach besten Kräften danach streben, sei
nen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und selbst zu erwerben. Aber es 
hat schon in allen Zeiten innerhalb des Staates und der Gesellschaft Men
schen gegeben, die aus irgendwelchen Gründen hierzu nicht in der Lage 
waren. Jeder Mensch hat ungeachtet der Selbstverantwortlichkeit und der 
Eigenständigkeit das Recht auf eine menschenwürdige Existenz. Und so hat 
es dann auch zu allen Zeiten schon Organisationen und Einrichtungen ge
geben, die den Hilfsbedürftigen die helfende Hand gereicht haben. Aller
dings hat 'der Staat sich erst recht spät in die Fürsorge eingeschaltet und 
die Initiative bis weit über das Mittelalter hinaus privaten Organisationen 
und auch Privatpersonen überlassen. Heute haben wir eine öffentliche Wohl
fahrtspflege und daneben in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Wohl
fahrtspflege die private Wohlfahrtspflege. Ich muß mich hier in meinem 
Vortrag auf die öffentliche Wohlfahrtspflege beschränken. 
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Meine Damen und Herren, die öffentliche Wohlfahrtspflege tritt ein, wenn 
jemand fürsorgerechtlich hilfsbedürftig ist, d. h. fürsorgerechtlich hilfsbe
dürftig ist der Men'scl-i, der nich·t aus eigenen Mitteln und auch nicht mit 
Mitteln der ihm Unterhaltsverpflichteten in der Lage ist, sein Leben oder 
das seiner ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Angehörigen zu fristen. 
Hieraus läßt sich schon ein wichtiger Grundsatz der öffentlichen Fürsorge 
ableiten, der Grundsatz der Subsidiarität . Es hat aber auch jeder Mensch! 
einen Rechtsanspruch auf Fürsorge, der abgeleitet ist aus dem Recht des 
Menschen auf eine menschenwürdige Existenz. Fürsorgerechtlich hilfsbe
dürftig ist also nur die Person, die keine eigenen Mittel mehr hat, aller
dings darf dieses auch nicht zu streng geprüft werden. Schon wenn jemand 
einen Anspruch gegen irgendeine dritte Person hat, auf irgendwelche Lei
stungen und diese Leistungen im Augenblick nicht verwirklicht werden kön
nen, muß die öffentliche Fürsorge einspringen, da von einem Anspruch kein 
Mensch leben kann. Wir müssen uns aber noch dann die Frage stellen, wie 
soll die öffentliche Fürsorge helfen. Nun, an sich sind die Menschen vor dem 
Gesetz gleich und es muß eine gewisse Einheitlichkeit in der Gewährung 
von Fürsorgeleistungen gegeben sein. Aber die Wurzeln der Hilfsbedürftig
keit können im Einzelfall durchaus verschieden sein, und nur die Fürso rge 
hilft wirklich, die die Wurzeln diese r Hilfsbedürftigkeit aufdeckt und besei 
tigt. Es ist also eine gewisse Freiheit gegeben, eine gewisse Ermessensfrei 
heit, in der jetzt gehandelt werden kann, und zwar sagt der § l 0 der Reichs
grundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
ausdrücklich: Was im Einzelfall im Rahmen des notwendigen Lebensbedarfs 
an Hilfe zu gewähren ist, hat sich nac'h der Besonderheit des Falles zu rich
ten, namentlich nach Art und Dauer der Not, nach der Person des Hilfsbe
dürftigen und örtlichen Verhältnissen. Hierin liegt der zweite große Grund
satz der Fürsorge, der Grundsatz der Individualität. Allerdings, meine Da
men und Herren, die öffentlidhe Fürsorge ist dermaßen umgrenzt und e in
geschränkt von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Ausführung sbestimmun
gen, usw., daß man sich sehr leicht eingeengt sieht in einem Wald von Pa
ragraphen. Meine Damen. und Herren, wenn jemand hilfsbedürftig ist, dann 
ergibt sich für ihn die Frage, an wen habe ich mkh jetzt zu wenden. Die 
Träger der öffentlichen Fürsorge sind die Bezirksfürsorgeverbände und die 
Landesfürsorgeverbände. Die Bezirksfürsorgeverbände sind Einrichtungen bei 
den Kreisverwaltungen bzw. bei den Stadtverwaltungen der kreisfreien 
Städte. Die Landesfürsorgeverbände sind durch die Reichsfürsorgepflicht
verordnung von 1924 Einrichtungen bei den früheren Provinzialverwaltungen, 
deren Nachfolger ja die Landschaftsverbände sind. So haben wir also im 
Bereich des Landes Nordrhein -Westfalen zwei Landesfürsorgeverbände, 
den Landesfürsorgeverband Rheinland und den Landesfürsorgeverband 
Westfalen-Lippe. Die Aufgaben sind verteilt zwischen Landesfürsorgever
band und Bezirksfürsorgeverband. Im Bereich von Westfalen-Lippe haben 
wir 55 Bezirksfürsorgeverbände und den einen Landesfürsorgeverband in 
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Münster. Daraus ergibt sich nun aber nicht, daß etwo der Landesfürsorge
verbond eine übergeordnete Stelle wäre. Der Landesfürsorgeverband muß 
vielmehr betrachtet werden als der 56. Bezirksfürsorgeverband, der für die 
Personen zu sorgen hat, die nirgendwo einen gewöhnlichen Aufenthalt haben 
und für solche Personen, die einer besonderen Fürsorge bedürfen. Wir müs
sen bei der Fürsorge unterscheiden einmal zwischen der offenen und der ge
schlossenen Fürsorge und das andere Mal zwischen der ordentlichen Für
sorge und der außerordentlichen Fürsorge. Bei der offenen Fürsorge ver
bleibt der Hilfsbedürftige in seiner Wohnung. Er muß sich selber sein Leben 
gestalten und sein Leben führen. Es wird ihm nur der nötige Lebensunterhalt 
in Form von Barleistungen duroh den Bezirksfürsorgeverband gewährt. ln 
der geschlossenen Fürsorge wird der Hilfsbedürftige in einer Anstalt unter
gebracht, sei es bei einem alten Menschen, daß er in ein Altersheim, bei 
einem kranken Menschen, daß er in ein Krankenhaus kommt. Dort wird 
ihm der notwendige Lebensbedarf in nature gegeben. Die Kosten des An
staltsaufenthaltes trägt dann die Fürsorge. Das wäre der Unterschied zwi
schen offener und geschlossener Fürsorge. 

Ich erwähnte eben schon die zweite Unterscheidung: ordentliche und außer
ordentliche Fürsorge. Grundsätzlich ist der Bezirksfürsorgeverband das Mäd
chen für alles. Jeder Hilfsbedürftige hat sich zunächst an seinen Bezirksfür
sorgeverband zu halten. Aber es gibt gewisse Personenkreise, für die ein 
Kreis zweckmäßigerweise nicht sorgen kann, weil innerahlb des Kreises die 
Anzahl dieser Personen zu gering ist, um dafür besondere Einrichtungen zu 
schaffen. Diese Personen werden auf einer größeren Ebene zusammengefaßt, 
und die Fürsorge für sie wird einem größeren Verband, einem räumlich größe
ren Verband, übertragen, nämlich dem Landesfürsorgeverband. Der Personen
kreis, der zur außerordentlichen Fürsorge gehört, ist im Gesetz aufgezählt, 
und zwar heißt es in der 4. Vereinfachungsordnung zur Reichsfürsorgepflicht
verordnung: 11 Die Landesfürsorgeverbände sind verpflichtet, für die Bewah
rung, Kur und Pflege von Geisteskranken, Geistesschwachen, Epileptikern, 
Krüppeln, Taubstummen und Blinden in geeigneten Anstalten zu sorgen." Al
so bei diesem Personenkreis ist fürsorgepflichtig, d. h., muß tätig werden, 
der Landesfürsorgeverband. Für die Blinden haben wir zwei Anstalten zur 
Schulausbildung und auch zur Berufsausbildung, nämlich die Blindenschule in 
Paderborn und die Blindenschule in Soest. Diese Schulen haben jede etwa 
55 bis 60 Kinder in der Schulausbildung, daneben wird noch eine Berufsaus
bildung durchgeführt. Es geht ja jetzt die Tendenz dahin, daß der Blinde frei
gemacht werden soll vom Handwerk und möglichst als Industriearbeiter oder 
als Telefonist bzw. Stenotypist eingesetzt werden soll. Gerade bei den Ge
hörlosen und auch bei den Blinden ist das Hauptgewicht der Fürsorge -
und hier kann ich nur Fürsorge in Anführungszeichen setzen - darauf ge
richtet, diese Personen ber·ufsfähig zu machen, denn die Gehörlosen und 
auch die Blinden wollen ja nicht hilfsbedürftig sein, sie wollen arbeiten und 
damit eben das Gesetz der Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit 
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des Menschen erfüllen. Und hier haben wir gerade auch bei unseren Blinden 
die besten Erfahrungen gemacht und haben in der guten Zusammenarbeit 
als Behörde mit der Westfälischen Blindenarbeit und der Lippischen Blinden
arbeit gute Erfolge erzielt. Blindheit ist ein tragisches Schicksal. Wir haben 
jetzt doch das Stadium erreicht, daß auch der Gesetzgeber diesem Schick
sm Rechnung trägt. Es gibt eine besondere Fürsorge für die Blinden. Ich er
innere an den § 11 f der Reichsgrundsätze. Und sie haben eben auch schon 
gehört, daß die Bemühungen um ein Blindenpflegegeld ein solches Stadium 
erreicht haben, daß wir das Blindenpflegegeld schon fast in greifbarer Nähe 
wissen. Die Arbeitswilligkeit und die Arbeitsfreude der Blinden ist eine gros
se Hilfe auch für die Behörden. Es ist aber auch erkannt, daß der Blinde in 
seiner Tätigkeit mehr Nervenkraft und mehr Konzentration aufbringen muß, 
als ein Sehender. Aus diesem Grunde hat auch der Landesfürsorgeverband 
bei den Bezirksfürsorgeverbänden einen Vorschlag· gemacht, sich mehr 
einzusetzen für eine Erholungsfürsorge für Blinde, und auf den Vorschlag des 
Landesfürsorgeverbandes, Kosten für Erholungsurlaub für Blinde aus Für
sorgemitteln zu entnehmen. Als Maßnahme zur Wiederherstellung der 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit hat der Arbeitsausschuß der westfälischen 
Bezirksfürsorgeverbände am 18. März folgende Empfehlung getroffen : 

"Der Arbeitsausschuß nimmt den Vorschlag des Landesfürsorgeverbandes 
zur Kenntnis und empfiehlt den Bezirksfürsorgeverbänden, etwa eingehende 
Anträge von Blinden jeweils individuell auf Grund der fürsorgerechtliehen Be
stimmungen zu prüfen." 

Damit ist also anerkannt, auch seitens der Bezirksfürsorgeverbände, daß für 
den Schutz und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Blinden et
was Besonderes getan werden muß. Meine Damen und Herren, wir haben 
hier im Bereich unseres Landesfürsorgeverbandes in Westfalen-Lippe etwa 
6 000 Blinde. Von diesen 6 000 Blinden gehören rund 2 600 dem Westfäli
schen Blindenverein an, etwa 130 dem Lippischen Blindenverein, der die Krei
se Detmold und Lemgo erfaßt. Wir unterscheiden bei den Blinden, die Ge
burts- und Früherblindeten, also solche Menschen, die von Geburt an blind 
oder doch bis zum 14. Lebensjahr ihr Augenlicht verloren haben. Die blin
den Kinder werden dem Landesfürsorgeverband ein Jahr vor Beginn der 
Schulpflicht gemeldet. Die Grundlage für die Beschulung dieser Kinder ist 
das Gesetz über die Besc'hulung blinder und taubstummer Kinder vom 7. 8. 
1911. Dieses Gesetz bildet immer noch die Grundlage für die Beschulung 
der Kinder. Nachdem da's Gesundheitsamt des zuständigen Kreises die 
Blindheit oder praktische Erblindung festgestellt hat, faßt der zuständige 
Schulrat den Beschulungsbeschluß und dieser Beschulungsbeschluß wird dem 
Landesfürsorgeverband zugeleitet, der das Kind dann in die Anstalt ein
weist, und zwar je nach seiner Konfession nach Paderborn oder Soest. Die 
Schulpflicht dauert 8 Jahre. Es werden jährlich etwa 12 blinde Kinder ein 
geschult, das bedeutet bei rund 100 000 Schulanfängern im Jahr in West
falen einen Anteil von 1,2 pro 10 000 Schulkinder. Sie sehen also, für diese 
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Kinder könnte ein einzelner Kreis keine Schule unterhalten. Es muß e in grös· 
-se rer Verband da sein, der die se Kinder zusammenfaßt und die schulischen 
Maßnahmen für sie trifft. Wir unterscheiden dann von diesen Geburtsblin
den oder Früherblindeten die Späterblindeten. Das sind solche Personen, 
die e twa nach Vollendung des 14 Lebensjahres und bis zum Alter von 45 
Jahren das Augenlicht verlieren. Auch diese Personen erhalten in eine r de r 
Bl indenschul en eine Grundausbildung, in der sie die Blindenschrift erlernen 
in einem Lehrgang, der etwa 6 Monate dauert. Später setzt die Berufsaus
bildung oder eine Umschulung für Industriearbeiter oder eine Ausbildung 
zum Stenotypisten oder Telefonisten ein. 

Die im Alter Erblindeten machen etwa 60 - 70 % der Blinden aus. Aber im 
fortge schrittenen Lebensalter ist e s nicht immer möglich, die sen Menschen 
die Blindenschrift zu vermitteln und sie für einen Beruf auszubi lden. Sie wer
den noch in der Industr ie eingesetzt, soweit sie umgeschult werden . Me ine 
Damen und Herren, ich habe mich jetzt hier etwas intensiver mit den Blin
den beschäftigt. Ich muß noch einmal zu dem eigentlichen Thema zurück, 
allgemeine Fürsorge. Wie ich schon sagte, der Bezirksfürsorgeve rband ist 
das Mädchen für alles. Wenn also jemand sich in einer Notlage sieht und 
die Fürsorge in Anspruch nehmen will, dann ist es zweckmäßig, we il zeit
sparend, sich an die unterste Behörde zu wenden, an die nächste Behörde, 
das ist der Bezirksfürsorgeverband. In einem Landkreis braucht aber der 
Hilfsbedürftige nicht zur Kreisstadt zu fahren, sondern der Bezirksfürsorge
verbond hat weitestgehend seine Aufgaben delegiert an die einzelnen Wohl 
fa '1rtsämter; also muß der nächste Weg für den Hilfsbedürftigen immer der 
Weg zu seinem Wohlfahrtsamt sein . Dieses leitet den Antrag weiter zum 
Bezirksfürsorgeverband, wenn die Delegation nicht so weitgehend ist, daß 
das Wohlfahrtsamt in eigener Zuständigkeit tätig werden kann . Sollte es 
sich um einen Fall der außerordentlichen Fürsorge handeln, so wird auch 
zunächst der Bezirksfürsorgeverband tätig und leitet die Unterlagen weiter 
zum Landesfürsorgeverband, der dann die notwendigen Maßnahmen von 
sich aus treffen muß. 

Meine Damen und Herren, jeder Mensch hat das Recht auf eine menschen
würdige Exi stenz, und daher ist auch abgeleitet, daß Hilfsbedürftige einen 
Rechtsanspruch haben auf Fürsorge Ieistungen, d. h. wenn jemand einen An
trag stellt, und dieser Antrag wird abgelehnt oder der Umfang und die Art 
der Fürsorge, die gewährt werden soll, ist nicht zweckmäßig, dann hat der 
Betroffene binnen eines Monats nach der Zustellung oder nach der Bekannt
gabe des Bescheides das Recht, Einspruch einzulegen bei der Behörde, die 
den Bescheid erlassen hat. Dieser Einspruch wird behandelt beim Kreisaus
schuß. Sollte auch dies keinen Erfolg haben, dann kann ebenfall s binnen 
eines Mona ts die Beschwerde bei der Regierung eingelegt werden. Es ent
scheidet dann der Regierungs-Beschlußausschuß, und wenn auch das nicht 
zum Ziele führt, kann wiederum innerhalb eines Monats die Klage beim Ver-
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waltungsgericht angestrengt werden. Sie sehen also, jetzt ist der Hilfsbe
dürftige soweit gesichert, daß er seinen Anspruch auf Hilfe gerichtlich durch
setzen kann. Darin, meine Damen und Herren, müssen Sie eine Anerkennung 
des Gesetzgebers sehen, daß die Fürsorgeleistung kein Almosen ist, sondern 
eine Verpflichtung der Behörden, eben weil jeder Mensch das Recht auf 
ein anständiges Leben hat. Meine Damen und Herren, die beste Fürsorge 
aber, die wir treffen können, ist die Fürsorge, die sich selbst überflüssig 
macht. Darum freuen wir uns bei den Behörden, wenn die Maßnahmen, die 
wir treffen, innerhalb der Schule und in der Berufsausbildung, den Erfolg 
zeitigen, daß der Unterstützte, nachdem er seine Berufsausbildung abge
schlossen hat, selbst mit dem Leben fertig wird. Gerade auch bei den Blin
den haben wir darin die besten Erfahrungen gemacht, so daß gerade die 
Fürsorge für die Blinden eine der schönsten Aufgaben des Landesfürsorge
verbandes ist. 

Der l . Vorsitzende dankte Herrn Landesverwaltungrat Hellwedel und schlug 
vor, daß zunächst Herr Landesrat Alstede über die Berufsfürsorge spricht, 
um dann anschließend zu beiden Themen Stellung zu nehmen. Dem Vor
schlag wurde zugestimmt. Herr Landesr<Jt Alstede sprach über das Thema 

Die Berufsfürsorge für Blinde 

Meine Damen und Herren! 

Als Leitstern über der gesamten Arbeit in der Blindenfürsorge muß als Mo t
to stehen: 

"Gebt de:n Blinden Arbeit und Ihr gebt ihnan Lic'ht!" 

Auch wir in unserer behördlichen Arbeit müssen uns dieses Wort vor Augen 
führen, wenn wir richtig handeln wollen. Herr Gerling hat schon in seiner 
Begrüßung gesagt, daß Blindheit leicht zur Isolierung führt und daß alles 
getan werden muß, diese sich isoliert fühlenden Menschen aus ihrer Isolie
rung herauszureißen, ihnen das Gefühl zu geben, trotz dieses Schicksals voll
wertige Menschen zu sein und sie in die Lage zu v·ersetzen, das Schicksal 
durch eigene Arbeit selbst zu meistern. Diesem Gedanken haben wir Rech
nung zu tragen. Darüber hinaus bin ich sogar der Auffassung, daß unsere 
Volkswirtschaft es sich gar nicht leisten kann, arbeitsfähige Menschen in 
der Ecke sitzen zu lassen. Wir haben ganz besonders in der nächsten Zu
kunft jede Hand nötig, die irgendwie in den Produktionsprozeß eingeg:iedert 
werden kann und wir haben jede Kraft nötig, die bereit ist, sich selbst zu 
helfen und sein Schicksal zu meistern und nicht auf die Hilfe anderer ange
wiesen zu sein. Es gibt nun eine ganze Reihe von Vorschriften und Geset
zen, die sich mit der Berufsfürsorge für diese oder jene Personenkreise be· 
fassen, die bestimmen, wer die Berufsausbildung und wer die Berufsver
mittlung durchzuführen hat und wer hinterher noch eine nachgehende Be-

- l:h -



rufsfürsarge betreiben soll. Ich bin zwar Leiter einer Hauptfürsorgestelle, und 
wenn ich das Wort Fürsorge ausspreche, dann denke ich immer daran, wie 
faßt der mir gegenüberstehende ratsuchende Mensch das Wort "Fürsorge" 
auf. Hat er nicht so das Gefühl, als wenn ich ihm etwas schenken will, für 
ihn sorgen will oder soll er nicht lieber das Gefühl haben, ich habe von 
dem Mann etwas zu fordern, nämlich zu fordern, daß er mir hilft, mein 
Leben zu meistern. Von diesem Standpunkt aus wollen wir einmal die Be
rufsfürsorge betrachten. Der § 6 der Reichsgrundsätze bestimmt, daß bei 
Blinden zum notwendigen Lebensbedarf Hilfe zur Erwerbsbefähigung oder 
zur Ausbildung für einen angemessenen Beruf gehört, d. h., daß neben der 
Schulausbildung auch eine ausreichende Berufsausbildung sicherzustellen ist, 
tUnd der § 9 Abs. 5 des Schwerbeschädigtengesetzes legt den Hauptfür
sargestellen ebenfalls die Verpflichtung auf, berufsfürsorgerische Maßnah
men zu ergreifen. Daneben gibt es für die Kriegsbeschädigten die §§ 25-
27 des Bundesversorgungsgesetzes, also eine Menge Paragraphen, die schon 
dem Betreffenden, der helfen soll, das nötige Rüstzeug geben. Vorausset
zung ist, daß die Mittel zur Verfügung gestellt werden und dafür zu sorgen, 
ist ja unsere Aufgabe. Wir sind es gewohnt gewesen, daß bisher der Blin
de, und ich darf mich jetzt ausschließlich auf diesen Personenkreis be
schränken, wie es ja auch der Titel meines Referates sagt, wir sind es ge
wohnt gewesen, daß der Blinde bisher in den üblichen handwerklichen Be
rufen wie Korbmacher, Bürstenmacher, Mattenflechter, ausgebildet worden 
ist. Wir haben es aber in den letzten 20, ich kann schon sagen, 25 Jahren 
erlebt, daß diese Berufe durch die Maschinenarbeit nicht mehr die Sicher
heit für die Existenz boten. Es mußten also neue Wege gegangen werden, 
um aus diesem Dilemma herauszukommen. Und ich darf hier mit Freuden 
feststellen, daß auch die Blinden bestrebt waren, nicht nur Korbmacher 
oder Bürstenmacher - damit nichts gegen den Beruf - zu sein, daß sie 
bestrebt waren, zu zeigen, daß sie auch in anderen Berufen leistungsfähig 
sind. Darüber hinaus haben wir die erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen, 
daß auch die Industrie der Auffassung ist, daß es eine ganze Reihe 1von 
Arbeitsplätzen gibt, die auch der Blinde besetzen kann. An den Telefonisten 
oder Stenotypisten hat man sich schon gewöhnt. Aber es gibt auch sonst 
noch Arbeitsplätze in der Industrie, die für Blinde geeignet sind. Es gilt, die 
Blinden für diese Arbeitsplätze vorzubereiten und den Arbeitgeber von der 
Möglichkeit des Einsatzes Blinder zu überzeugen. Hier hat der Blinde, der 
durch die Blindenschule gegangen ist und hier eine gewisse Grundausbildung 
erhalten hat, dessen Fähigkeiten im Laufe der Schulausbildung und in der 
sich daran anschließenden Berufsausbildung entwickelt werden konnten, ge
genüber seinen Schicksalsgefährten einen erheblichen Vorsprung. Deshalb 
ist die Ausbildung der Späterblindeten ein besonderes Problem. Es ist hier 
im Rahmen des Landschaftsverbandes in den beiden Blindenschulen der Ver
such gemacht, diesen Späterblindeten zu helfen und sie trotz aller Schwere 
noch einem Beruf und zwar einem Beruf, der ihren Fähigkeiten engepaßt 
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ist, zuzuführen. Die Landesfürsorgeverbände haben die Aufgabe, die Be
rufsausbildung der Blinden durchzuführen und nach dem Schwerbeschädig
tengesetz hat dann die Arbeitsverwaltung die Aufgabe, diese so berufs 
fähig gemachten Blinden in Arbeit zu vermitteln. Ich darf an dieser Stelle 
sagen, daß wir Hauptfürsorgestellen mit dieser Regelung des Schwerbe
schädigtengesetzes, die uns einen wesentlichen Teil unserer Fürsorgetät ig
keit entzogen hat, nicht ganz einverstanden waren. Wir waren der Auf
f,a•s,sung, daß dlie Stelle, die die Berufsausbildung durchgeführt hat und 
damit den Menschen und seine Einsatzfähigkeit am besten kennt, auch am 
ehesten geeignet ist, die Berufsvermittlung und auch hinterher die nachge
hende Berufsfürsorge am Arbeitsplatz ·durchzuführen. Wir hatten diese 
Bedenken, ich darf aber doch mit Befriedigung feststellen, daß die Zusam
menarbeit zwischen den Dienststellen der Arbeitsverwaltung und den Dienst
stellen der Hauptfürsorgestellen, den örtlichen Fürsorgestellen und dem Land
schaftsverband sich über Erwarten gut ausgewirkt hat. Wenn das Landes· 
arbeitsamt in einer jetzt herausgegebenen Statistik feststellt, daß im Kalen
derjahr 1954 = 18 800 Schwerbeschädigtenplätze besetzt worden sind 
und in dieser Zahl 213 Blinde enthalten sind, so zeugt das doch davon, daß 
auch die Arbeitsverwaltung sich die größte Mühe gegeben hat, jeden mög
lichen Arbeitsplatz zu besetzen. Daß mit diesem Ergebnis vielleicht die Ar
beitsverwaltung auch nicht ganz zufrieden ist, daß sie es lieber gesehen 
hätte, noch mehr Schwerbeschädigte zu vermitteln, daß wir vielleicht 
mit diesem Ergebnis auch nicht ganz zufrieden sind, ist eine Selbstverstä nd 
lichkeit. Ich darf aber hier feststellen, daß im Bereich des Landes Nordrhein
Westfalen die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der Arbeitsver
waltung, den Hauptfürsorgestellen und Landesfürsorgeverbänden sich doch 
außerordentlich gut angelassen hat und ich darf darauf hinweisen, daß w ir 
uns mindestens alle 4- 8 Wochen zu gemeinsamen Aussprachen über die 
uns bewegenden Probleme zusammensetzen. 

Es gibt natürlich auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung, der Berufsfür sorge 
für Blinde noch manches zu wünschen. Ich bin mir darüber im klaren, daß 
man gern eine einheitliche Betreuung des gesamten Personenkreises vor
nehmen würde. Ich denke an die Betreuung der Kriegsblinden gegenüber der 
der Zivilblinden. Wir haben ober in unserem Fürsorgewesen, in un se re r 
ganzen Betreuungsarbeit die klassische Dreiteilung: die Versorgung, die Ver
sicherung und die Fürsorge. Wir wollen hoffen, daß die Sozialreform eine 
gewisse Vereinfachung auf diesem Gebiete mit sich bringt. Ich da rf aber 
davor warnen, die Dinge von einem Personenkreis aus zu verallgemeine rn . 
Wir müssen uns vor Augen halten, daß es nicht nur die Gruppe der Zivil 
blinden ist, die Ansprüche an den Staat zu stellen hat. Ich darf Sie an die 
Zahlen erinnern, die von den G~örlosen genannt sind, von den Krüppel n, 
von den Körperbehinderten. Sie alle haben einen Anspruch auf Förde rung 
und Hilfe. Wir werden im Rahmen des neuen Körperbehindertengesetzes, 
das ja jetzt in Bearbeitung ist, uns noch mit mancher Zahl von behinderte n 
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Menschen zu beschäftigen haben. Wir als Fürsorgebeamte dürfen deshalb 
nicht nur eine Personengruppe sehen, sondern wir haben uns das gesamte 
Bild vor Augen zu führen. Trotzdem bin ich aber der Auffassung, daß eine 
gewisse Einheitlichkeit auf dem gesamten Gebiet der Berufsfürsorge für 
Blinde durchgeführt werden müßte. Es besteht aber jetzt die Möglichkeit, 
ganz klar und scharf zu trennen. Das erste Arbeitsgebiet ist die Schul- und 
Berufsausbildung. Für dieses Arbeitsgebiet geben die Reichsgrundsätze die 
nötige Grundlage. Diese Grundsätze richtig angewandt, dann wüßte ich 
nicht, wo noch ein Blinder ohne vernünftige Berufsausbildung bleibt. Wir 
haben uns jedenfalls im Bereich des Landesfürsorgeverbandes Westfalen 
- und ich darf das auch für meinen Kollegen vom Landesfürsorgeverband 
Nordrhein sagen - bemüht, die Ausbildung so gründlich wie möglich zu 
machen. Anschließend die Anschaffung der notwendigen Arbeitsgeräte, 
ich denke bei Stenotypisten an die Schreibmaschine, an die Stenomaschine, 
bei Telefonisten an die T astzeichen, die zum Telefonapparat gehören, evtl. 
sogar Umbau der Telefonanlage, um zunächst einmal die Voraussetzung 
für den Arbeitseinsatz zu schaffen. Bis zu diesem Punkte dürften in unserem 
Bereich keine Schwierigkeiten bestehen, da hier die Landesfürsorgeverbän
de eingegriffen haben. Nach der Berufsbefähigung kommt die Berufsver
mittlung, und hier kommt es auf das Zusammenarbeiten zwischen den Dienst
stellen der Arbeitsverwaltung und den Fürsorgestellen an. Ich betonte schon, 
daß in unserem Landesteil diese Zusammenarbeit fruchtbar gewesen ist. 
Mit der Beschaffung des Arbeitsplatzes allein ist es aber in den meisten 
Fällen nicht getan. Es gehört eine eingehende nachgehende Fürsorge dazu, 
damit sichergestellt wird, daß der einmal besetzte Arbeitsplatz auch gehal
ten wird, oder auch festgestellt wird, daß der Arbeitsplatz nicht geeignet 
ist. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, einen Arbeitsplatz zu finden und 
zu besetzen, sondern die gesamte Betreuungsarbeit muß darauf ausgerich
tet sein, den Arbeitsplatz zu finden, den der betreffende Mann oder die Frau 
den erlernten Fähigkeiten nach ausfüllen kann. Dann haben wir sowohl 
volkswirtschaftlich wie fürsorgerisch gesehen den richtigen Weg gefunden. 
Die Berufsbefähigung, die Berufsvermittlung und die nachgehende Berufs
fürsorge müssen die drei wichtigen Arbeitsgebiete der öffentlichen Fürsorge 
sein, um jeden richtig einzusetzen. Uns bei dieser Arbeit zu helfen, dazu sind 
Sie da. Sie als Organisation müssen psychologisch den Boden mit vorberei
ten helfen, müssen helfen, den betreffenden Schicksalskollegen aus seiner 
Isolierung herauszureißen, ihn aufgeschlossen machen für alles, was mit 
Arbeit zusammenhängt. Er soll nicht in der Ecke sitzen, das wollen Sie nicht 
und das wollen wir nicht. Diese gemeinsame Arbeit ergibt die richtige Be
rufsfürsorge für den Personenkreis, dem wir helfen wollen. 

Nachdem Herr Gerling Herrn Landesrat Alstede für seine ausführlichen, 
gründlichen und umfassenden Ausführungen gedankt hatte, ergriff Herr 
Direktor Meurer das Wort: 
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Ich glaube, daß die Ausführungen von Herrn Landesverwaltungsrat Holl 
wedel für viele von uns von großem Wert sind und daß es sehr wichtig ist, 
daß wir einmal die großen Zusammenhänge gehört haben'. In diesem Zu
sammenhang möchte ich aber sofort die Frage aufwerfen, wie die Zusam
menarbeit der örtlichen Blindenorganisationen mit den einzelnen Behörden 
ist. Sie ist nämlich sehr unterschiedlich. Im großen und ganzen darf ich sa
gen, ist sie gut, .aber leider w,ird diese Zusammenarbeit oft durch unsere 
Blinden gestört, wenn sie Einzelanträge ste llen. 

Herr Verwaltungsrat Hellwedel hat ein Problem besonders herausgestellt, 
und zwar die Erhoi'Ungs- und Gesundheitsfürso rge. Die Bezirksfürsorgever
bände sind gebeten worden, für uns auf diesem Gebiete etwas zu tun . 

Ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, daß bereits viele Bezirks
fürsorgeverhände erhebliche Mittel für die Erholungs- und Gesundheitsfür
sorge unserer Blinden bereitgestellt haben. So hat z . B. eine Stadt nicht we
niger als 15 Blinde in Erholung geschickt. 

Aus dem Referat von Herrn Landesrat Alstede wäre besonders hervorzu
heben, wie die Berufsausbi ldung und die Vermittlung abläuft. Herr Landesrat 
Al stede erwähnte, daß die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung 
gut sei. Auch wir haben uns früher sehr stark eingeschaltet, um die Gewiß
heit zu haben, daß möglichst viel Blinde einen guten Arbeitsplatz erhal
ten. Später wurde dieses jedoch von der Arbeitsverwaltung nicht mehr gerne 
gesehen. Ich glaube, daß man uns wieder mehr einschalten müßte, damit 
wir zu größeren Erfolgen in der Vermittlung unserer Blinden kommen. 

Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn Direktor Meurer übergab der 
1. Vorsitzende Herrn Dr'. Gottwald, dem l. Vorsitzenden des Deutschen 
Blindenverbandes e. V., cas Wort: 

Meine ·Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schicksalsgefährten! 

Ich danke den beiden Rednern recht herzlich für ihre Ausführungen. Sie 
sind in unserem Sinne positiv gewesen. Der erste hat besonders auf die Er
holungsfürsorge hingewiesen, die für uns außerordentlich wichtig ist. Ich habe 
mich gerade in den letzten Wochen mit den Statistiken der Invalidenversi
cherung befassen müssen, mit dem Problem der sogenannten Frühinvalidi
tät. Die Alte rsrente bekommt man ab 65 Jahren; wird man lnva!:Je, so 
bekommt man die Rente früher. Es ist statistisch festgestellt, daß 75% der 
Versicherten v.or dem 65. Lebensjahr die Invaliden- und Angestelltenrente 
bekommen- ganz allgemein bei den Versicherten-. 

Man wird also ganz allgemein dazu übergehen müssen, hier vorsorgliche 
Gesundheitsfürsorge zu pflegen, damit die Arbeitskraft länger erhalten 
bleibt. Wir wissen, daß der Nervenverschleiß in der beruflichen Tätigkeit bei 
uns Blinden wesentlich größer ist als bei den Sehenden. Umso notwendiger 

- 70-



ist bei uns eine vorsorgliche Gesundheitsfürsorge, eine Erholungsfürsorge, 
und wir sind den Stadtverwaltungen und den Bezirksfürsorgeverbänden 
dankbar, die hier schon nach den heutigen Vorschriften großzügig sind. 

A ' 
Aber ich glaube, daß w'ir in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, 
im Rahmen der Sozialreform uns ganz besonders mit diesem Problem be
fa-ssen müssen . Ich danke jedenfalls dem Redner, daß er diesen Punkt her
vorgehoben hat und daß er hier in Westfalen schon in die Prax!is umgesetzt 
wurde. 

Herrn Landesrat Alstede möchte ich besonders für den Geist, der aus sei

nen Ausführungen sprach, danken. 

Man kann Fürsorge so und so betreiben. Um die Jahrhundertwende, so 
klang im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für Fürsorge im ersten 
Referat an, sah man den Befürsorgten lediglich als ein Objekt an. Di€ Be
hörde war derjenige, der handelte, der Befürsorgte - also auch der Blinde 
- war lediglich das Objek•t. Dos ist in den letzten 50 Jahren anders gewor
den, und in dem heutigen Referat klang ganz besonders der Geist durch, 
daß hier nicht mehr Fürsorge gegenüber dem Fürsorgeobjekt steht, sondern 
doß wir beide, der Blinde und der Behördenvertreter, als gleiche Partner 
gegenüberstehen . Dafür möchte ich Herrn Landesrat Alstede ganz beson
ders danken . 

Ich weiß, daß dies in Wesffalen der allgemeine Geist ist. Ich weiß aber 
auch, daß es noch Fürsorgebehörden gibt, die diesen Geist noch nicht ganz 
erreicht haben. Darum sind wir denjenigen sehenden Freunden, die uns Ver
ständnis entgegenbringen, ganz besonders dankbar. 

Mit diesem herrschenden Geist hängt die Einstellung der Berufsfürsorge 
zusammen, daß wir nicht nur den Gesichtspunkt walten lassen, für den 
Blinden muß gesorgt werden, sondern daß wir gleichzeitig den Gesichts
punkt walten lassen und da rin erst die endgültige richtige Fürsorge sehen, 
nämlich den Gesi chtspunkt, da;ß der Blinde so eingesetzt werden kann, 
daß es für unsere Wirtschaft auch -s innvo ll ist. 

'Es 'klang an, und das ist auch unsere Auffassung, ehe fremdländische Ar
beiter nach Deutschland geholt werden, muß jeder Schwerbeschädigte so 
ausgebildet und so eingesetzt sein, daß er nicht nur einen Arbeitsplatz, 
sondern, wie Herr Alstede ganz richtig hervorhob, daß er sainen Arbeits
platz hat. 

Nachdem noch von einigen Sprechern der Bezirksgruppen auf die mangel
hafte Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern hingewiesen wurde, nahm 
Herr Sons vom Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, zu den 
angeschnittenen Problemen Stellung. 
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Meine Damen und Herren ! 

Es überrascht mich eigentlich, ein Mißverständni s hier im Hause festzustel
len. Ich möchte Herrn Meurer auf die Tagung im Juli des vergangenen Jah· 
res hinweisen, bei der wir sehr eingehend die Blindenfürsorgefrage behan
delt haben und wo wir auch Gelegenheit hatten, uns über die Frage der' 
Blindenbildung zu unterhalten. Wir würden unsere Arbeit sehr leicht nehmen, 
wenn wir gerade bei diesem Personenkreis auf die Mitwirkung der Organi
sationsvertreter verzichten wollten. Das Landesarbeitsamt wünscht se lbst
verständlich, daß auf der unteren Ebene bei den Arbeitsämtern der stän
dige Kontakt vorhanden ist, und daß die Empfehlungen, die sie machen 
können, auch in geeigneter Weise von den Schwerbeschädigtenvermittlern 
verwertet werden und daß eine enge Zusammenarbeit für die Förde rung der 
beruflichen Versorgung der Blinden erfolgt. Auf der Ebene des Landesar
beitsamtes meine ich, hätten wir wohl nach allen Seiten hin den nötigen 
Kontakt und ich bin überrascht, daß von Einzelnen Ihrer Bezirksgruppen Fest
stellungen getroffen werden, wonach die Zusammenarbeit nicht in der ge
wünschten Weise geschieht. Ich möchte hierzu sagen, daß wir am 1. 4. ds. 
Js. die Berufsfürsorge wieder intensiviert haben und die ehemaligen Be
rufsfürsorger, die die speziell zeitraubende und besonders berufsfürsorge
rische Aufgabe der Schwerbeschädigten, darunter also auch der Blin
den, bearbeiten, eigens zu diesem Zwecke zusammengerufen haben. Wir 
wissen, daß wir die Arbeit noch mehr intensivieren müssen. Wir wissen, 
daß wir, wie Herr Alstede schon sagte, weder von der einen noch von der 
anderen Seite jemals mit einem Ergebnis zufrieden sein können und wollen, 
solange nicht jeder seinen richtigen Arbeitsplatz gefunden hat. Ich darf 
Ihnen sagen, daß dieser Gesichtspunkt seit 1948 bei der Schwerbeschädig
tenvermittlung in Nordrhein-Westfalen bei der Arbeitsverwaltung im Vor
dergrund gestanden hat. Derjenige, der in der Arbeitsfü rso rge mitgearbei
tet hat, weiß, wie wichtig, wie intensiv und wie andauernd diese Arbeit 
vor sich gehen muß, bevor e·s zu einem Erfolg, und zwar ,zu einem ab
schließenden Erfolg kommt. 

Dahinter kann durch die persönliche Entwicklung des Blinden oder auch 
durch günstige Umstände, die sich auf dem Arbeitsmarkt zeigen, eine Um
schulung erfolgen und sie soll erfolgen, weil wir ja das Ziel anstreben, den 
Blinden auf den richtigen Arbeitsplatz zu bringen. Und wenn Sie persönlich 
,Schwierigkeiten haben, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, 
so ist Ihnen der Weg zu uns durch Brief oder über Ihre Organisation nicht 
verschlossen . Wir sind immer für Sie da . 

Im Anschluß an die Diskussion zu den beiden voraufgegangenen Referaten 
übergab Herr Gerling Herrn Lande!.oberinspektor Hengstebeck das Wort 
zu seinem Referat 

Der Blinde und die Sozialversicherung 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Auftrag, den ich erhielt, über Blindheit und Invalidität zu sprechen, ist 
zwar sehr ehrenvoll, ich möchte aber doch sagen, daß diese Aufgabe nicht 
sehr einfach ist. Selbst die Versicherungsträger, also die Landesversiche
rungsanstalten und auch die Sozialgerichte haben es hier, gerade bei der 
Entscheidung, ob einem Blinden die Rente zuerkannt oder aberkannt werden 
soll, nicht sehr einfach, und wir dürfen wohl die Hoffnung hegen, daß das 
Bundessozialgericht, das ja vor einigen Tagen Gott sei Dank seine Tätigkeit 
aufgenommen hat, in aller Kürze auch diesen Fragenkomplex behandeln und 
dann den gordischen Knoten lösen wird. Ich glaube aber auch, daß selbst 
das Bundessozialgericht sich sehr eingehend mit dieser komplizierten Frage 
befassen muß. 

Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der Blindheit ist ein Problem, 
dessen Tragweite eigentlich nur der ermessen kann, der sich vielleicht erst
malig mit diesem Problem zu beschäftigen hat, um in Vertretung eines Blin
den vor dem Sozialgericht aufzutreten, wobei er schlechthin die Blinden, 
und zwar die Jugendblinden und die Spätblinden auch in diesem Einzelfall 
indirekt zu vertreten hat. Hierbei wird er zweifellos feststellen, wenn er 
daran geht, Schriftsätze zu entwerfen, daß er sich allzu leicht in Wider' 
sprüche ver~ickelt, die ihm von dem Sozialrichter doch dahingehend aus
gelegt werden könnten, daß er sagt, ja, wenn Sie so argumentieren, dann 
müssen Sie aber auch zugeben, daß auf der anderen Seite das und das der 
Fall ist, und das will dann der Bet reffende nicht. Und worau,f ist das zu
rückzuführen? Einfach auf die Tatsache, daß wir einerseits die Versiche
rungsfähigkeit eines Blinden bejahen und auf der anderen Seite, wenn einem 
Blinden die Rente entzogen wird, dafür eintreten, daß ihm diese Rente wie
de~gewährt wird oder daß sie ihm überhaupt erhalten bleibt. Wir dürfen! 
hierbei nicht übersehen, und zwar rein aus unserer gefühlsmäßigen Einstel
lung, dati man diese Sache nicht nach dem Gefühl behandeln und bearbei
ten kann, sondern daß ja gesetzliche Bestimmungen da sind, die zu beachten 
sind, und zwar gesetzliche Bestimmungen, die wollen, daß jeder gleich vor 
dem Gesetz behandelt wird. Es sind die Bestimungen, die die Versicherungs
fähigkeit auf der einen Seite und di: Invalidität auf der anderen Seite be
handeln. 

Die gerechte Behandlung dieser Frage, also ob ich einem Blinden die Rente 
entziehen kann oder ob ich den Standpunkt vertreten muß, daß der Blinde 
versicherungsfähig und damit in der Lage ist, Beiträge zu leisten, um dann 
später in den Besitz einer Rente zu kommen, setzt großes soziales Ver
ständnis der verantwortlichen, in der Sozialversicherung tätigen Beamten, 
aber auch der Sozialgerichte voraus und nicht zuletzt ein großes Maß an 
Einfühlungsvermögen. Es läßt sich eben keine Norm aufstellen, und das kann 
auch nicht Sinn meiner Ausführungen sein. Außerdem würde man mir sa
gen, dafür sind Sie nicht kompetent, dafür sind wir von der Landesversi-
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cherung zuständig und die Sozialgerichte. Ich will aber trotzdem versuch:=n, 
Ihnen in kurzen Zügen die augenblicklich überwiegend herrschende Ansicht 
zu der Frage der Blindheit und lnvalidötät auseinander zu legen. 

Gehen wir doch zunächst von folgenden Tatsachen aus, womit ich Ihnen 
nichts Neues sage. Herr Landesrat Alstede hat es in sehr deutlicher Form 
gesagt, der Blinde kann und will arbeiten; er will gleichberechtigtes Mit
glied der menschlichen Gesellschaft sein, sagte Herr Landesverwaltungsrat 
Hollwedel. Ein großer Teil auch von Ihnen, die hier versammelt sind, steht 
in Arbeit und wird nach Tariflohn bezahlt. Auf der anderen Seite aber ist 
der Blinde schwerbeschädigt, und zwar im allgemeinen 100 %. Nach § 1 
des Schwerbeschädigtengesetzes sind nämlich auch Schwerbeschädigte: 
Deutsche, die von Geburt an blind sind oder das Augenlicht verloren haben 
oder deren Sehkraft so gering ist, daß sie sich in einer ihnen nicht vertrauter. 
Umwelt allein ohne fremde Hilfe nicht zurechtfinden können. Blinde sind also 
schwerbeschädigt, und zwar sowohl in der Großstadt als ouch auf dem 
Lande, im Münsterland wie im Ruhrgebiet. Nun könnte aber für den Unein
geweihten die Vermutung naheliegen, daß der Blinde, der ja schwerbeschä
digt ist, auch automatisch invalide oder berufsunfähig ist. Wer das aber 
generell bejaht, muß konsequenterweise auch verneinen, daß der Blinde ver
sicherungsfähig ist, d. h., daß der Blinde, wenn er arbeitet sogar versiche
rungspflichtig ist und Beiträge rechtswirksam entrichten kann, um später ein
mal in den Genuß einer Invaliden- oder Angestelltenrente oder auch Knopp
schaftsrente zu kommen. Das müßte er also verneinen. Aber das wol·len 
Sie doch nicht und das können Sie doch auch nicht wollen. 

Wenden wir uns zunächst einmal einem Jugendblinden zu, der seine Schul
ausbildung in einer Blindenschule erhält, anschließend z. B. als Industriear
beiter ausgebildet und dann in die Industrie vermitte lt wird. Er erhält seinen 
Lohn entsprechend seiner Arbeit wie der Sehende. 

Selbstverständlich wird dieser Jugendblinde von seinem Arbeitgeber sozial
versichert. Es werden also rechtswirksam Beiträge zur Invalidenversiche
rung gezah lt mit der Maßgabe, daß er nach 5-jähriger Wartezeit, für die 
rechtswirksam Beitragsmarken geklebt wurden, Anspruch auf Invalidenrente 
hätte, wenn er invalide wird. Ich kenne die Ansicht von vielen Blinden, die 
glauben, daß sie nun nach Ablauf dieser Wartezeit von 5 Jcihren einen An
trag auf Rente stellen und Rente beziehen können. Den Antrag können sie 
stellen. Aber sie werden dann keine Rente bekommen. Diese Ansicht wird 
weder von den Versicherungsträgern noch von den Sozialgerichten geteilt, 
daß der Blinde nach 5-jähriger Wartezeit automatisch eine .Rente bekommen 
könnte. Sie kann auch nicht von Ihnen geteilt werden. Wenn nämlich ein 
Blinder 5 Jahre lang versicherungsfähig war und damit nicht invalide, kann 
er nicht über Nacht genau nach Ablauf der Wartezeit, versicherungsunfähig 
und damit invalide werden, wenn nichts Besonderes eingetreten ist, d. h. 
daß er wirklich invalide geworden ist. 
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Wer ist nun invalide oder berufsunfähig? Lassen Sie mich kurz die hierfür 
in Frage kommenden Paragraphen der Reichsversicherungsordnung und des 
Angestelltenversicherungsgesetzes zitieren. 

Nach§ 1254 der Reichsversicherungsordnung gilt der Versicherte als invalide, 
der infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner 
körperlichen oder geistigen Kräfte nicht imstande ist, durch eine Tätigkeit, 
die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm unter billiger Berück
sichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes zugemutet wer
den kann, die Hälfte dessen zu erwerben, was körperlich und geistig ge· 
sunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend 
durch Arbeit zu verdienen pflegen. Oder wie es im § 27 des -Angestellten· 
Versicherungsgesetzes heißt, als berufsunfähig gilt der Versicherte, dessen 
Arbeitsfähigkeit infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwä
che seiner körperlichen oder geistigen Kräfte auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Versicherten von ähn
licher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabge
sunken ist. Dasselbe gilt auch bezüglich der Berufsunfähigkeit in der Knopp
schaftsversicherung nach § 35 des Reichsknappschaftsgesetzes nur mit dem' 
Unterschied, daß sich diese Berufsunfähigkeit auf den erlernten Beruf er
streckt. Wenn Sie diese Bestimmungen hören, werden Sie auch schon ganz 
klar den Unterschied zwischen Invalidität und Berufsunfähigkeit auf der 
einen Seite und der Schwerbeschädigteneigenschaft auf der anderen Seite 
erkennen. 

Die Schwerbeschädigteneigenschaft kann man feststellen, indem man aus
geht von dem, was vor dem Schwerbeschädigtwerden war, indem man di~
sen Punkt als 100 annimmt un I dann jetzt auch unter Berücksichtigung der 
Beschädigung in Prozenten ausdrücken kann, wie hoch der Betreffende 
schwerbeschädigt ist. Aber darauf kommt es hier nicht an, sondern hier ist 
nur festzustellen, ob der Betreffende noch in der Lage ist, die Hälfte dessen 
zu erwerben, was ein Gesunder in derselben Gegend zu verdienen pflegt. 
Wenn wir uns diese Begriffe also einmal genau ansehen und uns wieder dem 
jugendb:inden Industriearbeiter von vorhin zuwenden, dann ist es allerdings 
auch möglich, daß er tatsächlich invalide wird. Ich glaube, ich gehe hier 
etwas gewagt vor, und trotzdem trage ich es vor, selbst, wenn sich die 
Ansicht der Landesversicherungsanstalt und auch der Sozialrichter hier nicht 
mit meiner Ansicht decken würde, daß er also tatsächlich invalide wird, 
wenn sein Vater, sagen wir mal hier aus der Industriegegend ins flache 
Münsterland an einen kleinen Ort versetzt wird und der Blinde, der diesen 
Wohnungswechsel mitmacht, nun nicht mehr in der Lage ist, einer Industrie
tätigkeit nachzugehen und damit die Hälfte dessen zu erwerben, was kör
perlich und geistig gesunde Personen mit ähnlicher Ausbildung in der be
treffenden Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen. Ich betone hier noch
mals tousdrücklich, daß dies möglich ist. Aber bei der uneinheitlichen Hand-
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habung der Begriffe könnte auch hier anders entschieden werden. Sie sehen 
also, Normen kann ich hier nicht aufstellen. Die Entscheidungen, die dort zu 
treffen sind, sind von verschiedenen Mome nten beeinflußt, und ich würde 
jedenfalls in diesem Fall hier, wenn der Industriearbeiter ins flache Münster
land umsiedelt, wo weit und breit keine Industrie wäre und ein Rentenan
trag abgelehnt würde, vom Verein aus dafür eintreten, daß wir den Fall vor 
dem Sozialgericht vertreten. Die Möglichkeit, nun Arbeit zu finden und die 
gesetzliche Lohnhälfte zu verdienen, braucht der Blinde meiner Ansicht nach 
nicht etwa dadurch zu suchen, daß er entweder dort bleibt, wo er war, also 
meintwegen hier im Industriegebiet und den Vater ins Münsterland ziehen 
läßt, oder, nachdem er festgestellt hat, daß im Münsterland keine Mög
lichkeit besteht, als Industriearbeiter zu arbeiten, dann wieder in eine Indu
striegegend zieht, was ja für einen Blinden doch immerhin mit größten 
Schwierigkeiten verbunden ist. Ich erinnere nur an die Wohnungsverhältnisse, 
und auch die Wohnungsverhältnisse spielen bei der Beurteilung, ob einer 
Invalide ist oder nicht, eine sehr große Rolle . Der Invaliditätsbegriff muß 
also auf seine Anwendbarkeit in jedem Einzelfalle sehr sorgfä lti g geprüft 
werden. 

Halten wir fest aus dem Gesagten, daß der Blinde, der einer Arbeit nach
geht und mehr als die gesetzliche Lohnhälfte verdient, versicherungsf eilig, 
versicherungspflichtig und nicht invalide ist, weil er eben beruflich tätig ist 
und auch damit unter Beweis stellt, daß er berufsfähig ist, mithin erst dann 
die Rente beanspruchen kann, wenn er nicht in der Lage ist, und zwar nicht 
in -der Lage ist im weitesten Umfange, mindestens die gesetzliche Lohn
hälfte zu erreichen. Blindheit bedeutet also nicht schlechthin invalide sein. 
Wie sieht es aber nun bei einem Spätblinden aus? Ein mitten im Leben Ste
hender erblindet plötzlich. Selbs1verständlich kann er den ihm lieb gewor
denen Beruf z. B. als leitender Angestellter nicht mehr ausüben. Er ist auch 
nicht in der Lage, in einem anderen Beruf die gesetzliche Lohnhälfte zu er
reichen, weil er ja blind ist. Jahrelang hat er Beiträge zur Angestelltenver
sicherung gezahlt und erhält selbstverständlich mit der Erblindung und auf 
Grund seiner Erblindung, die die Berufsunfähigkeit in diesem Falle begrün
det, Ruhegeld aus der Angestelltenversicherung. Nach einer harten und 
schweren Zeit, die er dazu braucht, mit dem schweren Schicksalssch lag fer
tig zu werden, wird der Betreffende als Stenotypist umge schu lt und erhält 
auch bald eine Anstellung in einer großen Verwaltung als Stenotypist. Er 
verdient gut, wenn auch längst nicht das, was er vorher als leitender An
gestellter verdient hat. Nach etwa 3 Jahren erhält er von der Angestellten
versicherung einen Bescheid folgenden Wortlauts : "Durch Ihre Blindheit sind 
Sie in Ihrer Erwerbsfähigkeit weitestgehend beeinträchtigt, jedoch haben Sie 
sich im Laufe der Zeit die Fähigkeit erworben, als Stenotypist die für Sie 
maßgebliche Lohnhälfte zu verdienen. Das Ruhegeld muß nach den gesetz
lichen Bestimmungen entzogen werden. Durch die Entziehung des Ruhegel
des ist Ihnen die Möglichkeit gegeben, weiterhin Beiträge zur Angestellten-
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Versicherung zu entrichten und dadurch bei späterer Berufsunfähigkeit ein 
höheres Ruhegeld zu erhalten." Nach § 1293 der Reichsversicherungsordnung 
in Verbindung mit § 42 des Angestelltenversicherungsgesetzes wird nämlich 
die Rente entzogen, wenn der zum Bezug der Rente Berechtigte infolge we
sentlicher Anderung in seinen Verhältnissen nicht mehr invalide oder berufs
unfähig ist, d . h. also, wenn er wieder in die Lage versetzt ist, mindestens 
die gesetzliche Lohnhälfte zu erreichen. Die Ansichten darüber, ob im vor
liegenden Fall die Rente zu Recht entzogen wurde, gehen in der Recht
sprechung völlig auseinander. Die einen Gerichte führen in ihren Urteilen 
z. B. aus: "Es trifft zwar zu, daß der Blinde grundsätzlich nicht berufsun
fähig ist, der für einen Blindenberuf sachgemäß ausgebildet worden ist. 
!Zwar ist bei der Beurteilung der Frage, ob Berufsunfähigkeit noch vorliegt, 
die Tatsache einer Arbeitsaufnahme ein wesentliches Beweismittel. Wenn 
die Mindestverdienstgrenze nicht unwesentlich überschritten wird, ist die 
Vermutung begründet, daß Erwerbsunfähigkeit nicht mehr vorliegt. Als Maß
stab für d ie Berechnung der Lohnhälfte ist von dem Beruf auszugehen, auf 
Grund dessen der Versicherte vor der Ruhegeldbewilligung versichert war 
und den er bei ·ungeschwächter Arbeitskraft damal s ausgeübt hat. Die Hälf
te des früheren Verdienste s muß in der neuen Tätigkeit erreicht werden, 
um Erwerbsfähigkeit vermuten zu können. Unerheblich ist es, welchen Ver
dienst der Versicherte auf Grund seiner Ausbildung in seiner früheren Lauf
bahn hätte erreichen können." Es ist also auszugehen nach dem Wortlaut 
dieses Urteils von dem Gehalt, was der Angestellte vor seiner Erblindung 
hatte. Und dieser erwähnte blinde Stenotypist überschreitet tatsächlich die 
gesetzliche Lohnhälfte. Man müßte also jetzt annehmen, daß das Gericht 
die Entziehung der Rente für gerechtfertigt gehalten hätte, 1und dennoch 
kommt es zu folgendem Ergebnis: "Aus dem Schreiben der Verwaltung X 
und den glaubhaften Angaben des Klägers ergibt sich aber, daß der Kläger 
die ihm al s Stenotypisten obliegenden Arbeiten nur mit Hilfe blindentechni
scher Mittel und der Unterstützung seiner Mitarbeiter ausführen kann . Hinzu 
kommt, daß der Kläger auf Grund des Schwerbeschädigtengesetzes einge
stellt worden ist. Bei dieser Sachlage ist das Gericht zu dem Ergebnis ge
langt, daß der Kläger zwp.r in der Lage ist, al s Stenotypist die gesetzliche 
Lohnhälfte zu verdienen, daß er aber nicht als fähig erachtet werden kann, 
in seiner Berufsgruppe a llgemein die Hälfte dessen zu erwerben, was e in 
Gesunder verdienen kann, da für ihn im wesentlichen nur das Maschinen
schreiben unmittelbar nach Diktat in Frage kommt. Die Entziehung des Ruhe
geldes war daher nicht gerechtfertigt." Wie ich schon ausführte, ist das die 
Ansicht der Gerichte, wie wir sie z. Zt. kennen. Die überwiegende Auffas
sung der Gerichte lassen Sie mich etwa grob wie folgt zusammenfassen: 
"Die Frage, ob ein Blinder erwerbsunfähig ist, kann nicht allgemein bejaht 
werden, vielmehr ist stets nach Lage des Einzelfalles zu prüfen, ob Erwerbs
fähigkeit anzunehmen ist oder nicht. Für ihre Beurteilung ist maßgebend, ob 
und inwieweit ein des Augenl ichts Beraubter infolge seines sonstigen körper-
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Iichen und geistigen Zustandes unter Benutzung der auf dem ganzen Wirt
schaftsgebiet vorhandenen, seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden 
Arbeitsgelegenheiten und der ihm wegen seines Leidens gewährten Hilfen, 
in der Lage ist, durch nutzbringende Arbeit angemessenes Einkommen zu 
erzielen. Gewiß wird in vielen Fällen ein Blinder nicht mehr fähig sein, auf 
dem allgemeinen Arbeitsfeld eine solche Arbeit zu verrichten, die ihn dau
ernd befähigt, wenigstens die übliche Lohnhälfte zu verdienen. Aber aus
nahmslos kann dieser Satz nicht gelten. Es ist sehr wohl denkbar, daß ein 
Blinder durch angeborene besondere Fähigkeiten, durch Umschulung oder 
auf sonstige Weise in den Stand gesetzt ist, sich durch geeignete Arbeit se i
nen Lebensunterhalt zu verdienen, ·Und zwar nicht nur durch die Gewöhnung 
an die Beschäftigungsverhältnisse bei einem bestimmten Arbeitgeber, son
dern auch auf dem allgemeinen Arbeitsfeld. Wollte man einen gegenteili
gen Standpunkt vertreten, dann wäre nach dem früheren Recht jeder blinde 
Arbeiter von der Mitgliedschaft in der Sozialversicherung ausgesch lossen 
gewesen, wogegen sich die Blind:n se lbst immer energisch gewehrt haben. 
Der Umstand, daß Blinde unter das Schwerbeschädigtengesetz fallen, ist 
für die hier zu entscheidende Frage ohne Bedeutung." in diesem Zusammen
hang wird dann noch in dem Urteil weiter au sgeführt, daß es an sich eine 
Selbstvers1ändlichkeit ist, daß der Arbeitgeber dem Schwerbeschädigten 
die notwendigen Hilfen gibt und ihn damit dann zu den Sehenden in ein 
Gleichgewichtsverhältnis bringt. Das Letzte, was ich Ihnen hier ausgeführt 
habe, ist tatsächlich die überwiegende Rechts sprechung. Man geht also im 
wesentlichen doch von der Tatsache aus, daß der Blinde in der Lage ist, die 
gesetzliche Lohnhälfte zu verdienen . Der späterblindete Stenotypist verdient 
sie tatsächlich, und damit ist der Blinde nicht mehr berufsunfähig oder in
vaiide. Würde man nämlich, was ich schon vorweg gesagt habe, hier sa
gen, der Blinde ist berufsunfähig, dann muß man ouch konsequenterwei se 
sagen, wenn der Blinde von der Blindenschule kommt, als Stenotypist mei
netwegen und in Arbeit steht und mehr als die gesetzliche Lohnhälfte ver
dient, Du bist versicherungsunfähig, Du hast riicht das Recht, Beiträge zu 
zahlen und kannst später keine Rente bekommen. Dann würde es also so 
sein, daß wir in Zukunft bis auf den Spätblinden keinen versicherungspflich
tigen oder versicherten Blinden mehr haben. Der Jugendblinde w ürde sich 
also überhaupt nicht mehr versichern können. 

Lassen Sie mich nun zum Abschluß noch folgendes zusammenfassend sagen: 
Die Beurteilung, ob ein Blinder invalide oder berufsunfähig ist, hängt nicht 
nur von der ärztlichen Einstufung des Blinden, sondern ebenso sehr, wie ich 
schon ausgeführt habe, von sehr vielen anderen Fragen, wie Art der bi s
herigen Tätigkeit, Lebensalter, Erblindungsalter, körperlicher und seelische r 
Verfassung, den besonderen Verhältnissen am Arbeitsplatz, ja selbst fami
lären- und Wohnverhältnissen ab. Es muß auch grundsätzlich zwischen Früh
und Spätblinden unterschieden werden, .wobei der Frühblinde nach seiner 
Ausbildung in irgendeinem Beruf versicherungs'fähig ist und der Spätblinde 
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mit seiner Erblindung zunächst einmal Invalide wird. Ob ihm später die Ren
te entzogen werden kann, hängt davon ab, ob er auf Grund seiner Kennt
nisse und Fähigkeiten oder Umschulung wieder imstande ist, auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt die gesetzliche Lohnhälfte durch Arbeit zu verdienen. 
Es genügt nicht, daß ,er nur bei einem bestimmten Arbeitgeber und unter 
besonderer Rücksichtnahme arbeiten kann. Der Lohn muß der tatsächlichen 
Leistung entsprechen und darf nicht nur aus besonderem Wohlwollen des Ar
beitgebers gewährt werden. 

Es ist ferner zu berücksichtigen, in welchem Lebensalter die Umstellung auf 
den neuen Beruf stattgefunden hat, woraus Schlüsse gezogen werden kön
nen, ob der Beruf auch voll ausgefüllt wird. Aus diesem Grunde hat auch 
der Verband deutscher Rentenversicherungsträger seinen Verbandsmitglie
dern 1952 empfohlen, nicht nur die Entziehung der Renten Blinder als Spezial
gebiet in einer Hand zusammenzufassen, sondern auch im übrigen nur dann 
die Rentenentziehung in Betracht zu ziehen, wenn der Blinde gesund ist und 
in Arbeit steht und vor Vollendung des 30. Lebensjahres umgeschult wurde, 
d. h. nun aber nicht, daß einem Bli'nden nach Vollendung des 30. Lebens
jahres die Rente grundsätzlich nicht entzogen werden kann, wie ~ie bitte 
meinen Ausführungen auch entnehmen wollen. 

Wenn in Westfalen den .Blinden di!e Rente nur in sehr wenigen Fällen ent
zogen wurde, so glaube ich, daß man daraus folgern darf, daß die Lan
desversicherungsanstalt Westfalen mit großem sozialen Verständnis, ober 
auch mit gutem Einfühlungsvermögen die Prüfung, ob einer noch invalide 
oder berufsunfähig ist, vorgenommen hat, was Sile auch bitte daraus er
sehen wollen, daß die Landesversicherungsanstalt von Westfalen bei der 
Prüfung und vor der Entscheidung über die Rentenentziehung engstens mit 
dem Landesfürsorgeverband und dieser wiederum mit dem Westfälischen 
Blindenverein e. V. zusammenarbeitet. 

Wir wollen hoffen und wünschen, daß eine fortschrittliche Ausbildung in den 
Blindenschulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die Vermittlung 
durch die Arbeitsverwaltung, die Berufsfürsorge durch die Hauptfürsarge
stellen und den Landesfürsorgeverband und auf örtlicher Ebene durch die Be
zirksfürsorgeverbände und nicht zuletzt die Einstellung der Industrie und Ver
waltung zur Beschäftigung der Blinden weiterhin mit dazu beitragen werden, 
daß der Blinde wie bisher unter Beweis stellen kann, daß er nicht invalide 
oder berufsunfähig schlechthin ist; denn der Blinde kann und will arbeiten. 
Deshalb sollte man dem Spätblinden auch nicht leichtfertig oder vorzeitig 
die Rente entziehen und ihn nicht mutlos machen, die Schwere seines Schick
sals zu ertragen und ihm nicht den Anreiz nehmen, endgültig wieder in das 
Berufsleben zurückzukehren, um damit den Weg aus der Vereinsamung zu 
finden. Arbeit ist das Licht der Blinden. 
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Nachdem Herr Gerling Herrn Hengstebeck für seine Ausführungen gedankt 

hatte, nahm Herr Dr. Gottwald zu die sem Referat Ste llung. 

Dr. Gottwald spricht (1. v. Ihm Blindenoberlehrer Gerllng l 

Meine Damen und Herren, liebe Kameraden! 

Herr Hengstebeck hat die augenblickliche Gesetzeslage und d ie augenb lick 
liche Lage in un serer Rechtsprechung in diesem Problem sehr ri chtig dar
gestellt. Wir können ihm für die Klarheit und Gründlichkeit seiner Ausfüh 
rungen nur dankbar sein. Wenn Herr Hengstebeck aber meint, daß das Bun 
dessozialgericht den gordischen Knoten durch ein demnächst zu erfolgendes 
Urteil durchhauen wird, so bin ich anderer Meinung. Nach meiner Auffass ung 
ist das nach dem augenblicklichen Gesetz überhaupt nicht möglich, zu eine r 
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Lösung zu kommen, die sowohl die Interessen der Früherblindeten, die sich 
versichern wollen, als auch die Interessen der Späterblindeten, die als Se
hende Beiträge gezahlt haben und nun eine Rente wünschen, daß beider In
teressen gleichzeitig berücksichtigt werden können; denn die Schwieriskeit 
liegt im Gesetz. 

Das Gesetz ist viele Jahrzehnte alt. Es stammt aus einer Zeit, in der man 
noch nicht daran gedacht hat, daß der Blinde und der sonst Schwerbeschä
digte berufstätig sein können, und es stammt aus einer Zeit, in der man ge
dacht hat, daß die Invalidenrente und die Angestelltenrente fürs Alter und 
für die Invalidität etwas Zusätzliches sein sollten, zu dem, was man sonst 
hat. Inzwischen haben sich die Dinge wesentlich geändert. Heute ist die 
Rente meist die wirtschaftliche Grundlage. Und darüberhinaus sind heute 
die Blinden, wenn sie ansonsten gesund sind, berufstätig. Sie können in den 
Berufen, in denen sie ~ingesetzt werden das gleiche wie der Sehende 
leisten. Die Schwierigkeit liegt im Gesetz, und zwar in folgendem: Wenn 
wir den Jugendblinden versichern wollen, dann müssen wir sagen, er ist nicht 
Invalide. Wenn der Späterblindete, der wieder berufstätig ist, eine Rente 
bekommen soll, dann müssen wir sagen, er ist Invalide. Da wir nun .nicht 
einmal sagen können, der Blinde ist grundsätzlich Invalide und andererseits, 
der Blinde ist grundsätzlich nicht Invalide, somit können wir also zu einem 
befriedigendem Ergebnis auf Grund des gegebenen Gesetzes nicht kommen. 
Die Rechtssprechung hat sich geholfen, indem sie bei den Jugendlichen sagt, 
grundsätzlich bist du nicht Invalide, du kannst dich also versichern, und in
dem sie bei den Späterblindeten, die als Sehende Beiträge gezahlt haben, 
sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Das ist das Äußerste, was wir beim 
gegenwärtigen Gesetz erwarten können. 

Es gibt Möglichkeiten, hier zu einer vernünftigen Regelung zu kommen. Für 
uns kommt es zunächst darauf an: Was haben wir als Blindenorganisation 
zu fordern? Ist es berechtigt, für den Jugendblinden die Versicherungsmög
lichkeit und für den Späterblindeten, der dann wieder berufstätig ist, die 
Rente zu fordern? Mit dieser Frage muß sich unsere Blindenorganisation be
fassen . Der Deutsche Blindenverband hat schon in den ersten Maitagen zu 
einer Verwaltungsratsitzung nach Timmendorfer Strand einberufen, wo die
ses Problem an erster Stelle stehen wird. Auch die Vertreter des West
fälischen Blindenvereins werden dabei sein. Es ist ganz klar für uns, daß 
wir die Versicherungspflicht des Jugendblinden fordern müssen. Es ist für 
mich persönlich aber auch klar, daß wir die Rente für den Späterblin.deten 
fordern müs~en, und zwar ·aus folgenden Gründen: Er kann zwar·, wenn 
er richtig eingesetzt wird, in diesem betreffenden Beruf Hundertprozentig.es 
leisten. Er ist aber in den Berufsmöglichkeiten weitgehend eingeschränkt 
gegenüber jedem Sehenden. Für uns stehen nur ganz wenige Berufe offen. 
Weiterhin kommt bei einem Späterblindeten hinzu, daß ihm die Aufstiegs
möglichkeiten in den meisten Fällen verbaut sind. Auch das muß berücksich-
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tigt werden. Weiterhin muß berücksichtigt werden, daß gerade der Spät
erblindete ein ungewöhliches Ausmaß an Tatkraft an den Tag legt, wenn 
es ihm gelingt, sich nach dem schweren Schicksalsschlag noch so einzu
gewöhnen und umzuschulen, daß er Vollwertiges - wie ein Sehender -
leisten kann. Man sollte nicht den Blinden, · der arbeitet, damit bestrafen, 
daß man ihm die Rente entzieht. 

Ich habe Ihnen aufgezeigt, daß das geltende Gesetz, weil es aus einer frü
heren Zeit stammt, für unsere heutigen Bedürfnisse nicht mehr paßt. Ich 
habe Ihnen weiter aufgezeigt, daß wir im Rahmen der Sozialreform dafür 
sorgen müssen, daß eine Regelung herauskommt, die den gesamten Be
langen unserer blinden Kameraden gerecht wird, und zwar sowohl den Früh
erblindeten als auch den Späterblindeten. Es kommt jetzt darauf an, unsere 
Organisation so einzusetzen, daß !Unsere Stimme bei den betreffenden 
Körperschaften, die darüber zu entscheiden haben, gehört wird. 

Herr Gerling dankte Herrn Dr. Gottwald und stellte anerkennend fest, daß 
vom Deutschen Blindenverband e . V. aus Vorkehrungen getroffen seien für 
die Zukunft, um Unheil zu verhüt~n . 

Nach der Mittagspause begrüßte Herr Lühmann den Westfäli schen Blinden
tag noch als Vorsitzender der Bezirksgruppe Dortmund. Daran ansch ließend 
sprach Herr Blindenoberlehrer Topp von der Provinzialblindenschule Soest 
über das Thema 

Die Deutsche Blindenhörbücherei am Beginn ihres 2. Arbeitsjahres 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Deutsche Blindenhörbücherei g. G. m. b. H. ist ein gutes Jahr alt. Sie wurde 
am 23. Februar 1954 'in M.arburg/Lahn durch den Gesellschafterbeschluß 
folgender vier Vereinigungen gegründet : 

Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V., Deutscher Blindenverband e. V., 
Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende 
und Verein zur Förderung der Blindenbildung e. V. Ehrenamtlicher Geschäfts
führer ist Herr Prof. Dr. Carl Strehl, Marburg, der diese Arbeit z . Zt . in den 
Räumen der Blindenstudienanstalt durchführt. 

Mit großem Interesse und aufrichtiger Freude wurde diese Gründung, die 
im engen Einvernehmen mit dem Bundesministerium des lnnern in Bonn er
folgte, von allen Blinden deshalb begrüßt, weil sie eine solide Organisations
grundlage in der von den 4 Gese llschaflern gefundenen Form hat. Gewiß 
ist die technische Durchführung nicht so schnell vorangekommen, wie es 
ursprünglich erwartet war und wie man es erhofft hatte. 

Die Erprobung solcher neuen Errungenschaften der Technik im Dienste blin
der Menschen ist eines der Ziele des 1951 konstituierten World Council for 
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the Welfare of the Blind, dem 'heute rund 35 Nationen sämtlicher Erdteile 
angehören. Auf der Tagung des technischen Ausschusses dieses Weltrates 
für die Blindenwohlfahrt am 1. und 2. Juni 1954 in London wurden verschie
dene Wiedergabegeräte ou•f Magneton- 1und Nadeltonbasis vorgeführt, 
-ohne daß sich die Kommission für eines der vorgeführten Geräte entschei
den konnte. Ihre Bedenken waren folgende: 

1. Die Kosten des Wiedergabegerätes sind im Augenblick noch zu hoch, zu
mal diese empfindlichen Apparate durch den stetigen Gebrauch sich 
verhältnismäßig schnell abnutzen und ein Auswechseln nach 2 oder selbst 
4 Jahren kaum vertretbar ~und zumutbar ist. 

2. Das in möglichst einfacher Ausführung und zu einem möglichst billigen 
Preis zu erstellende Gerät muß für Blinde rasch und sicher mit der ta
stenden Hand zu finden sein und so in seiner einfachen 11 trottelsicheren" 
Handhabung auch dem ungeschicktesten Blinden keine Schwierigkeiten 
bereiten. 

Bei der Oberprüfung der verschiedenen Entwicklungsformen und Möglichkei
ten auf der Grundlage 

a) der in technischer Hinsicht zwar überholten, aber aus wirtschaftlichen 
Erwägungen noch beibehaltenen Langspielplatten der USA und Groß
britanniens, 

b) des Magnetonverfahrens der Grundig-Reporter und AEG-Geräte, 

c) des Lichttonprinzips der Filmophon-Apparate, 

d) des modizifierten Nadeltonverfahrens im Stile der deutschen Tefifon-Ge
räte, die nicht mit Schallplatten, sondern mit endlosen Bändern arbeiten, 

s1ah sich der Ausschuß für die Blindenwohlfahrt nicht in der Lage, die all
gemeine Annahme eines bestimmten Gerätes zu empfehlen. 

Das war die Lage, vor die sich die erste Gesellschafterversammlung der 
Deutschen Blindenhörbücherei auf ihrer Tagung am 8. Juni 1954 gestellt sah. 
Sie machte ihre endgültige Entscheidung von einer genauen Erprobung der 
vorhandenen auf dem allgemeinen Elektromarkt angebotenen Apparate ab
hängig in der nüchternen Erkenntnis, daß die Suche nach dem idealen Wie
dergabegerät für Blinde noch eine geraume Zeit erfordern werde. 

Die Wahl fiel auf folgende drei Fabrikate, die in je 5 Werkstücken auf eini
ge wichtige Mindestenforderungen überprüft und erprobt werden sollen: 

1. Ein Magnetongerät der Firma Standard-Apparatefabrik GmbH. Berlin
Spandau, bei der ein endloses Band in einer geschlossenen Kassette bei 
einer Geschwindigkeit von 9,5 cm in der Sekunde abläuft. 
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2. Ein Nadeltongerät "Tefifon" der Firma Tefi-Apparatebau in Porz b. Köln, 
das mit seinem Nadeltonprinzip für den Leihverkehr einer Hörbücherei 
den Vorteil bietet, daß die aus dem Verleih zurückkehrenden Bänder nicht 
jedesmal auf inzwischen erfolgte Beschädigungen oder Löschungen über
prüft zu werden brauchen, 

3. Die Wahl des Gerätes "Sonor 102", das Herr Toningenieur Kürzeder in 
München entwickelt hat, steht und fällt mit dem Kopierverfahren, das 
eine Vervielfältigung der schon bereits besprochenen Mutterbänder 1m 
Aufnahmestudio der Blindenhörbücherei sehr vereinfachen würde. 

Eine Auswahl der Mutterbänder, d . h. der auf Band zu übersprechenden Bü
cher hat ein Programm-Ausschuß vorgeschlagen, der nebe n der Gese llschaf
terversammlung und dem geschäftsführenden Vorstand eines der drei Orga
ne dieses gemeinnützigen Unternehmens ist und für seine Beschlüsse die Be
stätigung durch die Gesellschafterversammlung benötigt, das sind die Vor
sitzenden der vier beteiligten Vereinigungen. 

Junge Studenten und Studentinnen des Instituts für Sprechkunde an der Uni
versität Marburg haben unter dem hilfreichen Beistand und Rat ihres lnsti
tutsleiters, Herrn Prof. Dr. Christion Winkler, mit Fleiß an der von ihnen 
übernommenen Obertragung gearbeitet, die nach dem Verzeichni s der vo r
liegenden Tonbänder gemäß der Buchauswahl vom 23. September 1954 
folqende Werke vorsieht : 

1. Wilhelm Raabe: Stopfkuchen 

2. Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche 

3. Gottfried Keller: Das Fähnlein der sieben Aufrechten 

4. Albrecht Goes: Das Brandopfer 

5. Theodor Fontone: Frau Jenny Treibe I 

6. Herbert von Hoerner: Der graue Reiter 

7. Walter Kiaulehn: Die eiserne Kugel, Geburt, Geschichte und Macht 

der Maschine von der Antike bis zur Goethezeit 

8. Ernest Hemingway: Der alte Mann und das Meer 

9. Pearl S. Buck: Die gute Erde 

10. Gertrud Bäumer : Eine Woche im May 

11. James Joyce: Dublin 

12. Horst Wolfram Geißler: Der liebe Augustin 

13. Wilfried Noyce: Das größte Abenteuer meines Lebens -
Triumpf am Everest 

14. Käthe Beckmann: lsland, ein Reisebericht 

Die Buchauswahl dieser 14 Werke können Sie bereits heute in Marburg ent
leihen, wenn Sie Besitzer eines kleinen Magnetofons sind. 
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Ob die Obertragung sämtlicher vorgeschagenen Bücher verwirklicht werden 
kann, ist bei der ablehnenden Haltung einiger Verleger mehr als zweifel
haft. Wenn auch nicht olle Vorschläge zur Ausführung kommen werden, so 
ist es doch mehr als ein verheißungsvoller Anfang, wenn es der Initiative 
von Herrn Prof. Dr. Strehl gelang, den größten Teil der Bonner Vorschläge 
zur Ausführung zu bringen und die grundsätzliche Bereitschaft der Rund· 
funkansfalten zur Förderung dieser Arbeit zu gewinnen, so daß Werke im 
Mittschnitt bzw. als Kopie durch die Sender der Deutschen Blindenhörbüche
rei zur Verfügung gestellt werden . 

Darüber hinaus hat sich der Süddeutsche Rundfunk bereit erklärt, der Deut
schen B:indenhörbücherei jährlich maximal 12 Stundenbänder zu überlassen. 
Im Rahmen dieses Anerbietens der Intendanturen der Sendeanstalten lie
gen auch Themen, die die für ein anschauliches geographisches Verständnis 
gar nicht hoch genug zu bewertenden Reiseberichte und Fragen der Zeit
geschichte berücksichtigen. 

Das ist die ungefähre Lage om Beginn des 2. Arbeitsjahres der Deutschen 
Hörbücherei, das uns hoffentlich[ .ein gutes Stück 'dem 'gesteckten · Ziel 
näherbringt. Dabei möge es der Initiative aller an einer erfolgreichen Arbeit 
der Deutschen Hörbücherei interessierten Verbände und ihrer Mitarbeiter 
ge:ingen, den auftretenden Schwierigkeiten zu Nutz und Frommen einer all
gemeinen Blindenbildung mit Erfolg zu begegnen und ihren Mitgliedern die 
Anschaffung eines preiswerten und stabi len Wiedergabegerätes empfehlen 
zu können, das die Eröffnung der Blindenbücherei auf breiter Grundlage erst 
ermöglichen wird. 

Ansch ließend sei noch darauf hingewiesen, daß fast gleichzeitig mit der 
Deutschen Blindenhörbücherei ein gemeinnütziger Verband mit ähnlichen 
Zielen gegründet worden ist, der die Arbeit der Deutschen Blindenhörbü
cherei in mancher Hinsicht ergänzen kann : Der Deutsche Phonothek-Verband. 
Die Bezeichnung Phonothek als analoge Wortbildung zur allgemein bekann
ten Bibliothek umreißt bereits eine klare Ankündigung der Bereitstellung 
wichtiger Sprech-, Sprach-, Gesangs- und Musikdokumente durch den Ver
band. Das Programm kommt Blinden und Sehenden in gleicher Weise zu
gute. Deshalb ist es ein wohlmeinender Beschlu•ß des Deutschen Phonothek
Verbandes, daß die zu schaffenden Phonothek-Archive allen anerkannten Blin
den in jeder Hinsicht kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Eine Absicht, 
die auch für den Leihverkehr der Deutschen Blindenhörbücherei besteht. 

Am 12. April 1955 hat die Deutsche Blindenhörbücherei durch ein Rundschrei
ben über die Aufnahme des Leihverkehrs informiert und ein Verzeichnis der 
vorliegenden Tonbänder in Form eines Loseblatt-Kataloges beigefügt, das 
ebenso wie die Leihordnung bei der Geschäftsstelle der Deutschen Blinden
hörbücherei angefordert werden kann. Ohne Rücksicht auf das endgültige 
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Abhörgerät ist inzwischen mit der Herste llung von zweispurigen Tonbän 
dern zum Abhören der Sprechbücher auf den vorhandenen Wiedergabe
geräten der normalen elektrotechnischen Marktproduktion begonnen wor
den. Ent:eiher von Sprechbüchern haben neben ihrer Anmeldung zur Benut
zung der Deutschen Blindenhörbücherei eine einmalige Eintrittsgebühr von 
DM 5,- zu entrichten unter gleichzeitiger Angabe ihres Wiedergabegerätes 
und seiner Ablaufgeschwindigkeit. 

Der 1. Vorsitzende, Herr Blindenoberlehrer Gerling dankte Herrn Topp für 
seine Ausführungen und wies darauf hin, daß die Biinden nun seit Jahren 
auf das sprechende Buch warten und es wohl das ers~e Mal se i, daß diE~ 
Blinden jetzt von einer Reali sierung etwas gehört haben. Besondere Bedeu
tung maß er der Blindenhörbücherei für die erw achsenen Blinden bei, beson
ders aber für die Späterblindeten, die aus rein physiologischen Gründen nicht 
mehr in der Lage sind, die Punktsc'hrift zu erlernen und die ja vielmehr 
die Einsamkeit al s jeder andere Blinde fühlen. 

Zu •den aus der Tagung aufgeworfenen Einzelfragen nahm dann noch Herr 
Dr. Gottwald im einze lnen Stellung. 

Die blinde Frau 

Das Vorstandsmitglied, Frl. Liesel Krauss, führte zu diesem Thema f olgendes 
aus: 

Ich wurde gebeten, als Vertreterin der weiblichen Mitglieder unseres Ver
eins an dieser Stelle über die Probleme zu sprechen, die uns blinde Frauen 
b~sonders interessieren. Nun habe ich aber noch verhältnismäßig wenig 
Erfahrungen auf diesem 'Gebiet und habe Frl. Hölters aus Mönchen-Glad
bach, die Ihnen allen ja bekannt ist, gebeten, uns ein Referat zur Verfü
gung zu stellen, das sie aus ihrer jahrzehntelangen Arbeit im Blindenw esen 
und besonders in der Frauenarbeit heraus verfaßt hat. Frl. Hölters hat uns 
diese Ausführungen zur Verfügung gestellt mit den besten Wünschen für den 
guten Verlauf der Tagung. Oas Referat wurde anschließend verlesen . 

Wie steht es heute um die Berufsaussichten 
für die blinde Frau~ 

Im Grundgesetz unserer Verfassung ist verankert, daß jeder Mensch ein An 
recht auf Arbeit und •auf ein Leben in Würde hat. Dieses Anrecht gilt somit 
auch für den blinden Menschen, ja in besonderem Maße für ihn, weil er 
durch Arbeit nicht nur seinen Lebensunterhalt gewinnen, sondern auch se in 
schweres Schickasl überwinden kann. Das ist auch allgemein anerkannt, 
un:d er hat sich mit Hilfe sehender Menschenfreunde viele Arbeitsgebiet e 
erschließen können, in denen er tagtäglich seine volle Lei stungsfähigkeit, 
sei es als Hand- oder Kopfarbeiter, un1·er Beweis s1Tellt. Leider trifft dies nicht 
für die Mehrzahl der weib lichen Blinden zu. Nur wenige unter ihnen kön
nen sich ihr Brot selbst verdienen; darum auch tragen sie so schwer an ihrem 
Geschick. Da die meisten blinden Frauen ihrer natürlichen Bestimmung als 
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Gattin und Mutter nicht folgen können, ist es für sie ganz besonders not
wendig, ihnen den inneren Ausgleich durch die Wohltat der Arbeit zu schaf
fen . 

Erfreulicherwei se kann zunächst fe stgestellt werden, daß die Berufsmöglich
keiten für d ie blinde Frau, die bislang nur auf die typischen Blindenberufe 
beschränkt waren, eine Erweiterung erfahren haben, an die vor etwa 50 
Jahren noch niemand gedacht hätte. 

Heute sind blinde Stenotypistinnen und Telefonistinnen keine Seltenheit mehr. ' 
Wir können es nicht dankbar genug begrüßen, daß die Blindenlehrerschaft 
uns diese beiden Berufe erschlossen hat. Die Unterbringung der gut ausge
bildeten jungen Mädchen stößt in der Verwaltung und in den Betrieben der 
Industrie kaum mehr auf erhebliche Schwierigkeiten, weil die Blinde si'ch a ls 
vollw ertige Kraft erwiesen hat. 
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Auch der Massageberuf kann der blin
den Frau gute Existenzmöglichkeiten 
bieten. Man sollte diesem Berufs
zweig, in dem auch die gesunde, kräf
tige b :inde Frau mit sympati schem 
Wesen und guten Umgangsformen, 
vor allem aber mit erstk lass iger Au s
bildung etwas Tücht iges leis ten kann, 
mehr Aufmerksamkeit schenken, zumal 
das Schwerbeschädigtengesetz heute 
ihre Unterbringung in Krankenhäu sern, 
Sanatorien und l<uransta:ten erlei ch
tert. Erstrebenswert erscheint mir f ür 
die Heranbildung blinder Masseure und 
Masseusen die Schaffung einer Lehr
anstalt, die es sich gleichzeitig zur 
Aufgabe macht, nach abgelegter Prü
fung jene, die sich nicht se lbständig 
niederlassen wollen, in Krankenh äu
ser und ähnliche Anstalten, in denen 
sie auch Unterkunft und Verpflegung 
erhalten können, zu vermitteln. 

Nicht ungünstig sind auch die Berufsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Mu
sik; doch finden auch hier mehr Männer als Frauen ihre Existenz. Nur wer 
sich ganz der Musik verschreiben will, hat die Aussicht auf Erfolg, w enn 
ihm eine hohe musikalische Begabung mit in die Wiege gelegt wurde, und 
diese genügt nicht allein: zäher Wille und ausdauernder Fleiß müss en sie zur 
vollen Entfaltung bringen, darum ist auch die Zahl der nichtsehenden Män
ner und Frauen gering, die sich Künstler nennen dürfen. 

Wie bekannt, liegt an den französischen Blindenanstalten auch die Ertei lung 
des Schulunterrichts fast ausschließlich in den Händen b linder Leh rer und 
Lehrerinnen. Die Auffassung darüber, ob dies den nichtsehenden Schülern 
zum Vorteile gereiche, geht drüben und bei uns weit auseinander. Ich mei
nerseits und mit mir viele Schicksalsgefährten würden es außerordentlich 
dankbar begrüßen, wenn beim Lehrkörper einer jeden Blindenanstalt sich 
zum mindesten ein nichtsehender Lehrer und eine blinde Lehrerin befänden. 
Wir wissen, wie schwer für die meisten unter uns nach Entlassung aus der 
Blindenschule der Eintritt in das Leben ist, nachdem wir zehn und oft mehr 
Jahre, abgesondert von den Sehenden, in einer nur auf das Blindsein einge
stellten Welt gelebt haben. Die völlige Umstellung auf die neue Lebensfüh 
rung, die Anpassung an die Sehenden, das sich Wiederfinden mit den An 
gehörigen, denen man durch die lange Trennung mehr oder weniger ent
fremdet wurde, die Unsicherheit gegenüber Situationen, denen man b is dahin 
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nicht begegnet war, das alles bereitet uns Schwierigkeiten und Hemmungen, 
die den Obergang in das neue Leben ungemein erschweren, denn wir waren 
nicht genügend darauf vorbereitet. Dem sehenden Lehrer und Erzieher, und 
sei er ein noch so feiner Kenner der Blindenpsychologie, ist es auch bei be
stem Bemühen nicht möglich, all diese erschwerenden Dinge auch nur zu er
ahnen, geschweige denn zu sehen. Das vermag nur die reife, erfahrene 
Lehrerpersönlichkeit, die das ganze Blindheitsleid aus eigenem Erleben kennt 
und es gemeistert ha,t. Sie, die all dieser Schwierigkeiten Herr geworden 
ist, sie allein kann zu den jungen Schülerinnen sprechen von ihren Kämpfen, 
ihren Niederlagen, aber auch von ihrem endlichen Siege. Sie ist ihnen ein 
lebendiges Beispiel dafür, daß auch der nichtsehende Mensch sein Leben 
gestalten kann. So stärkt sie ihren. Willen durch Wort und Beispiel, be
schwingt ihren Mut und belebt ihr Vertrauen in die eigene Leistungsfähig
keit. Die Forderung "Die Blinden den Blinden!" findet kaum berechtigtere 
Anwendung als hier, wo es sich darum handelt, dem heranreifenden jungen 
Menschen den Weg ins Leben zu we·isen, ihn auf die Schwierigkeiten vorzu
bereiten, die ihn erwarten. 

Was ist über die Berufsaussichten der blinden Akademikerin zu sagen? 

Es steht außer Zweifel, daß die begabte blinde · Frau das akademische Stu
dium mit demselben Erfolg bewältigen kann wie ihr studierender Schick
salsgefährte; verschieden jedoch sind ihre Aussichten, nach vollendetem 
Studium den passenden Wirkungskreis zu finden. Während der blinde Aka
demiker heute in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung anzutreffen 
ist, pocht die nichtsehende Akademikerin fast überall an verschlossene Tü
ren. Aus diesem Grund würde ich begabten Schicksalsgefährtinnen auch 
nicht zum akademischen Studium raten; denn die Enttäuschung darüber, 
nach so viel Fleiß und Kraftanstrengung und trotz erfolgreich bestandener 
Examina doch kein geeignetes Betätigungsfeld zu finden, wäre gar zu hart. 
Wohl würde ich ihnen empfehlen, die Marburger Blindenstudienanstalt bis zur 
mittleren Reife oder besser noch' bis zum Abiturientenexamen zu besuchen 
und dann die dieser Anstalt angeschlossene höhere Handelsschule zu absol
vieren. Sie könnte dann etwa als Auslandskorrespondentin tätig sein und 
sich, falls sie etwas Tüchtiges leistet, möglicherweise zu einer gehobeneren 
Stellung emporarbeiten. Zu empfehlen wäre auch nach abgeschlossenem 
Studium in Marburg der Besuch einer Dolmetscherschule. Die Berufsaus
sichten als Deimetseherin erscheinen mir nicht ungünstig. 

Auch beim Rundfunk könnten sich Möglichkeiten einer erfolgreichen Betäti
gung für blinde Frauen ergeben. Bekannt ist, daß an verschiedenen Sende
stationen männliche · Blinde beim Abhören von Rundfunks·endungen vorzüg
liche Dienste leisten. Dasselbe müßte auch der blinden Frau möglich sein, 
besitzt sie doch gleichermaßen .ein durch langjährige Dbung geschärftes 
und wachsames Ohr. Jedenfalls sind hier Möglichkeiten gegeben, die man 
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1m Auge behalten muß. Bedingung ist vor allem eine gute und sorgfältige 
Vorbereitung; denn nur tüchtige, wohl ausgerüstete Geistesarbeiterinnen 
dürfen an diesen neuen Arbeitsplatz gebracht werden, hängt es doch von 
ihnen ab, ob diese Tätigkeit blinden Frauen erschlossen werden kann. 

Ober die Bedeutung der typischen Blindenberufe, namentlich des Bürsten
handwerks für die blinde Frau brauchen wir uns wohl kaum zu verbreiten. 
Sie ist ja in diesem Beruf durchaus dem blinden Manne ebenbürtig und kann 
darin ihr Brot verdienen, wenn ihr die Sorge um den Absatz genommen wird. 
Wo sich ihr daher Gelegenheit bietet, ständig in einer Blindenwerkstatt Ar
beit zu finden, kann man sie für das Handwerk ausbilden. 

Der Beruf der Maschinenstrickerin scheint sich nicht mehr zu lohnen. Wir 
sind heute bei der Fertigung von Damenoberbekleidung nicht mehr in der 
Lage, uns der ständig wechselnden Mode anzupassen und mit unseren Ma
schinen die feinen, leichten Gestricke herzustellen, wie sie die anspruchsvolle 
Damenweit wünscht. Auf dem Lande vielleicht, wo immer noch Nachfrage 
nach solider, kräftiger und ·auch einfacher Oberbekleidung vorhanden ist, 
mag sich die Maschinenstrickerin etwa noch einen Kundenkrei s erschließen 
können: aber in der Stadt kann sie mit den Erfordernissen der Mode und des 

Geschmacks nicht mehr Schritt halten . 

Dagegen hat sich ihr ein neues Betäti 
gungsfeld auf dem Gebiete der Hand

weberei eröffnet. Es ist das Verdienst 
der Westfälischen Blindenarbeit e . V., 
eine ganze Anzahl blinder Mädchen 
mit dieser Tätigkeit einem lohnenden 
Erwerbszweig zugeführt zu haben. 
Unter der Leitung einer ·geschickten 
Kunstgewerblerin oder nach vollende
ter Ausbildung, auch an kleinen Web
rahmen in Heimarbeit, fertigen sie 
die schönsten Gewebe, wie Stoffe, 
Decken, Kissenplatten und dergl. mehr. 

Zahlreiche Möglichkeiten, durch andere ,manuelle Betätigungen nützliche 
Arbeit zu leisten, liegen in der Industrie, denn wo das sehende Auge durch 
die geschickte Hand ersetzt werden kann, da läßt sich die Arbeit auch von 
einer gut angelernten Blinden verrichten . 

Manche Schicksalsgefährten allerdings vertreten die Ansicht, daß es blinden 
Frauen nicht zugemutet werden könne, als Fabrikarbeiterinnen ihren Le
bensunterhalt zu verdienen. 
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Ich kann mich dieser Meinung nicht anschließen, sehe ich doch nichts Ent
ehrendes in Fabrikarbeit. Ich finde im Gegenteil, daß Blinde und Sehende in 
gemeinsamer Arbeit einander näherkommen. Dabei können beide Teile, die 
Gebenden sein, diese, indem sie ihren lichtlosen Schwestern sich gegebe
nenfalls hilfreich erweisen, jene dagegen, indem sie durch ihre tapfere Hal
tung beispielgebend wirken und von ihrer durch Entsagung und Opfersinn 
gestählten Kraft und ihrem inneren Reichtum den Arbeitskameradinnen mit
teilen. Auch den Einwand, die Fabrikarbeit sei zu eintönig, kann ich nicht 
gelten lassen; denn auch das Bürstenmachen erfordert keinen besonderen 
Geistesaufwand. Für die Blinde ober bedeutet jede Arbeit, und sei sie auch 
noch so monoto.n, eine Freude, ja ein Segen', .gibt sie ihr doch (das frohe 
und zugleich stolze Bewußtsein, daß sie sich den Lebensunterhalt selbst 
erarbeitet, und daß sie sich als ein unentbehrliches Glied in der Kette des 
Produktionsprozesses fühlen darf. Ich bin der festen Hoffnung, daß sich in 
naher Zukunft gerade in der Industrie noch viele bisher nicht ausgeschöpfte 
Arbeitsmöglichkeiten für die manuell geschickte Blinde bieten werden, aber 
man muß sie finden und ausprobieren und möglicherweise schon in der An
stalt das junge Mädchen auf sie einstellen. Sie selbst jedoch muß mit energi
schem Wollen mit zum Gelingen beitragen, indem sie aus ihrer Reserve her
austritt, innere Hemmungen überwindet und mehr Vertrauen zu sich selbst 
gewinnt. 

Der Lebenskampf ist schwer für die Frau im allgemeinen, um wieviel mehr 
für die nichtsehende; es ist daher verständlich, daß nicht jede sich durch
zusetzen vermag im Leben; aber sie braucht darum die Hände nicht müssig 
in den Schoß zu legen und kann sich einen inneren Ausgleich schaffen, indem 
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sie sich überall da nützlich macht, wo sich ihr Gelegenheit dazu bietet. Wel
che Frau hätte nicht Freude an häuslicher Betätigung? Hierzu findet sich für 
die in ihrer Familie lebende Schicksalsgefährtin immer eine Möglichkeit. 
Vielleicht wind mir manche rentgegnen, daß sie sich gerne einsetzen, ja 
sich unentbehrlich machen möchte, daß sie aber zu wenig von häuslicher 
Arbeit versteht. Hier kann geholfen werden, denn der Westfälische Blinden

verein e. V_ bietet seit einiger Zeit 
durch Veranstal tung von Haushalts
kursen Gelegenheit zur Erlernung al 
~ er vorkommenden Hausa rbeiten, als 
da sind : Kochen, Backen, Putzen, V-la
schen, P;ätten, Flicken , ja selbst das 

Nähen auf der Maschine . Wir Frauen 
können es dem Westfälischen Blinden
verein nicht hoch genug c nrechnen, 
daß er hier he lfend eingreift und 
selbst finanzielle Opfer nicht scheut, 
um einem Mangel abzuhelfen, dessen 
Vorhandensein schmerzlich empfun
den wird. Man möchte wünschen, daß 
diese Kurse mit Hilfe öffentlicher Mit
tel zu einer Dauereinrichtung ausge
baut werden könnten zum Nutzen und 
Segen aller Schicksal sschwestern, ob 
sie nun ledig oder verheiratet sind, 
einem Beruf nachgehen oder nicht . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß zwar die Berufsmöglichkeiten 
der weiblichen Blinden eine erfreuliche Erweiterung erfahren haben, daß 
aber noch viel, unendlich viel geschehen muß, um jeder arbeitsfähigen blin
den Frau ein Betätigungsfeld zu erschließen. Nur durch engste Zusammen
arbeit von Blindenlehrerschaft und Blindenselbsthilfeorgani sationen, von Be
hörden und Industrie kann dieses schwierige Problem einer Lösung näherge
bracht werden. Möchte es doch bald gelingen, all jenen Mitschwestern, 
die sich vergebens nach einem Lebensinhalt sehnen, das zu geben, was al
lein ihrem freudlo sen Dasein Licht und Sonne schenken kann: A R B E I T ! 

Zur Vertiefung der Arbeit für die blinde Frau empfahl Herr Direktor Meurer 
den Bezirksgruppen, eine blinde Frau mit in den Vorstand aufzunehmen und 
damit dem Beispiel des Vorstandes des Westfälischen Blindenvereines e. V. 
zu folgen. 

Der 1. Vorsitzende des Blindenverbandes Niedersachsen e . V., Herr Mar
hauer, ergriff sodann das Wort zu folgenden Ausführungen : 
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Liebe Schicksalsgefährten! 

Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, recht herzlich für die Einladung zu 
danken, die der Westfälische Blindenverein e. V. dem Blindenverband Nie
dersachsen e. V. zukommen ließ .. Der Blindenverband Niedersachsen ist sehr 
jung. Es ist demnach für ihn wichtig und bedeutungsvoll, an der Tagung eines 
Vereins teil:wnehmen, der zu den aktivsten und erfolgreichsten im Gebiet 
der Bundesrepublik gehört. 

Wenn eben über die Probleme der blinden Frau gesprochen wurde, so ist es 
eigentlich e igenartig, daß sich ein Mann zu Wort meldet. Eigentlich sollten 
das die Frauen tun. Aber ich habe die Aufgabe, im Namen der niedersäch
si schen blinden Frauen dem Westfälischen Blindenverein e. V. zu danken für 
die Haushaltskurse, die in Meschede durchgeführt werden. Wir hoffen, daß 
diese Kurse aufrecht erhalten werden können. Gleichzeitig habe ich den Aus
füh rungen von Frl. Hoelters entnommen, daß hier eine idealdenkende Frau 
und in erster Linie eine Fürsorgerin die Probleme von der arbeitsfürsorgeri
schen Seite sieht. Ich glaube aber, daß noch sehr viele Probleme zu bespre
chen wären, die wir hier im Rahmen der heutigen Versammlung nicht er
örtern können. Ich wäre dem Westfälischen Blindenverein e. V. dankbar, 
wenn er das Problem der blinden Frauen, die unheimlich viel mehr unter dem 
Schicksal zu leiden haben, noch in anderer Hinsicht anfaßte und die Heus
haltskurse erweiterte, und zwar um gewisse Dinge, die nun einmal ureigen
ste Angelegenheiten der Frauen sind. Ich denke an gewisse gesellschaftliche 
Dinge, weil d iese so wenig beachtet werden. Ich wünsche Ihrer Tagung einen 
guten Verlauf. 

Das Vorstandsmitglied Herr Landgerichtsrat Dr. Schulze erwidert Herrn Mar
hauer: 

Wir haben an dieser Stelle jetzt zweimal von den Haushaltskursen gehört, 
die der Westfälische Blindenverein e. V. im Jahre 1954 in Meschede und in 
diesem Jahre in Münster veranstaltet hat. Ich meine, es sei eine Ehrenpflicht, 
an die ser Stelle einmal darauf hinzuweisen, daß diese Kurse gerade auf die 
Initiative von Frl. Krauss zurückzuführen sind. 

Sehr geehrter Herr Marhauer! 

Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Anregung und ich kann Ihnen mit auf 
den Weg geben, daß sich einige Vorstandmitglieder schon über die Dinge 
Gedanken gemacht haben, die Sie eben andeuteten. Kosmetik, Mode, viel
leicht auch Kinderpflege. Ich weiß nicht, welche Dinge alle noch hinzukom
men, wenn man sich einmal gründlich darüber unterhält. Diese Dinge sind 
jedenfalls im Werden und ich glaube, daß wir diese Haushaltskurse dem
nächst so weit ausdehnen können, daß wir sie schlechthin als Frauenkurse 
bezeichnen können. 
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Nach diesen Ausführungen spricht Herr Dr. Gottwald über das Thema 

Unsere Schicksalsgemeinschaft 

Meine Damen und Herren, liebe Kameradinnen und liebe Kameraden! 

Ich danke dem Westfälischen Blindenverein herzlich für die Einladung zu der 
heutigen Tagung. Ich komme immer gern zu den Landesvereinen, denn nur 
dann, wenn ich eine wirkliche Fühlung mit den Schicksalskameraden in den 
Landesvereinen habe, kann ich meine Aufgabe als Vorsitzender des Deut· 
sehen Blindenverbandes voll erfüllen. 

Das mir gestellte Thema unserer Schicksalsgemeinschaft enthielt die Frage: 
Was bedeutet für uns unsere Blindenorganisation ", eine Frage, mit der wir 
uns alle auseinanderzusetzen haben. Sie ist mir besonders wieder deut lich 
geworden bei der Lektüre eines Buches, das vor ganz kurzer Zeit in Ame
rika erschienen ist, geschrieben von einem Blinden, der mit sieben Jahren von 
Polen mit seinen Eitern nach Amerika kam, im 7. Lebensjahr einen schweren 
Augenschaden davontrug und mit dem 12. Lebensjahr völlig erblindete. Er 
ist jetzt 34 Jahre alt. Sein N.ame is1· Jakob Twerski, der Titel des Buches 
"Gesicht der Finsternis"; es ist ein Tatsachen-Roman. 

Das Schicksal von fünf jungen Blinden wird dargestellt. Wir erleben das 
Kind in dem Alter vor der Schule, in einem Heim für blinde Kleinkinder, wir 
erleben die Blinden schule, ein Blindenferienheim, eine Blindenwerkstatt, den 
Club für Blinde, in dem die amerikanischen Blinden im Rahmen eines Hi lfs
vereins zusammenkommen. Wir erleben den Blinden in der Ehe, wir erleben 
ihn al s Fabrikarbeiter, als Handwerker, als Dozenten und als Kaufmann. W ir 
erleben eigentlich fast die ganze Skala dessen, was ein Blinder erleben 
kann; denn jede dieser fünf Persön ~ ichk eiten ist scharf herausgearbeitet, und 
das ganze Buch ist auf denjenigen abgestellt, der nicht sehen kann. 

Dieses Buch ist spannend, und für uns gibt es eine Leh're: denn so groß in 
Amerika die Geldmittel sind, die für die Blindenfürsorge zur Verfügung ste
hen, dieses Buch zeigt doch, was es bedeutet, wenn in einem Land ; die 
Selbsthilfeorganisation der Blinden fehlt. Erschütternd das Schicksal des 
Ken mit seiner blinden Frau. Er kommt in eine Fabrik, zuletz't in eine Rü
stungsfabrik. Er verdient gut für sich und seine drei Kinder. Der 2. Weltkrieg 
geht zu Ende, und er wird entlas•sen. Er geht jetzt von Tür zu Tür, um Arbeit 
zu bekommen, aber er findet keine. ln einer Blindenwerkstatt eines Hilfs
vereins kann er zwar Arbeit erhalten, aber seine Fami lie von fünf Köpfen 
nicht ernähren. 

Das ist der Tatsachenroman eines Kenners der amerikanischen Verhältnisse, 
eines Schicksalskameraden, der selbst studiert hat und die Dinge in Ameri 
ka genau kennt. Er läß.it seinen Ken Werner von Tür zu Tür gehen, von Blin
denhilfsverein zu Blindenhilfsverein, und Ken endet im Lande der unbegrenz-
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ten Möglichkeiten als Bettler. Kein Hilfsverein kümmert sich um sein Schick
sal. Kein Hilfsverein übernimmt es, ihm mehr anzubieten als die Stelle in 
einer Blindenwerkstatt, die nicht ausreichend ist für den Unterhalt seiner 
fünfköpfigen Familie. Und so bleibt nur das Betteln. 

Auch bei der Schilderung des Lebensganges des Freundes, der studiert, wird 
das Fehlen der Blindenselbsthilfe merkbar. Er will Lehrer werden; es geht 
nicht, und zwa.r deswegen nicht, weil man die Lehrerprüfung bestanden 
haben muß, und zur Lehrerprüfung wird ein Blinder nicht zugelassen. Twers
ki schreibt : "Wer soll sich um diese Dinge kümmern? Die Hilfsvereine tun 
es nicht, der e inzelne Blinde kann es nicht." Twerski kommt nicht zu dem 
Ergebn is , daß die Blinden sich zusammenschließen sollten, um eine Orga
nisation zu bilden und zusammengeschlossen dann die Dinge durchzusetzen, 
die notwendig sind und die wir in dem alten, von Amerika von oben herab 
angesehenen, Europa schon lä ngst durchgesetzt haben. 

Wir müssen dieses Buch lesen, um zu erkennen und tief an uns zu erleben, 
was es bedeutet, daß wir Blinden uns seit der Jahrhundertwende zu e1ner 
Selbsthilfeorganisation zusammengeschlossen haben. 

Welche Aufgabe, welchen Sinn, welchen Zweck, welches Wesen hat von 
dieser Blickrichtung aus unser Blindenverband als Selbsthilfeorganisation? 

Wir haben zunächst alle Aufgaben übernommen, die früher die Blindenfür
sorgevereine durchgeführt haben: Die individuelle Fürsorge für den einzelnen 
.Schicksalskameraden. Wir haben auch die gleichen Formen, die gleichen 
Methoden übernommen. Aber es ist etwas anderes, wenn wir von Schick
salskameraden zu Schicksalskameraden helfen. 

Sehen Sie, Twerski schildert in seinem Buch den Fall eines Blindenferienhei 
mes für Kinder. Ein Hilfsverein hat dieses Heim eingerichtet, die Kinder füh
len sich dort wohl, aber Twerski' schildert sehr realistisch, wie der Geschäfts
führer die ses Hilfsvereins in das Ferienheim kommt, die Kinder zusammenruft 
und ihnen folgendes sagt: "Kinder, ihr wißt, daß wir davon abhängig sind, 
doß die Sehenden uns Spenden geben, dazu brauche ich Briefe von euch. 
Bitte schreibt mir Briefe" - er sprach sehr energisch - "die ich für diesen 
Zweck verwenden kann." 

Wie anders bei uns. Wenn wir nach Meschede oder in die Erholungsheime 
des Deutschen Blindenverbandes kommen, dann haben wir das Gefühl, hier 
kommen wir in unser Heim, in etwas, was wir selbst geschaffen haben und 
was uns gehört; dort fühlen wir uns zu Hause . 

Dieses Beispiel zeigt deutlich den ganz anders gearteten Akzent, den die 
Fürsorge hat, die wir als Blindenorganisation für uns selbst durchführen. 
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Neben der Fürsorge, die wir übernommen haben, steht als weiteres Ziel 
unseres Verbandes die Aufgabe, die soziale Stellung des Blinden innerhalb 
der Gemeinschaft zu heben . Hi er haben wir eine Tätigkeit, die nur von uns 
selbst, in unserer Eigenschaft als Selbsthilfeorganisation, durchgeführt wer
den kann. 

Sie haben alle, soweit Sie Bezirksgruppenleiter sind, die neue Zeitschrift 

11 Der blinde Sozialarbeiter'' bekommen, und dort habe ich in dem Artikel 

11 Der Weg des Blinden in die Gesellschaft" diesen Gedanken näher ausge
führt. Ich habe im einzelnen geschildert, wie es im vorigen Jahrhundert un
möglich war, uns einzugliedern als wertgleiche Menschen, daß dazu erst 
unser eigener Zusammenschluß, unsere Selbsthilfeorganisation kommen 
mußte. Wir mußten erst reif, erst mündig werden, um dann als Mündige 
•uns den Platz an der Sonne zu erkämpfen, und daß w1r in diesem Kampf 
ein ganzes Stück vorwärts gekommen sind, zeigt auch heute hier unser 
Westfälischer Blindentag. 

Ich hob es heute vormitlag anläßlich des Referates von Landesrat Alstede 
schon hervor: Vor 50 Jahren kamen die Behörden und teilten Almosen an die 
Blinden aus; heute kommen unsere Behördenvertreter zu uns und sp rechen 
und verhandeln mit uns und wir mit ihnen wie ein Partner mit dem andern 
Partner. 

Diese veränderte Stellung des Blinden wirkt sich in Einzelproblemen aus, im 
Schwerbeschädigtengesetz, wo es gelang, für uns das Recht .auf Arbeit 
zu erkämpfen, im Gebiet der beruf:ichen Ausbildung, wo wir noch nicht den 
letzten Schlußstein gesetzt haben, im Gebiet des Blindenpflegegeldes, wo 
auch noch nicht der letzte Schlußstein gesetzt ist. 

Während das Schwergewicht der zusätzlichen individuellen Fürsorge bei 
den Landesvereinen liegt, ergibt es sich aus der Natur der Sache, daß die 
Hebung der sozialen Stellung der Bl inden durch allgemeine Maßnahmen, 
vornehmlich von der Zentrale, also vom Deutschen Blindenverband selbst, 
durchzuführen ist. Aufklärung der Offentlichkeit, Entwicklung von Blinden
hilfsmitteln, Schaffung von Einrichtungen wie der Blindenhörbücherei usw., 
Mitarbeit an der Gesetzgebung und der Schaffung von Durchführungsbe
stimmungen . Alles dies s ind Aufgaben, die letzten Endes nur von einer Selbst
hilfeorganisation mit wirklichem Erfolg durchgeführt werden können. 

Aber mit diesen Aufgaben, mit diesen Dingen, die wir rein verstandes
mäßig rational hier vortragen können, ist meines Erachtens das Wesen der 
Blindenorganisation, die Bedeutung des Blindenverbandes für uns alle, für 
Sie und für mich, noch riicht abgetan. Es kommt etwas hinzu, was man 
eigentlich nicht mit dem Verstand erfassen kann . Ich habe dies ganz beson
ders deutlich erlebt, als ich als Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen 
Blindenvereins damit beauftrQgt war, in der kleinen Stadt Elmshorn eine 
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Bezirksgruppe zu bilden. Wie die Kameraden, die dort zusammengekommen 
waren - Sch leswig-Holsteiner und Kameraden aus dem Osten - sich tief 
innerlich freuten, endlich wieder Zusammenkünfte und damit eine Stätte zu 
haben, wo sie sich zu Hause fühlen konnten, das hat mich tief beeindruckt. 
Unsere Organisation ist mehr -als bloß ein zweckmäßiger Zusammenschluß 
zur Durchführung von fürsorgerischen und sozialpolitischen Aufgaben. Sie 
ist etwas, was man nur mit einer Familie vergleichen kann. Genauso wie 
ich mich zu Hause fühle, wenn ich zu meiner Familie komme, in ganz ähn
licher Art fühlen wir uns, wenn wir in unserer Bezirksgruppe zu einer Ver
sammlung kommen. Ich habe das selbst in Schleswig-Holstein immer und 
immer wieder erleben können. Obgleich ich in der Geschäftsstelle an 
führender Stelle arbeitete, habe ich keinen Bezirksgruppenabend in Timmen
dorfer Strand ausgelassen, und zur Weihnachtsfeier bin ich immer dabei ge
wesen. Wenn ich mich frage warum, so kann ich allerdings diese Frage 
rational nicht "beantworten, und ich glaube, wenn Sie tief in ihrem lnnern 
fühlen, meine lieben Schicksalskameraden, so empfinden Sie d ieses mit mir. 

Es ist so: Wir alle haben durch unser Schicksal eine bestimmte Art aufge
zwungen bekommen, die Weit und die Menschen zu erleben. Und wenn wir 
auch darauf bedacht sein müssen, im Leben zu stehen, im Leben mit den 
Sehenden zu arbeiten, so brauchen wir immer wieder einmal innere Ruhe 
und innere Zusammenkunft mit denjenigen, die in gleicher Weise die Weit 
und dieses Leben erleben, weil ihnen das Licht fehlt. 

in diesen gefühlsmäßigen Zusammenhängen, die man mit dem kalten Ver
stand und mit dem Rechenstift nicht erfassen kann, scheint die letzte Be
deutung dessen zu liegen, wenn wir sagen: Unsere Blindenorganisation ist 
eine Schicksalsgemeinschaft. 

Meine Kameraden, die meisten von Ihnen, die hier im Saale sind, stehen 
irgendwie im Amte für diese Gemeinschaft. Es ist unsere Aufgabe, diese Ge
meinschaft lebendig zu erhalten, und sie so auszugestalten, daß jeder Schick
salskamerad sie selbst als ein Stück seelischer Heimat empfindet. Hier liegt 
Ihre, hier liegt meine, hier liegt unsere gemeinsame Aufgabe. 

Wir alle stehen im Dienste dieser Aufgaben. Die meisten von Ihnen haben 
einen Beruf und führen .den Dienst in unserer Gemeinschaft neben ihrem 
Beruf ehrenamtlich durch_ Und diese Aufgabe ist eine menschliche Aufgabe, 
eine Aufgabe, die wir als Menschen an unseren Mitmenschen durchführen, 
die das gleiche Schicksal tragen wie wir. Wenn ich mir die Größe und Be
deutung dieser Aufgabe für uns alle ansehe, dann komme ich immer wieder 
·auf ein großes Vorbild, auf einen großen Mann unseres Jahrhunderts, der 
seine ganze Persönlichkeit für den Dienst an anderen Mensc~en eingesetzt 
hat. Ich meine keinen Geringeren als Albert Schweitzer_ 

Er ist in guten Verhältnissen aufgewachsen. Er hat die Möglichkeit zum 
Studium gehabt, wurde Theologe, wurde Organist, er hat ein Werk über 
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die Bach-Interpretation geschrieben, hat die Bach 'schen Werke herausgege
ben, er hat viele theologisch wichtige Schriften geschrieben, er war Uni
versitätsprofessor, hatte einen Ruf, war ein Mann mit Bedeutung in unse
rem deutschen und auch im französischen Lande. Und trotzdem, als er 30 
Jahre alt war, setzte er sich wieder auf die Schulbank, ging ins Studium, 
studierte Medizin zu dem alleinigen Zweck, nach Afri ke gehen zu können, 
um dort Menschen zu helfen. Er hat uns dieses Vorbild vorgelebt, und wenn 
wir sehen, wie dieser Mann seine ganze Lebenste llung dahingegeben hat, 
um sioh einzusetzen für den Mitmenschen, der der Hilfe bedarf, dann fühlen 
wir uns ganz klein in unserer Aufgabe, in der wir stehen und unseren Mit
menschen helfen, die der Hilfe bedürfen. Hier steht einer, den keiner von uns 
·erreicht. Er hat uns nicht nur ein Leben vorgelebt, sondern er hat auch in 
seiner Philosophie den Grund für den geistigen Standort dieser Tätigkeit 
gegeben. Er sieht ganz klar, wie der moderne Mensch eingebettet ist in den 
Mechanismus des Wirtschaftslebens. Jeder muß um seine Existenz kämpfen, 
jeder muß arbeiten, viel arbeiten, um existieren zu können. Der ME>nsch 
läuft Gefahr, Sklave der Maschine zu werden, die er geschaffen hat. Das 
Leben der meisten von uns spielt sich in einer solchen Berufssphäre ab. Wir 
müssen hart arbeiten, um existieren zu können. Viele von uns müssen eine 
Arbeit durchführen die ihnen an sich nicht liegt, die sie nur deshalb tun, weil 
sie existieren müssen und existieren wollen. So läuft der moderne Mensch 
Gefahr, in diesem Mechanismus se in Menschentum zu verlieren - so sieht 
es Albert Schweitzer . 

Aber diese Folge ist nicht notwendig, sagt er. Allerdings ist es nur wenigen 
vergönnt, sich als Hauptberuf zu wählen, für andere Menschen einzutreten. 
- Dieses Glück hatte er selbst -. Aber jeder hat die Möglichkeit, neben 
seinem Beruf Mensch zu se in, d. h. neben seinem Beruf in irgendeinem Sinn 
für andere Menschen einzutreten. Das trifft auf uns, die wir als Bezirks
gruppenleiter oder als Vorsitzende arbeiten, zu. Im Beruf sind wir einge
spannt. Aber in der Tätigkeit für unsere Schicksalskameraden können wir 
das, was im Beruf zu verschütten droht, lebendig werden la ssen, unser Men
schentum. 

Albert Schweitzer sagt hierzu: 

"Sein Menschenleben neben dem Berufsleben rettet sich, wer auf die Ge
legenheit aus ist, in persönlichem Tun, so unscheinbar es auch sei, für Men
schen, die eines Menschen bedürfen, Mensch zu sein." 

in diesem Sinne Albe rt Schweitzers wollen wir alle unsere Aufgaben an
sehen; in diesem Sinne wollen wir sie durchführen. 

Albert Schweitzer möge für uns alle Vorbild se1n. 

Die Ausführungen von Herrn Dr. Gottwald werden von der Tagung mit lang
anhaltendem Beifall aufgenommen. 
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Herr Blindenlehrer Gerling führte im einzelnen ,aus: 

Herr Dr. Gottwald, der starke Beifall mag Ihnen ein Beweis dafür sein, wel
che Wirkung von Ihren zu Herzen gehenden und ergreifenden Worten aus
gegangen sind. Ich spreche Ihnen den herzlichen Dank dafür aus. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß gerade unsere Bezirksgrup
penleiter neben ihrer beruflichen Arbeit ihre Freistunden für die Vereinsar
beit zur Verfügung stellen. Ich möchte aber nicht versäumen, bei dieser 
Gelegenheit den vielen sehenden Helfern und Freunden, die ja auch beruflich 
stark eingespannt sind und ihre Freizeit für unsere Vereinsarbeit zur Ver
fügung stellen, im Namen des Westfälischen Blindenvereins e . V. den herz
lichsten Dank auszusprechen. So oder so setzt die Blindheit eine Grenze und 
wohin sollten wir kommen, hätten wir n!cht soviel sehende Helfer und Freunde. 

Der Westfä lische Blindentag geht seinem Ende zu. Der 1. Vorsitzende, Herr 
Blindenoberlehrer Gerling, wendet sich mit seinen abschließenden Worten 
noch einmal an die Vertreter der 45 Bezirksgruppen. 

Liebe Kameradinnen und liebe Kameraden! 

Es ist für Sie eine große Geduldsprobe gewesen, da,ß Sie diese sechs Vor
träge angehört haben, und ich habe den Eindruck, daß sie für uns alle sehr 
lehrreich waren. Es steht nun noch auf der Tagesordnung ein Referat "Blick 
in die Arbeit des Westfälischen Blindenvereins e . V." . Da wir morgen noch 
eine interne Tagung unter uns haben, gebe ich lllnen noch einen ausführli
chen Tätigkeitsbericht über das verflossene Jahr, wom:it ich dann alles das 
bringe, was ich heute eigentlich sagen wollte. 

Aber eines möchte ich Ihnen doch noch zum Oberlegen mitgeben. Können 
wir in den Bezirksgruppen nicht unsere besondere Aufmerksamkeit auf die 
Leute lenken, die später erblinden, um ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite 
zu gehen, damit sie umgeschult werden. Nach meiner Meinung gibt es in 
unserer Provinz noch eine ganze Reihe von Späterblindeten, die nicht erfaßt 
sind und daher auch einer Umschulung nicht zugeführt werden. Leider ist 
die Situation dieser Schicksalsgefährten katastrophal. Abgesehen davon, 
daß die Blindenschulen bei weitem nicht die Lehrkräfte besitzen, um die Um
schulung schnellstens durchzuführen, ist ja die starke seelische Belastung in 
dieser Situation das furchtbarste. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein 
Mensch, der aus der vollen Arbeit gerissen und in die dunkle Nacht geschleu
dert worden ist, zur Verzweiflung getrieben wird und dann noch das Letzte 
wagt. Es ist unsere heilige Aufgabe und unsere heilige Pflicht, da zuzupacken 
und zu helfen. 

Dies ist mein Ruf in diesem Augenblick an alle 45 Bezirksgruppen unserer 
Organisation: Helfen Sie uns bitte mit, oll die Späterblindeten zu erfassen 
und melden Sie diese unglücklichen Menschen, damit sie der Blindenschule, 
dem Landesfürsorgeverband oder der Geschäftszentrale des Vereins bekannt 
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werden. Ich richte diesen Ruf aber auch an alle Behördenvertreter, damit 
hier Abhilfe geschaffen wird. 

Herr Dr. Gottwald hat eben den schönen Satz gesagt: "Unsere Organisation 
ist eine Schicksalsgemeinschaft!" Ja, unsere Organisation würde zugrunde 
gehen, hätte sie nicht eine große tragende Idee. Die Schicksalsgemeinschaft 
ist diese tragende Idee. Sie umfaßt Früh-, Spät- und Altersblinde. Die Blin
denorganisation ist eine Kampforganisation, da unsere Aufgabe darin be
steht, das Leben in Nacht und Blindheit erträglicher zu gestalten. Wir wün
schen allen Blinden eine solche Entwicklung, eine solche Schulung, Umschu
lung, eine solche Eingliederung in das Wirtschaftsleben und einen solchen 
gesicherten Lebensabend, daß jeder Blinde von sich sagen kann: "Ich habe 
ein erfülltes Leben und kann deshalb ein zufriedener Mensch sein! '' 

Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Ihnen allen zu sagen, daß unsere heutige Ta
gung, der Westfälische Blindentag ,1955, diese Großkundgebung hier in 
Dortmund einen sach lichen und würdigen Verlauf genommen hat. Das danke 
ich Ihne n, meinen Kameradinnen und Kameraden, das danke ich den Behör
denvertretern, allen unseren sehenden He lfern und Freunden, und ich wün
.sche, daß wir auch in Zukunft immer so fest und einig und treu zusammen
stehen wie heute hier in Dortmund. 

Ich schließe damit den Westfälischen Blindentag 1955 und danke Ihnen allen 
für Ihre aktive und rege Mitarbeit und für die sachliche und gute Aussprache. 

Die Vertreterversammlung 
im Rahmen des Westfälischen Blindentages 1955 

Den zweiten Tag des Westfälischen Blindentages füllte die satzungsgemäß 
1;1:um 24. 4. 1955 einberufene Vertreterversammlung des Westfälischen Blin
denvereins e. V. aus. 

Nach kurzen Begrüßungsworten des 1. Vorsitzenden, Herrn Blindenoberlehrer 
Gerling, meldeten sich zunächst mehrere Blinde, die als Sprecher für die 
45 Bezirksgruppen dem Vorstand und der Geschäftsführung den tiefbeweg
ten Dank für den wohlgelungenen ersten Tag des Westfälischen B!indenta
ges, für den eigentlichen Westfälischen Blindentag, für die gehaltenen Re
ferate und die geleistete Arbeit, sagten. Herr Gerling gibt der Hoffnung Aus
druck, daß auch diese Versammlung so ruhig und so sachlich verlaufen möge, 
um fruchtbare Arbeit für die Zukunft zu leisten. 

Zu Beginn seines Tätigkeitsberichtes ·gedachte die Vertreterversammlung 
der im vergangenen Jahr verstorbenen 133 Mitglieder. Mit großem Inter
esse nahm die Vertreterversammlung die Ausführungen des 1. Vorsitzenden 
zur Kenntnis, wonach die Geschäftszentrale des Westfälischen Blindenver
eins e. V. im Zuge des Neubaues von 17 Wohnungen, Büros und eines Lagers 
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mit Werkstatt für die WBA. wieder nach Dortmund verlegt werde, und wo
nach im vergangenen Jahr das Blindenaltersheim Meschede um rd. 20 Bet
ten erweitert werden konnte und im Erho lungsheim ein neuer Speisesaal 
vorgesehen ist, wodurch der alte Speiseraum frei wird als Aufenthaltraum. 

Der neue Aufenchaltsraum Im Erholungshelm Mesdlede 

Aus dem Tätigkeitsbericht sind folgende wichtige Zahlen hervorzuheben: 
Von den 66 021 Verpflegungstagen in den Heimen Meschede, Münster, Gel
senkirchen und Witten (letzteres ist am l. 4. 1955 aufgelöst worden) ent
fallen auf Blinde 53 663. Das Blindenerholungsheim Meschede betreute im 
vergangenem Jahr 316 Blinde mit 110 Begleitern und 11 Kindern in drei
wöchigen Erholungskuren. 

109 Rundfunkgeräte konnten im vergangenen Jahr an Blinde abgegeben 
werden. Die Kosten für die Reparatur von 92 Rundfunkgeräten wurden 
ebenfalls vom Verein getragen. 

Die Bearbeitung der einzelnen Pflegegeldfälle, insbesondere der nach Für
sorgerecht (§ 11 f R.Gr.) verursachte sehr viel Arbeit. Allein rd. 800 Pflege
geldfälle wurden in der Geschäftszentrale bearbeitet. 79 Einsprüche und 
Beschwerden wurden erhoben und 14 Klagen vor den Verwaltungsgerichten 
angestrengt. Der weitaus größte Teil der Einsprüche, Beschwerden und Kla
gen wurde zugunsten der Blinden entschieden. 
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Mit der Bitte an alle Vertreter der 45 Bezirksgruppen, sich auch für diE'. 
Erfassung blinder Kinder einzusetzen, schloß Herr Gerling seinen Tätigkeits
bericht. 

Herr Bokämper, Lübbecke, überbringt noch im Namen aller Bezirksgruppen
leiter, dem anwesenden sehenden Helfer der Bezirksgruppe Unna, Herrn 
Gerkrath, aus Anlaß seines im Februar begangenen 80. Geburtstages die 
herzlichsten Glückwünsche. 

Herr Direktor Grasshof, Soest, nimmt die Gelegenheit wahr, einmal der 
Frauen der Blinden zu gedenken, sie gebührend zu begrüßen und ihnen den 
Dank der Versammlung zu übermitteln, ist sie es doch, die ihren Mann be
gleitet durchs ganze Leben und die es ihm ermöglicht und erleichtert, mitten 
unter den Sehenden zu stehen. 

Aus der Diskussion über den Tätigkeitsbericht ist besonders das große In
teresse der Bezirksgruppen für die "Nachrichten für die Blinden in West
falen" hervorzuheben. Immer wieder wurde der Wunsch nach einer grös
seren Auflage, sowohl der Schw arzschrift- al s auch der Punktschriftaus
gabe laut. 

Der Antrag auf Gewährung des Pflegegeldes auf DM 90,- unter Fortfall 
der Einkommensgrenze und die am Vortage angenommene Entschließung 
wurden nochmal s eingehend diskutiert. 

Ober den Abschluß des Geschäftsjahres 1954 und den Haushaltsvoransch lag 

1955, der in Einnahmen und Ausgaben mit 186 000,- DM abschließt, berich

tet der Geschäftsführer des Westfälischen Blindenvereins, Herr Meurer. Auf 

Grund dieses Berichtes erteilt die Vertreterversammlung dem Vorstand für 

das Jahr 1954 Entlastung und nimmt den Haushaltsvoransch lag für das Jahr 

1955 an. 

Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt waren die Vorschläge des Vorstand s

mitgliedes, Herrn Landgerichtsrat Dr. Schulze zur Satzungsänderung. 

Während Herr Dr. Schulze im einzelnen seine Vorschläge erläuterte und be

gründete, soll der neue Satzungsentwurf den Bezirksgruppen zur eingehen

den Beratung in den örtlichen Mitgliederversammlungen zugeste llt werden. 

Vor der Mitgliederversammlung des Vereins, die über die Vorschläge zur 

Satzungsänderung zu beschließen hat, so llen die Bezirksgruppen Stellung 

nehmen. Die Vertreterversamm lung beschließt, die Mitgliederversammlung 

zurn 2. 10. 1955 nach Dortmund einzuberufen. Nach einer längeren Diskus

sion über den technischen Ablauf dieser V ersammlung werden noch mehrere 

Punkte wie bundeseinheitlicher Schwerbeschädigtenausweis , Vertrieb von 
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Dr. Schuhe erlautert seine Vorschlage zur Satzungsanderung 

Seife durch Vertreter des Moon'schen Blindenfürsorgevereins, Erlernung der 
Punktschrift durch Späterblindete, Unfallzusatzversicherung für Blinde und 
die Erfassung von Jugend- und Späterblindeten behandelt. 

Mit dem Dank an alle 45 Bezirksgruppen und dem Wunsch nach einer wei
teren gedeihlichen Zusammenarbeit schließt der 1. Vorsitzende, Herr Blinden
oberlehrer Gerl ing, gegen 17 Uhr die Vertreterversammlung. 

H. 
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Kurznachrichten 

Auf ihrer letzter. Reise um die Welt wurde die 

Taubblinde, jetzt 75-jährige Helen Keller Mitte 

Februar von Churchil! empfangen und suchte 

den Ministerpräsidenten Nehru auf. Ihr beson

deres Interesse galt immer wieder den Blinden 

in Asien. Heien Keller fuhr damit zum sechsten 

Mal in ihrem Leben um die ganze Erde. Im Juni 
dieses Jahre s isJ· sie in ihre Heimat zurückge
kehrt. 

Zusammen mit Bundeskanzler Dr. Adenauer 

wurde ihr die Ehrendoktorwürde der Harvard
Universität verliehen. 

Bei dem Weihnachtsleistungsschreiben 1954 des 

Stenogrofenz.entralvereins München, ging der 
blinde Stenolypist beim Bayerischen Rundfunk, 
Herber! Demmel, unter 180 sehenden Weil

schreibern als Sieger hervor. Er schrieb mit der 
Marburge r 8-Punkte-Maschine erstmals 300 Sil
ben, Prä d ikat "gut" und verwies die sehend-e 
Pressestenografin, die 280 Silben bewältigte, 
auf den 2. Platz. 

ln Stuttgart wurde ein großes Blindenwohnheim 

eingeweiht, das von der Blindenanstalt Niko
lauspflege gemeinsam mii' dem Württembergi
schen Blindenverein als erstes württembergi

sches Wohnheim für berufstätige Blinde er
richtet wurde. Der vierstöckige Bau enthält 56 
Einzel- und 8 Doppelzimmer . 

Ein e Schule für taubstumme Kinder in Westber
lin erhielt den Namen "Helen-Keller-Schule". 
Die Schule hat 426 Schüler. 

Versuche zur SchaHung einer Blindenlesema
-schine werden auch in der Sowjetzone ge
macht, vor allem durch G. Schukowski (Ber!in), 
der scho n seit Jahrzehnten an der Entwick
lung dieses Gerätes arbeitet. Kürzlich hielt er 
in Ostberlin vor Vertretern des Ministeriums 
für Volksbildung, des Patentamtes und der 
Wissenschaft einen Experimentalvortrag über 

seine Arbeit. Nach früheren Darstellungen han
delt es sich um eine Maschine, die Sch-warz
druckbuchstaben in Punktschriftzeichen verwan· 
delt. 

Es ist unzulässig und ungerechtfertigt, wenn 
die Bundespost eine Nachgebühr für ßlinden
schriftsendungen aus der Sowjetzone, aus 
Osterreich, der Schweiz oder anderen Ländern 

erhebt. in den meisten Ländern sind nämlich 
Blindenschriftsendungen portofrei, nur noch 
nicht in der Bundesrepublik. Eine unfrankiert 

eingehende Blindenschriftsendung aus der Sow
jetzone darf also nicht mit Nachgebühr be
legt werden, wie es in letzter Zeit nicht sel
ten geschehen ist . 

Frau Frieda Gessner hat für künstlerisch be
gabte Blinde . im Blindenheim Stufigart-Rohr 

Rezitationskurse eingerichtet. Sie sollen den 
Teilnehmern die Schönheit ·.des literarischen 

Schaffens erschließen. Die Ausbildung ein~s 

Sprechchors ist in Aussicht genommen. 

Im März ds. Jrs. wurde der weit über die Gren

zen Westfalens hinaus bekann~e Leiter des So
zialamles der Stadt Hagen, Stadtdirektor Jel
linghau s zum Oberstadtdirektor der Stadt Ha

gen gewählt. Obersladtdirektor Jellinghaus hol 
sich besonders verdient gemacht auf dem Ge
biet des Sozial- und Fürsorgewesens. Er ist 
Mitherausgeber und Schriftleiter der Fachzeit
schrift 11 Stoats- und Kommunalverwaltung". 
Seit 1947 zeichne! er als Verfasser von 11 Bro
schü ren, die sich im wesentlichen mit dem Ar
beitsgebiet der öffentlichen und privaten Für 
sorge, mit der sozialen Fürsorge für Kriegs
opfer und mit Ausbildungsfragen für den kom
munalen Sozialdienst befa ssen. 

Auch für die Westfälische Blindenarbeit e. V. 
und den Westfälischen Blindenverein e. V. hat 
Oberstadtdirektor Jellinghau s sich mehrfach 
fördernd eingesetzt und steht in enger Ver
bindung mit den westfä .ischen Blinden. 

ln Hagen (Westf.) wurde eine Selbsthilfe-Ein
richtung gegründet, um die Errichtung eines 
Versehrtensportheimes in Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen. Der Verein nennt s ich 11 Ver 
sehrten-H ilfe". Der Vorsitz wurde Herrn Ober
sladtd ire ktor Jellinghaus (Hagen) übertmgen. 
Zur Beratung des Vorstandes wurde ein Fach
beirat gebildet, dem u. a. seitens der ADV der 
Bundesversehrtensportwart Peter Paulus und 
seitens der Hauptfürsorgestellen Dr. Donner 
(Münster) angehören. 

Eine seltsame Enttäuschung erfuhr ein dreizehn
jähriger blinder Junge aus Berlin, der als Sie'· 
ger be i einem Akkordeonwettstreit von sich 
reden gemacht hatte. Eine Münchener Film-
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firme ließ ihn zu einer Probeaufnahme kom
men, weil er in einem geplanten Zirkusfilm den 
!:>Iinde~ Sohn e ines Clowns spielen sollte. Bei 
den Probea ufna hmen wurde jedoch festge stellt, 
daß seine Augen wie die Augen eines Sehen
den leuchteten . 

Die Nationale Blinden-Bibliothek in london• 
g ibt neuerdi ng s Punkt schri ftbücher im Kleinfor
mat heraus, um dem .Wun sch vieler Blinder 

nach praktisch zu handhabender Lektüre für 
Ei se nbahn oder U-Bahn-Farten zu entsprechen. 
So lch e Taschenbücher waren in letzter Zeit 
u. o. durch Leserzuschriften in der englischen 
Krieg sblindenzeit schrift ver langt w orden. 

Als Langsp iel platte ist im Buchverlag S. Fi
scher eine Art "sprechende s Buch " erschienen, 
eine Dichterlesung: Themas Mann liest au s 
seinem Romcn ., Fel ix Krull". Die Spieldaue r 
beträgt 50 Minuten, der Preis DM 15,-. Di e 
Platle ist durch den Buchhandel zu beziehen. 

Das Bri ti sche Nationalin s1 itut hat einen zer
legbaren weißen Stock zur Orientierung für 

Bl inde im Straßenve rkehr herausgebracht. Er 
ist inn e:-1 hohl, in vi er Einzel stü cke eingeteilt ; 
Ge samtlänge 92 cm, Gew icht 100 g. Zu bezie
hen durch den Schweizerischen Zentrol verein, 
St . Gallen, Leon hards traße 32, Preis 6 sfr. 

ln der vom Deut sche n Blindenverband heraus
gegebenen Zeit schri ft .,Die Blinden welt " wird 
an Hand eines Berichtes des Unfallkranken 
hauses Graz nach gewiesen, daß die Unfall
häufigkeit be i Blinden weit geringer ist al s bei 
Sehenden. Unter 200 000 Personen, die sich 
wegen eines Unfall s in das Krankenhaus bege
ben mußten, waren in den letzten 15 Jahren 
nur drei Blinde. •Auf 200 000 Personen ent
fallen aber im Durchschnitt 100 - 120 Blinde. 
Diese Fest st ellung ist gegenüber solchen Ver
siche rung sgesellschaften wichtig, .die bei der 
Versicherung Blinder vielfach Zuschläge mit 
der Begründung fordern, daß das Unfallri s iko 
bei Blinden größer sei als bei Sehenden. 

ln Itali en sind mehr al s 200 blinde Le hrer an 
staatlichen Schulen für Sehende beschäftigt . 
Ein Gesetz soll in Italien in Kürze da s Recht 
für Bli nde fe stlegen , al s Lehrer an öffent
lichen Schulen tätig zu sein. Als besonders 
günstige Fächer werden genannt: Philosophie, 
Gesch ichte, Wirt schaftslehre, Politik und Jura . 

Mh der Leitung der Leipziger Zentralbibliothek 
für Blinde wurde an Ste lle Max Schäfflers der 
blinde Redakteur Herber! Jakob betraut, wel
cher gleichzeitig die Leitung der "Gegenwart " 
übernommen hat . 

Elf Berliner Blinde lassen sich zur Zeit als 
Amateurfunker ausbilden. Die · Landespostdi 
rektion stellte für die sen Zweck zunächst ein 
altes U-Boot -Gerät und später eine leistungs
fähige Sende- und Empfangsanlage zur Ver
fügung. Ein Rundfunkhänd ler und ein Diplom
Ingenieur von Telefunken übernahmen die Aus
bildung , die zum Feierabend im Haus des All
gemeinen Blinden vereins stattfindet. ln einigen 
Wochen werden die Amateurfunker ihre Prü
fung ablegen und können dann Sendelizenzen 
beantragen. Schon in der ersten Zeit der Aus
bildung fanden sie Kontakt mit Funkamateuren 
fast oller europäischen Länder. 

De m Mi tbegründer und Vorsitzenden der Blin
denstudienanstalt Marbu rg a . d. Lahn, Dr. Pin
kerneil , wurden anläß lich seines 65. Geburts
tages wahlverdiente Ehrungen zuteil. Vom Bun
desp rä sidenten erhielt er das Bundesverdienst
kreuz. Die Universität Marburg verlieh ihm die 
Würde eines doktor honoris couso. 

Heitere Erzählungen von Ludwig Thoma sind im 
Marburge r Blindendruck-Verlog neu erschienen 
und können dort in Punktschriftausgabe bezo
gen wer.den. Es handelt sich um die bayeri
schen Bauerngeschichten 11 Agricola", 11 Josef 
Fil se rs Briefwexel", "Lausbubengeschichten" 
und "Tante Friede" . 

Durch die Durchführungsverordnung zum Blin
denworenvertriebsgesetz waren Pinsel zu Zu
satzwaren nur für eine Obergongszeit bis zum 
31. März 1955 erklärt worden. Diese zeitliche 
Begrenzung wurde nunmehr durch eine neue 
Verordnung des Bundeswirtschaftsmini sters ge
s trichen (BGBI.I S. 109/1955). Pinsel bleiben also 
Zu satzware . 

Interessante Versuche macht die amerikani sche 
Blindenhärbücherei, die bekanntlich mit Lang
spielplatten arbeitet. ln der Oberlegung, daß 
der sehende Mensch erheblich rascher liest, 
al s ein Sprecher den gleichen Text wiederge
ben kann, ist man auf die Idee gekommen, 
den Sprecher nachträglich durch einen tech 
nischen Trick rascher vorlesen ,zu lassen. Man 
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macht zur Zeit Versuche mit einem elektro· 
ni sch arbeitenden "~prach-Kompressor". Da s 
ist nicht ganz einfach, denn es genügt ja nicht, 
die Platte oder auch ein Tonband rascher nor· 
mal laufen zu lassen, da dann die Stimme in 
störender Weise verzerrt oder unverständlich 
wi rd. Man muß vielmehr auf eine Langspie l· 
platte wesentlich mehr Buchtext b ringen als 
bisher. 

Die berühmte schwed ische Geigerin Helen T ar
ström, die al s Kind durch Unfall das Augen
licht verlor, wird demnächst auch eine T ourne~ 
durch Deutsch land machen. 

Die berühmte amer ikani sche Führhundschule in 
Norristown, ,.Seeing Eye" (Sehendes Auge), 
eine private Schule übrigens, gibt die ganz 
jungen Hunde für ein Jahr oder auch länger in 
die Obhut und Pflege von Jugendlichen in New 
Jersey, d ie dem ,,Vier-H-Ciub "' angehören, der 
größten Farmjugend-Organisation Amerikas. 
550 Jungen und Mädchen haben sich diesem 
Dienst zur Verfügung gestellt. Der Leiter der 
Führhundschule meint, daß die jungen Tiere 
sich auf die se Weise sehr viel besser an den 
Straßenverkehr, d ie Wohnungen und das Zu
sammenleben mi1 Menschen gewöhnen, als 
wenn sie im Zwi nger aufwachsen. Die jungen 
Pfleger erhalten als Unkostenersatz 10 Dollar 
im Monat. 1075 Hunde sind auf diese Weise 
bereits von den Jungen und Mädel de s "Vier
H-Ciubs" für die Führhundschule aufgezogen 
worden. Einmal im Jahr kommen oll diese Jun
gen und Mädchen zu einem festlichen Tag if'"l 
die Führhundschu le. 

Jeder Blinde in Württemberg kann sich nunmehr 
ein vollständiges evangelisches Kirchengesang
buch in Blindenschrift kaufen . De r erste Teil des 
Gesangbuches, der die gemeinsam en Lieder der 
ev. Kirche in Deut sch land enthält, wurde in 
Hanno ver gedruckt. Die Druckerei der Blinden
anstalt ,.Nikolauspflege" in Stuttgart hat da
rüber hinaus in den letzten Monaten den zwei
ten (würtlembergischen) Teil in Blindenschrift 
hergestellt. Außerdem plant die ,.Nikolaus
pflege" eine Au sgabe des neuen Choralbu
ches für blinde Organi sten und Musikfreunde. 

Portofreihei t für Blindenschrift sendungen wurde 
bekanntlich 1952 vom Brüsseler Kongreß des 
Weltpostvereins empfahlen. Von den 117 Län
dern, von denen bisher Mitteilungen hierüber 

vo rliegen, haben nicht weniger als 79 diese 
Portofreiheir eingeführt. Es ist zu erwarten, 
daß ab 1. 1. 1956 auch Schweden für Blinden
schrift se ndungen kein Po rto mehr erheben wird. 

Justitia, die altröm ische Göttin der Gerechtig
keit, wi rd mit verbunde nen Augen, der Waage 
in der einen und dem Schwert in der anderen 
Hand dargestellt, Ohne Ansehen der Person 
wägt das Gericht Recht und Unrecht gegen
einander ab. Wie aber steht es in der Praxis? 
Darf ein Blinder Richter sein? Der Bundesge
richt shof in Kerlsruhe hat sich kürzlich mit die · 
se r Frage befaßt. Er hatte zu prüfen, ob die 
Mitwirkung eines blinden Richters bei der Ur· 
teilsfindung das rechtmäßige Zustandekommen 
eines Urteils zulasse, d. h. ob ein erblindeter 
Richter in der Lage se i, sich unmittelbar aus 
der Verhandlung ein Bild von der Wahrheit und 
Unwahrheit zu verschaffen, das dem des se· 
henden Richters gleichwertig sei. Es hat d :ese 
Frage bejaht. Der Bli nde habe einen stark CIUS

geprägten Gehörsinn, de r für die Beurteilung 
von Rede und Gegenrede von besonderer Be· 
deutung sei. Deshalb könne es geradezu \IOn 
Vortei! sein, wenn in einem Kollegialgericht die 
sehenden Richter mit einem blinden Richter zu
sammen arbeiten, weil sie unt e r Umständen die 
ousschlaggebenden Imponderabilien mit \ler· 
sch iedenen Sinnen wah rn ehmen. 

Ein modernes Wahnhaus für Blinde, das 31 
131inde mit ihren Fa mil ien aufnehmen soll, plant 
der Allgemeine Blindenverein Berlin, die älte
ste Blindenselbsthilfeorganisation der Weit. 
Aus Anlaß seine s SO-jährigen Bestehens (Ende 
1954) wurde es dem Verein durch Sammlungen 
und Spenden ermöglicht, ein Hau s mit Büro· 
räumen, einem Vortrag ssaal und 16 Zimmern 
für alleinstehende beru fstätige Blinde auszu
bauen. 

Die deutsch-skandinavische Blindenkonferenz 
wurde auf Grund einer Vereinbarung im ver
gangenen Jahr in Paris auf einer Tagung des 
Weltrates der Blind en terbände im Blindenheim 
des DBV. Timmendorferstrand abgehalten. An 
der Tagung nahmen etwa 60 Personen teil, und 
zwar 10 Skandinavier, 3 Schweden, 3 Dänen, 
3 Norweger und 1 Finne. Die deutsche Dele
gation umfaßte 30 Personen. Als Gäste nah
men Oberregierungsrat Schaudienst als Ver· 
treter des Bundesinnenministeriums, Direktor 
Winter von der Blindenanstalt Hanno ver sowie 
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Vertreter der Landesa rbeitsämter Kiel und 
Hannover teil. Die Konferenz galt einem allge
meinen Erfahrung saustausch zum Wohle der 

Blinden in Deutschland und in den skandina
vischen Ländern. Als Vertreter der Deut:.;chen 

Blindenarbeit e. V . nahm Herr Direkt or Meurer, 
Wilten an der Konferenz teil und referierte 

über den Absatz von Blindenwaren. 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeits
verm ittlung u. Arbeitslo se nver:i :he;ung, Scheub
le, vollendete sein 65. Leb ens jahr. Er hat s ich 
um die Eing liederung der Schwerbeschädigten 
in den Arbeitsprozeß Verdienste erworben, 

für die auch wir Zivi lblinden ihm Dank scht. ld ig 
si nd . 

Die Regierung von Siam hat Fräulein Vedhi 
Ageudh, die Hauptlehrerin der Blindenanstalt 
von Bonkok, in die USA entsandt, um die dor
tigen M~thoden der Umschulung erwachsene r 
Blinder zu stud ieren. Später wird die Regie
rung eine besondere Umschulungsstelle für er
wachsene Blinde gründen. 

ln Marokko, wo auf dem Lande fast jedes der 
2,3 Millionen Kinder und viele Erwachsene mit 
Augenleiden b ehaftet sind, w ird mit den Mit
teln des Kinderhilfs-Fond > der Vereinten Na
tionen an der Sanierung dieser Verhältnisse 
gearbeitet. Unter anderem war vorgesehen, im 
Laufe des Jahres 1954 mehr als 40 000 Schul
kinder gegen Trachom zu behandeln. 

Der Ch ristliche Blindendienst e. V. lädt herzlich zu einer Bibel-Freizeit für die westfälischen 

Blinden vom 24. bis 29. 0~ tober 1955 im Jugendheim ., Hau s Friede " in Bredenscheid bei 

Hattingen (Ruhr) ein. Baldige Anmeldungen erbittet: Prediger Hans Strathus, Soest, Aldegre-

ver-Wall 32 - (Pensionspreis insgesamt DM 25,-) 

* 
* * 
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Blindenhilfsmittel 

Schreibtafeln zum Schreiben der Schwarzschrift (Kurrentschrift) 

Schreib - Lesetafel 

Schreibpapier im Block mit 80 Blatt 

Linienpapier mit erhabenen Linien zum Schreiben der Schwarzschrift 

Briefumschläge mit Aufdruck " Blindenschrift" 

Stenogrammrollen für " Marpurgia" und für " Picht " 

Spie I e: Schach, Dame, Mühle 
Mensch ärgere Dich nicht 
Skatkarten mit Blindenschriftzeichen 
Rammekarten mit Blindenschriftzeichen 
Domino 
Würfel mit erhabenen Augen 
Legespiel für Schule und Haus 
Legespiel " Ruhig Blut " 
Kreuzspiel 
Ringo 
Schnecke 
Festungsspiel 
Ringspiel 

Metermaße : Bandmaß, Maßstab und Gliedermaßstab 

Feinmeßlineal I Tostrechenkasten I Baukasten 

Uhren : Wecker, Taschen- u. Armbanduhren 

Globus I Landkarten 1 Plastilin 

Klingelbälle für Kinder 

Blindennähnadel I Nadeleinfädler 1 Handstock 

Alle Hilfsmittel sind zu beziehen beim: 

Verein zur Förderung der Blindenbildung e. V. 
Hannover-Kirch rode, Bleekstraße 22. 

Armbinden liefert die Westfälische Blindenarbeit e. V. 

Witten-Bommern, Auf Steinhausen 
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Das Blindenerholungsheim Meschede lädt ein 
Weit über die Grenzen Westfalens hinaus ist unser im Jahre 1951 erbautes 
Erholungsheim Meschede bekannt. Während der Sommermonate erfreut es 
sich eines guten Zuspruches der Blinden nicht nur Westfalens für dreiwöchige 
Erholungskuren. In den Wintermonaten ist es wegen der für Blinde beschwer
lichen Gehverhältnisse im Sauerland nur schwach belegt. Unsere sehenden 
Freunde und Helfer aus Industrie und Verwaltung, die bisher das Erholungs
heim kennenlernten, haben bereits von der Erholungsmöglichkeit in unserem 
Heim während der Wintermonate Gebrauch gemacht. 
Wir laden auch Sie zur Erholung in unserem modern eingerichteten Erholungs
heim mit Zentralheizung und fl. Wasser während der Wintermonate zum 
günstigen Pensionspreis von 6,- DM einschl. Bedienung bei guter Verpfle
gung (4 Mahlzeiten) ein. Der Speisesaal und der Aufenthaltsraum mit je 50 
Plätzen bieten auch gute Gelegenheit für Tagungen. Anmeldungen bitten 
wir zu richten an den Westfälischen Blindenverein e. V., Witten-Bommern, 
Auf Steinhausen. 

Westfällscher Blindenverein e. V. 
Der Vorstand 

... 

• 



Richtlinien für die Leistungen der offenen wirtschaftlichen Fürsorge 
Es ist bekannt, daß eine ganze Heihe von Fürsorgeämtern für die 
Prüfung der Hilfsbedürftigkeit der Blinden bzw. für die Errechnung 
des Pflegegeldes nach § 11 f RGr. den Bedarfssatz für die ganze Fa
milie errechnet und diesem Bedarfssatz das gesamte Einkommen der 
Familie gegenüber stellt. Andere Fürsorgeämter errechnen zwar den 
Bedarfssatz für den Blinden allein, stellen diesem dann aber das ge
samte Einkommen der Familie, ggf. nach Abzug geringer Freibeträge 
gegenüber. Dadurch kommt es entweder überhaupt nicht zur Zah
lung eines Pflegegeldes nach § 11 f RGr. oder zu stark gekürzten 
Beträgen. 
Soweit uns derartige Fälle bekannt wurden, haben wir durch Ein
gaben und Rücksprachen Abänderung dieser Berechnungen zum Vor
teile der Blinden erreicht. 
Um Ihnen einen überblick über die fürsorgerechtliehen Bestimmun
gen und Möglichkeiten zu geben, haben wir die wichtigsten Hin
weise aus den Richtlinien des Herrn Arbeits- und Sozialministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 1. 7. 1955- IV A 2/ÖF/60- für 
die Leistungen der offenen wirtschaftlichen Fürsorge zusammenge
stellt, die wir Ihrer besonderen Beachtung anempfehlen, um den 
einzelnen Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. 
Diese Richtlinien sehen u . a. eine Neuregelung der Freibeträge bei 
der Anrechnung von Einkommen unterhaltspflichtiger Verwandter 
vor. Bisher haben wir. nicht feststellen können, daß die Fürsorge
ämter von sich aus in den Fällen, in denen sie das Einkommen unter
haltspflichtiger Verwandter auf den Bedarfssatz der Blinden ange
rechnet haben, Neuberechnungen und Festsetzung eines höheren 
Pflegegeldes nach § 11 f RGr. vorgenommen haben. Auch in den 
Fällen, in denen bisher wegen der Anrechnung zu hoher Unterhalts
beiträge keine Fürsorgeleistung zustande kam, mußten überprüfu.q.
gen aufgrund der neuen Freibeträge erfolgen. 
Wir bitten Sie, in derartigen Fällen bei den zuständigen Fürsorge
ämtern daraufhin zu wirken, daß die Fürsorgeleistungen bzw. das 
Pflegegeld nach§ 11 f RGr. entsprechend neu berechnet wird. Wich
tig ist in diesem Zusammenhang, daß alle Mitglieder im Besitz einer 
Berechnungsgrundlage sein müssen. Wo diese nicht vorhanden sind, 
müssen sich die Mitglieder diese besorgen. Hierauf wollen Sie auch 
bitte bei Neuaufnahmen achten. 
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, mit den zuständigen Fürsorge
ämtern in Verbindung zu treten, um unter Bezugnahme auf die vor
erwähnten Richtlinien eine Neuberechnung zu erwirken, wo sie 
wegen zu weitgehender Heranziehung der Unterhaltspflichtigen not
wendig ist. 
Die eingeklammerten Zahlen sind die Nr. aus den Richtlinien des 
Herrn Arbeits- und Sozialministers vom 1. 7. 55 zu den entsprechen
den Ausführungen. 
Witten-Bommern, den 20. Dezember 1955 

Gerling 
Vorsitzender 

P. Th.~eure.r 
Geschäftsführer 
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(13, 14, 20) 

(15) 
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(17) 

(18) 

(21) 

(22) 
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Zusammenstellupg 
von Hinweisen und Empfehlungen aus den Richtlinien des Herrn 
Arbeits- und Sozialministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
I . 7. 1955 für die Leistungen der offenen wirtschaftlichen Fürsorge. 

A 
Riebtsatzmäßige Barunterstützung 

und Mehrbedarf 
1. Durch die richtsatzmäßige Barunterstützung wird im Regelfalle 

der notwendige Bedarf für den laufenden Lebensunterhalt ohne 
den Bedarf für Unterkunft abgegolten. 
Sie ist b~stimmt zur Deckung der Aufwendungen für Nahrung, 
Beleuchtung, Kochfeuerung, Instandhaltung von Bekleidung, Wä
sche und Schuhen, Reinigung, kleine Bedürfnisse des täglichen 
Lebens und für den normalen Pflegebedarf. 

2. Für Hilfsbedürftige, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, für 
Mütter, die 'mit mindestens 2 Kindern, die das volksschulpflichtige 
Alter nicht überschritten haben, zusammenleben und für deren 
Pflege und Erziehung sie allein zu sorgen haben und für schwer- · 
erwerbsbeschränkte Hilfsbedürftige ist ein Mehrbedarf gern. § 11 b 
RGr. in Höhe von 20% des für sie maßgebenden Richtsatzes zu 
gewähren. 
Anmerkung zu 2. Die Verwaltungsgerichte Minden, Münster und Arnsberg haben 
entschieden, daß der Mehrbedarf nach § 11 b RGr. b eim Vorliegen der Voraus
setzungen nach vorstehender Ziffer 2 (2J) au~h an Blinda zu gewähren ist. Das 
Oberverwaltungsgericht Münster vertritt jedo:h in zwai Urteilen genau wie der 
Herr Arbeits - und Sozialminister den Standpunkt, daß § 11 b RGr. auf Blinde 
keine· Anwendung findet. Gegen die Urteile des OVG Münster ist Revision beim 
Bundesverwaltungsgericht Berlin eingelegt worden. 

3. Blinden, die keine entsprechende Pflegezulage aufgrund anderer 
bundesgesetzlicher Bestimmungen erhalten, ist ein Pflegegeld als 
Teil des Bedarfssatzes in folgender Höhe zu gewähren: 
a) Alleinstehende Blinde erhalten das Pflegegeld in Höhe des 

Zweifachen des für sie maßgebenden Richtsatzes. 
b) Haushaltsangehörige Blinde, die das 16. Lebensjahr vollendet 

haben, (einschließlich Haushaltungsvorstand) erhalten ein Pfle
gegeld in Höhe des Zweifachen des Richtsatzes eines Haus
haltsvorstandes. 

c) Haushaltsangehörige Blinde, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, -erhalten vom vollendeten 2. Lebensjahr ab, 
ein Pflegegeld in Höhe des Richtsatzes für einen gleichaltrigen 
Haushaltsangehörigen. 

4. Bei Kriegsbeschädigten ist als Ausgleich für die Folge der Schädi- · 
gung ein Mehrbedarf in Höhe der Grundrente anzuerkennen. 

5. Bei Unfallrentnern, deren Hilfsbedürftigkeit mit ihrem Körper
schaden zusammenhängt, ist bei Erwerbsminderung von minde
stens 50% ein Mehrbedarf in Höhe derjenigen Grundrente zu ge
währen, die sie erhalten würden, wenn wegen Minderung der Er
werbsfähigkeit ein Anspruch auf Rente nach dem Bundesversor
gungsgesetz (BVG) bestehen würde. 
Anmerkung zu 4. und 5. Sind also Blinde, oder auch die Personen, die in die Be
darfsberechnung einzubeziehen sind, (vgl. Abschn .. E) Kri egsbesch!idigte oder Un
fallrentner, so ist Ziff. 4 und 5 anzuwenden. Insoweit entfällt aber der 20 %ige 
Mehrbedarf nach § 11 b RGr. (s. Ziff. 2). 
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(24) 

(25) 

(2B, 27) 

(28) 

6. Mehrbedarf für arbeitende Hilfsbedürftige. 
a) Personen, die unter Aufwendung besonderer Tatkraft, z. B. 

trotz vorgerückten Alters oder starker Erwerbsbeschränkung 
einem geringfügigen Erwerb nachgehen, ist ein angemessener 
Mehrbedarf zu gewähren. Liegen darüber hinaus die Voraus
setzungen des § 11 b RGr. vor, so ist der 20 Ofoige Mehrbedarf 
zusätzlich zu gewähren. 

b) Bei Frauen, die einem geringfügigen Erwerb nachgehen, ob
wohl ein wesentlicher Teil ihrer Arbeitskraft durch die Füh-· 
rung eines Haushaltes oder durch die Pflege von Angehörigen 
in Anspruch genommen wird, ist ebenfalls ein angemessener 
Mehrbedarf zu gewähren. ' 

Erwerbseinkommen ist dann als gering anzusehen, wenn es den 
zweifachen Richtsatz eines AUeinstehenden nicht übersteigt. 
In der Regel ist bei einem Erwerbseinkommen bis zu 20,- DM mtl. 
ein Mehrbedarf · in Höhe des Erwerbseinkommens anzuerkennen. 
übersteigt das Erwerbseinkommen diesen Betrag, so erhöht sich der 
anzuerkennende Mehrbedarf um 1/ 4 des 20,- DM übersteigenden Be
trages. 

I 

c) Bei Blinden, die ein Erwerbseinkommen erzielen, ist ein Mehr-
bedarf in Höhe von 40% ihres Erwerbseinkommens (Nettoein
kommens), ohne Rücksicht auf dessen Höhe zuzubilligen. Ein- . 
kommen unter DM 40,- monatlich sind in voller Höhe als 
Mehrbedarf anzuerkennen, Bei Einkommen ab DM 40,- monat
lich sind mindestens DM 40,- monatlich als Mehrbedarf anzu
erkennen. 

B 
Regelbeihilfen 

(36,37,40,41) 1. Der Bedarf für die Unterkunft ist in Höhe der vom Hilfsbedürf
tigen aufzubringenden Miete als laufende Beihilfe (Mietbeihilfe) 
zu gewähren. · · 
Leben itn Haushalt des Hilfsbedürftigen Personen, die nicht be
dürftig sind, so ist die Mietbeihilfe um den Betrag zu kürzen, der 
auf diese als Mietanteil entfällt. · 
Wassergeld und Gebühren für di-e Müllabfuhr sind in der Regel 
in der Miete enthalten. Werden sie jedoch vom Hilfsbedürftigen 
gesondert neben der Miete entrichtet, so sind sie bei der Festset
zung der Mietbeihilfe zu berücksichtigen. 
Wohnt ein Hilfsbedürftiger im eigenen Haus, so kann die B.e
lastung des Hauses (Zinsen, Versicherung usw.) bis zur Höhe des 
Mietwertes einer für ihn angemessenen Wohnung übernommen 
werden. Reineinnahmen aus Kapital und Grundbesitz sind voll 
anzurechnen. 

(43) 2. Winterfeuerung 
Der Bedarf an Winterfeuerung ist durch Beihilfen während der 
Wintermonate in angemessener Höhe zu befriedigen. 

c 
Sonderbeihilfen 

Neben den riebtsatzmäßigen Unterstützuhgen und den Regelbeihilfen 
sind für einen als notwend~g anerkannten Lebensbedarf, der durch 
vorstehende Leistungen nicht abgegolten wird, Sonderbeihilfen zu 
gewähren: 
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(45) 1. Zur Beschaffung von Kleidung, Wäsche, Schuhwerk und zur 
Durchführung größerer Schuhreparat!lren. 

{46) 2. Zur Beschaffung von Hausrat 
Die Hilfe soll so bemessen sein, daß sie einfachsten Anforderungen 
genügt und der Größe der Familie entspricht. 

(48) 3. Krankenhilfe und Hilfe zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
Anmcr:kung zu 3. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß der Ar-· 
beitsausschuß der Vereinigung der Fürsorgeverbände Westfalen-Lippe auf Anre
gung des Landesfürsorgeverbandes den Bezirksfür sorgeverbänden empfohlen hat, 
auch etwa eingehende Anträge von Blinden auf Gewährung einer Beihilfe zu den 
Kosten für eine dreiwöchige Erholungskur im Blindenerholungsheim Meschede 
jeweils individuell zu prüfen. Es empfiehlt sich, daß in derartigen F ällen der Be
zirksgruppenleiter- die erforderlichen Verhandlungen führt . 

(49) Zur Krankenhilfe gehören: 
a) ärztliche und zahnärztliche Versorgung 
b) Arzneien, Kuren und Heilmittel 
c) Hilfsmittel zur Erleichterung von Leiden oder von Folgen ge

heilter Leiden. (Bruchbänder, Brillen, Hörgeräte, orthopädische 
Hilfsmittel). · 

d) Krankenhauspflege. 
(51) 4·. Zahnersatz: 

(72) 

(73·76) 

(77) 

(78) 

(81·84) 

Die Kosten für Zahnersatz sind nur· zu übernehmen, wenn infolge 
des Zahnmangels Gesundheitsschäden bereits eingetreten oder mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. 
Anmerkung zu 4. Es empfiehlt sich in jedem Falle, vor der Durchführung des 
Zahnersatzes mit einem ärztlichen Attest und Kostenvoranschlag die Kostenzu
sicherung des Fürsorgeamtes einzuholen. 

D 

Verwertung von Sach- und Barvermögen 
und Anrechnung von Einkommen. 

Der Hilfsbedürftige muß sein gesamtes verwertbares Vermögen und 
sein gesamtes Einkommen einsetzen, ehe ihm die öffentliche Für
sorge Hilfe gewährt. 
1. Verwertung von Sach- und Barvermögen 

Von dem Grundsatz der Vermögensverwertung sind eine Reihe 
von Vermögen ausgenommen, deren Aufzählung hier zu weit füh
ren würde. In Zweifelsfällen wird der WBV. auf Anfrage nähere 
Auskunft erteilen. 
Barbeträge oder sonstige Geldwerte, von deren Verbrauch oder 
Verwertung die Fürsorge nicht abhängig gemacht werden darf, 
belaufen sich z. Zt. auf 
a) 500,- DM für den Hilfsbedürftigen 
b) 100,- DM für jeden bis zum Eintritt der Hilfsbedürftigk·eit tat

sächlich unterhaltenen Angehörigen des Hilfsbedürftigen. 
Diese Beträge können et"höht werden, wenn die besonderen Ver
hältnisse des Einzelfalles dies angemessen erscheinen lassen. 

2: Arbeitseinkommen des Hilfsbedürftigen. 
Vom Arbeitseinkommen ist nur der Nettobetrag auf den Bedarfs
satz (E) anzurechnen. Das Nettoeinkommen ist zu errechnen, in
dem vom Bruttoeinkommen abgesetzt werden die Aufwendungen 
des Hilfsbedürftigen für 
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Steuern, Beiträge zur Sozialv"rsicherung oder in angemessenem 
Umfang Beiträge zu privaten Versicherungen oder ähnlichen Ein
richtungen (z. B. Beiträge zu Berufsverbänden u. ä.). 
Ebenso sind die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben (Fahrtkosten, Arbeitskleidung pp.) abzu
setzen. 
Für Blinde gilt darüber hinaus A 6. c) (28). 

3. Einkommen des Hilfsbedürftigen aus Renten, Pensionen u. dergl. 
(85) Einkommen des Hilfsbedürftigen aus Rentenansprüchen öffent

licher oder privater Art ist grundsätzlich auf den Bedarfssatz an
zurechnen. D Ziff. 2 findet sinngemäß Anwendung. 
Für KB-Rente und Unfallrente gilt A 4. und 5. (21 und 22) 

(86) 4. Kindergeld ist nur auf Fürsorgeleistungen anzurechnen, die für 
ein Kind gewährt werden, für das Kindergeld gezahlt wird. 

(88) 5. Nachzahlungen von Renten, Pensionen oder anderen Zuwendun-
gen, die in den Besitz des Unterstützten gelangten, sind nicht als 
Einkommen, sondern als Vermögen zu werten- vgl. D 1. (77) -. 

E 

Bedarfsberechnung 
Vorbemerkung: Wir haben festgestellt, daß in vielen Fällen die Be
darfsberechnungen in der Weise aufgestellt wurden, daß der Bedarfs
satz für die ganze Familie erreGhnet wurde, ohne daß alle Mitglie
der der Familie fürsorgerechtlich hilfsbedürftig waren. Auf diesen 
Bedarfssatz wurde dann das gesamte Familieneinkommen angerech
net. 
Die Richtlinien vom 1. 7. 1955 (104) bestimmen nunmehr ausdrücklich, 
daß in die Bedarfsberechnung nur die hilfsbedürftigen Mitglieder 
der Familie einzubeziehen sind. Lebt nun also z. B. ein dreißigjähri
ger lediger Blinder mit seinen Eltern zusammen, die selbst nicht 
hilfsbedürftig sind, so ist auch der Bedarfssatz nur für den Blinden 
allein zu errechnen. Anders verhält es sich jedoch, wenn sich in der 
Familie erweitert unterhaltspflichtige Personen befinden. Diese sind 
grundsätzlich (102), auch wenn sie auf Grund ihrer Einkommen für 
ihre Person nicht hilfsbedürftig sind, in die Bedarfsberechnung mit 
einzubeziehen. 

(98) 1. Erweitert unterhaltspflichtig sind: 
a) die Eltern gegenüber ihren minderjährigen unverheirateten ehe-

lichen Kindern, 
b) uneheliche Mütter gegenüber ihren Kindern, 
c) Ehegatten untereinander. 
Ist also ein Elternteil blind, so ist der sehende Ehegatte .stets in 
die Bedarfsberechnung mit einzubeziehen, und zwar ohne Rück
sicht auf sein Einkommen, welches dann auch auf den Bedarfssatz 
anzurechnen ist. Lebt ein minderjähriger unverheirateter lediger 
Blinder mit seinen Eltern zusammen, so müssen die Eltern in die 
Bedarfsberechnung einbezogen werden. 
Das Einkommen der Eltern ist auf den Bedarfssatz anzurechnen, 
ebenso wie das Einkommen des minderjährigen Sohnes unter Be
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen. 
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2. Beispi~l: 

18-jähriger Blinder, Erwerbseinkommen DM 120,-, lebt mit seiner 
67-jä,hrigen Mutter, die eine Rente von DM 140,- erhält, zusam
men. 
Riebtsatz für die Mutter als Haushaltsvorstand: 
Riebtsatz für den Blinden (über 16 Jahre) 
Mietbeihilfe in Höhe der Miete (vgl. B 1.) 
Mehrbedarf gern. § 11 b RGr. für die Mutter, da über 
65 Jahre (vgl. A 2.) = 20% von DM 57,-
Mehrbedarf des Blinden aus Erwerb (vgl. A 6. c) = 40 % 
von DM 120,-
Straßenbahnkosten des Blinden für die Fahrt zur Ar
beitsstelle (vgl. D 2.) 
Pflegegeld gern. § 11 f RGr. (vgl. A 3. b) 
Gesarn t bedarfssa tz: 
Hierauf anzurechnen: 
Einkommen der Mutter DM 140,-

57,- DM 
41,- DM 
45,- DM 

11,40 DM 

. 48,- DM 

10,- DM. 
114,- DM 
326,40 DM 

Nettoeinkommen des Sohnes DM 120,- 260,- DM 
Mithin Pflegegeld gern. § 11 f RGr. für dea blinden Sohn 66,40 DM 

3. Sonstige Unterhaltspflichtige. 
Vorbemerkung: Die Richtlinien .gehen in diesen Zusammenhang 
nicht auf § 11 f RGr. Abs. 4 ein, wonach auf das Pflegegeld Ein
kommen von unterhaltspflichtigen Verwandten (nicht erweitert 
unterhaltspflichtige Verwandte - vgl. E 1. -) nur dann ange
rechnet wird, wenn es offenbar unbillig wäre, davon abzusehen. 
Das Ministerium vertritt hier den Standpunkt, daß diese Bestim
mung nicht bei Feststellung der Fürsorgeleistung, sondern erst 
dann zum Zuge komme, wenn bereits Pflegegeld gezahlt werde 
und unterhaltspflichtige Personen, die sich weigern, einen Unter
haltsbeitrag zu zahlen, zur Erstattung der Kosten herangezogen 
werden, obwohl die Verwaltungsgerichte Münster und Arnsberg 
mehrere Klagen in unserem Sinne entschieden haben. Hierüber 
wird nun das OVG Münster in einer bereits anhängigen Streit
sache zu entscheiden haben. Eine ganze Reihe von Behörden be
handelt das Pflegegeld nach § 11 f RGr. wie jede andere Fürsorge
leistung und zieht dje Unterhaltspflichtigen wie im Norrniüfalle 
heran. Diese unterhaltspflichtigen Verwandten sind in die Bedarfs
berechnung nicht einzubeziehen, wenn sie nicht selbst hilfsbedürf
tig sind. 
Da nun die Richtlinien die Heranziehung dieser Unterhaltspflich
tigen besonders regeln, und zwar großzügiger als bisher, dürften 
für viele Blinde Neuberechnungen notwendig sein, worauf be
sonders zu achten ist, damit die betreffenden Blinden keine Be
nachteiligungen erfahren. 
Der Wichtigkeit halber, geben wir die Richtlinien in diesem Punkt 
ausführlich wieder: 
Der Unterhaltsbeitrag ist in der Regel nach folgenden Anhalts
punkten zu berechnen, der dann neben dem Einkommen des Hilfs
bedürftigen und seiner ggf. erhöht unterhaltspflichtigen Verwand
ten auf den Bedarfssatz anzurechnen ist. 
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(106) 

(108·110) 

.I 

a) Bei Erwerbseinkommei:t: 

Soweit das Einkommen des nicht unterstützten unterhalts
pflichtigen Verwandten aus Erwerbseinkommen besteht, sind 
vom Nettoverdienst, (Bruttoverdienst nach Abzug von Steuern 
und Sozial-Lasten) folgende Beträge freizulassen: 

aa) 20 v. H. für die mit der Erwerbstätigkeit verbundenen be
sonderen Aufwendungen. 

ab) Ein Betrag, der mindestens dem anderthalbfachen Riebt
satz für ihn und seine unterhaltsberechtigten Angehörigen 
(den Hilfsbedürftigen ausgenommen) entspricht. 

ac) Der vom Unterhaltspflichtigen zu leistende Mietanteil (B 1.). 
Von dem um diese Freibeträge verminderten Nettoeinkommen 
ist die Hälfte als Unterhaltsbeitrag für die hilfsbedürftigen Fa
milienangehörigen auf der·en Bedarfssatz anzurechnen. Das ver
bleibende Einkommen soll jedoch mindestens DM 100,- be., 
tragen. Dieser so ermittelte Unterhaltsbeitrag ist für jedes un
terhaltspflichtige Mitglied einer Haushaltsgemeinschaft geson
dert zu errechnen. 

b) Bei Einkommen anderer Art 

Alles sonstige Einkommen, z. B. Renten, Pensionen usw. ist wie 
Erwerbseinkommen zu behandeln, jedoch sind die unter aa) 
freizulassenden 20 v. H. nicht abzusetzen. 

Erhält der Unterhaltspfli~htige eine Rente nach dem BVG, so · 
ist grundsätzlich die Grundrente freizulassen. 

Zu dem Einkommen anderer Art zählt Kindergeld nach dem 
Kindergeldgesetz, solange sich die Heranziehung zum Unter
halt auf Kinder bezieht, für die das Kindergeld gewährt wird. 
Bei Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber anderen Per
sonen darf das Kindergeld nicht berücksichtigt werden. 

c) 1. Beispiel : 

Hilfsbedürftige blinde Mutter ohne Einkommen mit 23-jähri
gem, ledigen Sohn in Haushaltsgemeinschaft, Miete beträgt 
DM 30,- (Mietanteil der Mutter DM 15,-) 

Nettoerwerbseinkommen des unterhaltspflichtigen 
Sohnes 300,- DM 

Nach 3. aa) sind freizulassen 20% = DM 60,-

Nach 3. ab) anderthalbfacher Riebtsatz 
für den Sohn DM 41,- +DM 20,50 DM 61,50 

Mietanteil DM 15,-

Insgesamt freizulassen DM 136,50 136,50 DM 

verbleiben 
Zurnutbarer Unterhaltsbeitrag (106) 50 % = 
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(115) 

Jledarfsberechnung: 
Riebtsatz für die Mutter als Haushaltsvorstand 
Mietanteil 
Pflegegeld gern. § 11 f RGr. 
Gesamtbedarfssatz 
Nach unserer Auffassung könnte der Sohn nur in 
Höhe des das Pflegegeld von DM 114,- übersteigen
den Betrages, also in Höhe von DM 72,- herange
zogen werden, sodaß die Mutter dann ein Pflege
geld in voller Höhe (DM 114,-) erhalten würde. 
Nach den Richtlinien muß aber der zurnutbare 
Betrag von 
auf den Bedarfssatz angerechnet werden, so daß der 
blinden Mutter als Pflegegeld verbleiben 
2. Beispiel: 

57,- DM 
15,- DM 

114,- DM 
186,- DM 

81,75 DM 

104,25 DM 

Ehepaar init 2 Kindern; im Haushalt befindet sich die hilfsbe
dürftige Mutter, die ein Zimmer für sich bewohnt, (Miete be
trägt DM 50,-) Mietanteil der Mutter = DM 10,-
Nettoeinkommen d. Unterhaltspflichtigen aus Erwerb 350,- DM 
Nach 3. aa) sind freizulassen 20·% = 70,- DM 
Nach 3. ab) anderthalbfacher Riebtsatz 
für sich 57,- DM + 28,50 DM 85,50 DM 
für Haushaltsangehörige über 16 Jahre 
41,- DM + 20,50 DM 61,50 DM 
für Haushaltsangehörige unter 16 Jahren 
38,- DM + 19,- DM X 2 = 114,- DM 
Mietanteil 40,- DM 
Insgesamt freizulassen 371,- DM 
De!fi Unterhaltspflichtigen kann ein Unterhaltsbeitrag nicht zu
gemutet werden. 

d) :Per nach 3. a) u. b) errechnete oder zu errechnende Unterhalts
beitrag kann angemessen herabgesetzt werden, wenn besondere 
Belastungen dies erforderlich machen, z. B. bei Angehörigen, 
die nachweislich in absehbarer Zeit die Ehe eingehen wollen, 
die besondere Aufwendungen für eine Berufsausbildung und 
-fortbildung nachweisen, 
die durch Schuldverpflichtungen belastet sind, die nicht auf 
unwirtschaftlichem Verhalten beruhen, · 
die besonders hohe Kosten der Kindererziehung zu tragen 
haben, 
die durch Krankh~iten, Siechtum und Pflegebedürftigkeit be
sonders belastet sind. 

F 
Erstattungspflicht und Ersatz von Fürsorgekosten 

Das Pflegegeld nach § 11 f RGr. ist von den Blinden nicht zurück
zuerstatten. Unterhaltspflichtige Verwandte können zum Ersatz die
ses Pflegegeldes nur dann herangezogen werden, wenn es offenbar 
unbillig wäre, davon abzusehen. 

H.H. 




